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In sämtlichen Aufsätzen handelt es sich um die persönlichen Ansichten der Verfasser und nicht um Anschauungen 
dienstlicher Stellen. 

--Luftschutz in Osterreich 
Generalmajor d. R. Ing. Eduard K ü chi er, Ehrenpräsident des Österreichischen Luftschutz
bundes und Präsident der Gemischten Luftschutzkommission, Wien 

Der mouerne Luftkrieg kwingt Cl 11 e Staaten. 
Vorkehrungen zum Schutze des Landes gegen Flie ,
ge rangr iHe zu treffen. Die Frage, ob für ein he~ 
stimmtcs Land die Gefahr 
eines Luftkrieges aktuell ode r 
nicht aktuell erscheint, darf 
hierbei keine Kolle spielen. 
Die Luftwaffe besteht, und 
der L u f t s e hut z bildet da; 
her heute einen wiehti!..!en 
Teil der Landesverteidigung. 
Das ~ eue am Luftschutz ist 
nur. daß cl' nicht eine rein 
milibrisehe Angclel:!enheit 

darstellt. s() ndel'1~ da's l1ailze 
Volk angeht. . 

Dci' moderne Luftkrie(J he ~ 
schriinkt s ich nicht"" .lUf 
Kampfhandlungen an der 
Front. CI' triigt den J..::ampf 
vielmehr tief ins Hinterland 
hinein. Städte im Landes~ 
inneren. wichtige Verkehrs~ 
anlagen. lebenswichtige Bc~ 
trieh e können Luftangriffs~ 
ziele bilden, und damit wird 
auch die zivile Bevölkerung 
in den Kampf mit hin eing~~ 
zogen. 

i \ kti \ ' C 111 ili tii riseh e \ ' erteid igungsma 15na h III ell 
habeIl seit jeher weitgehendes Versbndnis in der 
lkvii lkerung gefullden. Die :\'oh\'endigkeit der 

j\\ obi li sierun~ der gesamten 
Bevölkerung im Luftschutz 
aber zwingt uns , Ullser kriegs~ 
miißi!:les Denken \ ollends 
umzustellen . end darin liegt 
die große und ~ch\\'ierige Auf~ 
gabe des zivilen Luftsehut~ 
zes, die nur dann kU lösen 
ist, wenn der Aufbau s\'ste~ 
matiseh und mit gründlicher 
Vorhereitung erfolgt. Dazu 
i.,t aber Zeit nötig. 

Kein Staat kann daher 
heute an der Frage des I-Iei" 
mat~Luftschutzes lcichtfcrtiu 
vorübergehen, cl' würde sich 
an seiner Zukunft seh\ 'er 
versündigen. 

Die Grund linien für diL' 
akt i v e Fliegerabwehr sind 
in allen Staaten die gleich en. 
Die aktive Fliegerabwehr 
fällt dem I-I eere zu, das na ~ 
türlieh über die erf()rder~ 
lichen Luftstreitkräfte und 
Fliegerabwehrkräfte verfügen 
muß. In dieser Hinsicht ha ~ 
ben diejenigen Staaten, di ~ 
lange Zeit zur Abrüstun/l 
gezwungen waren, allerdin/lS 
vieles aufzuholen. 

Die Organisierung des Luft~ 
schutzes setzt dahcr voraus. 
daß alle Volksschichten die 
gemeinsame Gefahr erken~ 
nen und den einheitlichen, 
geschlossenen Willen haben, 
dieser Gefahr entgegenzutre~ 
ten. Zu der aktiven mili~ 

Generalmajor d. R. Ing. Küchler. 

Die Grundzüge für den 
Aufbau des passiven zi~ 
vilen Luftschutzes sind nicht 

in allen Staaten die gleichen. Manche Staaten 
legen die Lei tung des zivilen Luftschutzes in die 
Hiinde der Militiirverwaltun/l. andere wieder in 

hirisehen Luftabwehr müssen passive Hilfsmaß~ 
nahmen treten, die eine intensive Mitwirkung der 
Bevölkerung erfordern. 



die Hände der Zivilverwaltung. Erstere Lösung 
erscheint zweckmäßiger und einfacher, denn sie 
gewährt eine größere Einheitlichkeit im Zusam
menwirken des aktiven und des passiven Luft
schutzes. 

Ost e r r eie h hat sich zu dieser Lösung be
kannt. Die oberste Leitung des gesamten Heimat
Luftschutzes liegt in den Händen des B und es
ministeriums für Landesvert e idi
g un g bzw. des Kom man dos der Lu f t
s t r ei t k räf t e. Bei den militärischen Landes
kommandanten sowie bei den Landeshauptmann
schahen der einzelnen Bundesländer sind je ein 
militärischer bzw. ein ziviler Luftschutzreferent 
bestellt. Damit ist die praktische Zusammenarbeit 
zwischen Militär- und Zivilbehörde sichergestellt. 
Fallweise tritt auch ein zwischenministerielles Ko
mitee zur Festlegung bestimmter Grundlinien zu
sammen. 

Der zivil e Luftschutz ist eine außerordentlich 
weit verzweigte, vielseitige Ma terie. Er ist mehr 
oder weniger noch ein großes Neuland. Es drän
gen sich viele organisatorische und technische 
Fragen auf, die nicht einseit ig von einer einzigen 
Stelle aus gelöst werden können. Dem Bundes
ministerium für Landesverteidigung steht daher 
ein Luftschutzbeirat, die G e m i s e h t c L u f t -
s e hut z k 0 111 mi s s ion, zur Seite, die s ich aus 
Vertretern dcr zentralen Behörden, des Verkehrs
wesens, dcr Wirtschaft und der Wissenschaft zu
sammensetzt. 

Der zivile Luftschutz verlangt aber auch die 
weitgehende Mitwirkung der gesamten Bevölke
rung. Mit behördlichen Maßnahmen allein ist ein 
Wirksam wer den des zivilen Luftschutzes nicht 
zu erreichen. Die Einbeziehung der Bevölkerung 
in den zivilen Luftschutz erfordert ihre intensive 
Aufklärung und Schulung sowie ihre organisatori
sche Erfassung in einem geschlossenen V erbande. 

Groß und schwierig ist dic Aufgabe, die dieser 
Organisation zufällt. 

Nachdem Jahre hindurch ein verhältnismäßig 
kleiner Verein - der Osterreichische Luft- und 
GasschutuVerband - die erste Pion ierarbeit auf 
dem Gebiete des zivilen Luftschutzes in Oster. 
reich geleistet hatte, ist im Jahre 1935 der 
,,0 s t e r r eie his ehe Lu f t s eh u t z b und" 
geschaffen worden, der nunmehr die p ra k • 
t i s ehe Organisierung des Selbstschutzes der 
Bevölkerung in die Hand genommen hat. 
Trotz der großen Schwierigkeiten, die über
all im Anfange zu überwinden sind, hat 
sich der Ostcrreichische Luftschutzbund in der 
kurzen Zeit von 1% Jahren gut cntwick elt . Er um. 
faßt heute 40000 Mitglieder und verfügt über eine 
ausgezeichnete Lu f t s c hut z s eh u I e, in web 
chcr die erforderlichen Luftschutzorgane (Haus. 
warte, Blockwarte, Bezirksleiter) sowie die Organe 
des Luftschutz-Hilfsdienstes ausgebildet werden. 
Der Osterreichische Luftsehutzbund (OL13.) ist auf 
autoritärer Grundlage aufgebaut. Seine Zentral. 
leitung (Präsidium) hat ihren Sitz in Wien . Er glie. 
dert sich, den Bundesländern en tsprcchend. in 
Landesgruppen, Bezirks- und Ortsgruppen. 

Seit zwci Jahren werden alljährlich untcr Lei . 
tung des Kommandos der Luftstreitkräfte Lu f t -
sc hut z üb u n ge n abgehalten. Die letzte große 
derartigc Luftschutzübung fand am 2. Oktober 
statP); bei ihr wurde zum erstcn Male die Ver
dunkelung einer Großstadt (Wien) und ihrer an
grenzcnden G ebiet e erprobt. 

Der zivilc Luftschutz ist heute eine Staatsnot . 
wendigkeit geworden; er verlangt dahcr neue ge. 
setzliehe Bestimmungen. So hat auch Osterreich 
ein L u f t s eh u t z g e se t z geschaffen, dessen 
Ausgabe in all ernächster Zeit zu erwarten ist. 

Somit sind in Österreich alle Voraussetzun. 
l1en geschaffen, die nunm ehr eine lebendige Ent
wicklung des Luftschutzes erwarten las",cn. 

Zu dem Aufsatz: "Einige Bausteine für eine 
Dienstvorschrift zur Durchführung der Schäden-
bekämpfung2

) " . 

PoJizeioberst a. D. N a gel. München 

Die nachstehenden Ausführungen uns e·re. gescbätzten Mit
arbeiters stellen wir unserem Leserkreise zur Diskussion, zu· 
mal wir un s verschiedenen seiner Vorschläge - in gleicher 
Weise wie denen v. Re ich e s - nicht anzuschli eßen ver
mögen . So auß erorden'lich scbwierig es auch ist, ei nd eutige. 
11 e!lende und leichtlaß!iche BegriU.bezeicbnungen auf einem 
neuen Gebiete zu schaffen. so muß dennocb diese Aufgabe ge
löst w erden. Jede Anregung hi erzu aus dem Leserkreise ist 
daher willkommen. Di e Schriftleitung. 

In dem oben genannten Aufsatz wird angeregt, 
eine "Dienstvorschrift für die Durchführung der 
Schädenbekämpfung" herauszugeben, eine Anre
gung, der voll beigepflichtet werden muß, da die 
"Vorläufi~e Ortsanweisung für den Luftschutz der 
Zivilbevölkerung" nicht mehr ausreicht und eine 
amtliche Vorschrift die Ausbildung zweifellos för 
dern und vereinheitlichen würde. Weil die Schaf< 
fung einer solchen Vorschrift somit einem Be
dürfnis cntspringt, sollen jedoch einige Punkte 
des Aufsatzes nicht unwidersprochen bleiben. 

Der Begriff des tot a le n L u f t k r i e g es, 
wie ihn der Verfasser und eine Anzahl auslän 
discher Militärschriftsteller darstellen , entspricht 
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der sogenannten a n g I 0 - a 111 e r i k a n i s c h e n 
Kr i e g sau f f ass u n g3) und geht in Einzelhei
ten sogar noch über diese hinaus. Völkerrechtlich 
ist die totale Luftkriegführung noch nicht geklärt. 
Aus moralischen und praktischen Gründen dürfte 
es daher zweckmäßig sein, diese Fragen in einer 
amtlichen Vorschrift mit einiger Vorsicht zu be
handeln und übertriebene Schlußfolgerungen, wie 
z. B. die Gleichstellung von Arbeiterwohnungen 
mit militärischen Kasernen, zu vermeiden. 

Selbst im ab es s i n i s ehe n Kr i e g, also in 
einem Krieg gegen ein unzivilisiertes Volk, hat 
sich I t a l i e n anfangs gewisse Beschränkungen 
bei Luftan~riffen auf Wohnstätten der Bevölke
rung auferlegt. Erst, als die Enthauptung des in 
nbessinische Gefangenschaft geratenen italieni. 
sehen Fliegerleutnl'lnts Tito M e n n i t j eine roo-

1) Vgl. .. Gasschutz und Luftsch ut z", 6. Jg. , S. 302 INovember). 1936. 
2) V~1. von Re ich c in .. Gasschutz und LuHschutz" , Aprilhelt 

1936. S. 85 CI. 
3) Vgl. .. Gass chutz und LuHschutz", Februarh elt 1936. S. 35 . 



ralische Rechtfertigung bot, gingen die italienischen 
Luftstreitkräfte zu Luftangriffen gegen die Be~ 
völkerung des feindlichen Landes über. Sie konn~ 
ten dies um so leichter tun, als keinerlei Vergcl~ 
tungsmaßnahmen zu befürchten waren. Der Ab~ 
wurf von Bomben auf Sanitätseinrichtungen des 
Rotcn Kreuzes hat dann allerdings zu weitgehen~ 
den diplomatischen Verwicklungen geführt. E n g~ 
la n cl übte in scinen K 0 Ion i alk r i e gen bis~ 
hcr die Praxis, dem Abwurf von Bomben auf 
Wohnstätten der Eingeborenen zuerst Aufforde~ 
rungen zur Unterwerfung, dann Warnungen vor 
dem Bombenangriff vorausgehen zu lassen, so 
daß die Bewohner ihre Dörfer noch vorher ver~ 
lassen konnten. Auch die I tal i e nc r haben die 
feindlichen Einwohner verschiedentlich vor dem 
Bombenabwurf gewarnt. Es wurden also auch hier 
gewisse Unterschiede zwischen den Kampfhand~ 
lungen der Wehrmacht und den Terror~ oder Zer~ 
störungsangriffen der Luftwaffe, d. h. dem totalen 
Luftkrieg, gemacht. Auch die fra n z ö s i s ehe 
Vorschrift "L'aviation de bombardement" bringt 
nichts über Terrorangriffe auf die Zivilbevölke< 
rung. 

Natürlich glaube ich nicht, daß in einem euro~ 
päischen Krieg den Fliegerangriffen auf die Kraft~ 
quellen der Wehrmacht Warnungen vorausgehen 
werden. Aber es liegt durchaus im Bereich der 
Möglichkeit, daß in einem europäischen Zukunfts< 
krieg dem Luftangreifer durch mittlerweile ange~ 
nommene Völkerrechtsbestimmungen oder auch 
bereits aus Gründen der Nützlichkeit gew isse 
Beschränkungen auferlegt werden. Die Bedrohung 
des ganzen Landes durch feindliche Luftangriffe 
beruht darauf, daß ein Luftangriff auf die im 
ganzen Land zerstreuten Kraftquellen der Wehr. 
macht auch die Zivilbevölkerung der Umgebung 
in mehr oder weniger großem Umfang gefährdet, 
und daß man nie wissen kann, inwieweit der 
Fe i n d die Bestimmungen im Laufe des Krieges 
einhält. 

Die Auf nah m e des hemmungslosen totalen 
Luftkrieges i n ein e Vor s ehr i f t aber würde 
ihn in die Rechtssphäre des Staates einbeziehen 
und damit dem feindlichen Staat eine Handhabe 
zum Propaganda~ und Seelenkrieg und gleichzeitig 
die moralische Berechtigung dazu liefern, seiner~ 
seits von Anfang an diese Kriegsart gegen uns an~ 
zuwenden. Für uns bedeutet der Begriff des 
totalen oder absoluten Krieges, daß das Volk in 
seiner Gesamtheit seine Arbeitskraft, seinen Wil~ 
len, seinen Mut und die Bereitschaft, alles, selbst 
den Tod, zu ertragen, für die Erringung des 
Sieges zur Verfügung stellen muß. Damit ist je ~ 
doch nicht gesagt, daß der Unterschied zwischen 
K ä m p f ern und Nie h t k ä m p f ern vollkom, 
men zu bestehen aufgehört hat; er ist bestenfalls 
noch nicht geklärt oder hat sich gegen früher 
verschoben. Keinesfalls ist es aber notwendig, daß 
ein Kr i e g zwischen zivilisierten Staaten zum 
Kam p f aller gegen alle führen muß. -

Der zweite Punkt betrifft den Vorschlag der 
N am e n s ä n der u n g verschiedener bereits ein~ 
geführter Ausdrücke im zivilen Luftschutz. Die 
Handwerkssprache im zivilen Luftschutz ist zwei. 
fellos mancher Verbesserung bedürftig. Der Wohl, 
laut der Sprache muß berücksichtigt werden, 
wenn die Handwerkssprache und damit der Luft< 
schutz selbst bei der Bevölkerung heimisch und 
beliebt werden sollen. Außerdem wird von W or~ 
ten, die ein Programm umschreiben s?l1en, ver~ 
langt, daß sie auf das Wesentliche dIeses Pro~ 
gramms hinweisen. 

Diesen Forderungen entsprechen Worte wil:: 
"Schädenwehrwesen" noch weniger als "Luft, 
schutz". Die "Schädenwehr" erinnert zu wenig an 
die Luftgefahr. "Schädenbekämpfung" gibt Ver an, 
lassung zur Verwechslung mit der "Schädlings, 
bekämpfung" im Forstwesen und in der Land, 
wirtschaft. 

Manche bisherigen Ausdrücke, wie "Örtlicher 
Sicherheits~ und Hilfsdienst", "Flugmelde~ und 
Luftschutzwarndienst", sind zu umständlich; die 
übergroße Genauigkeit ist bei Begriffen, die nicht 
der Wissenschaft, sondern der Praxis dienen 
sollen, gar nicht notwendig. Ein Werkzeug kann 
verschiedenen Zwecken dienen, ohne daß man 
dafür einen Bandwurm von Namen erfinden 
müßte, der alle diese Zwecke zusammenfaßt. 

I-IeIfen soll auch der Sicherheitsdienst, also 
würde "H i I f s die n s t" allein genügen. Daß es 
sich beim Flugmelde~ und Luftschutzwarndienst 
um einen Dienst im Luftschutz handelt, daß dem 
Warn dienst die Meldung über das Herannahen 
des Feindes vorausgehen muß, ist selbstverständ, 
lieh. ,,1:' lug me I d e die n s t" oder "War n , 
die n s t" allein wären daher vollkommen ausrei, 
chend. Wenn beide Ausdrücke getrennte Begriffe 
bezeichnen sollen, wird als Sammelname "L u f t , 
vor pos t end i e n s t " vorgeschlagen. 

Der "z i v i I e" Luftschutz ist kein passender 
Gegensatz zum militärischen Luftschutz; er hat 
sich auch nicht eingebürgert. Tch schlage als Er, 
satz für beide Ausdrücke "L u f t s c hut z" und 
"F lug ab weh r" vor. Beide gemeinsam wären 
mit "L u f t weh r4

)" zu benennen, die der "Luft, 
waffe" zur Seite tritt. Einspruch muß jedoch er, 
hoben werden gegen die Zusammenfassung der 
einzelnen Teile des "Sicherheits. und Hilfsdien, 
stes" unter dem Namen "Feuerwehr". Eine solche 
Bezeichnung hätte die völlige Bindung dieser 
Teile an die Organisation der Feuerwehr und da, 
mit eine einschneidende Orf:lanisationsänderunl;! 
des zivilen Luftschutzes zur Folge. Die Feuerwehr 
müßte zur Dachorganisation für den Sicherheits, 
und Hilfsdienst ausgebaut werden und wäre für 
dessen Ausbildung und Einsatz verantwortlich; 
dadurch ergäben sich unmögliche Zustände und 
Mißverständnisse. Auch muß bezweifelt werden. 
ob die Feuerwehr dem Umfange einer solchen Auf. 
f!abe gewachsen ist; die Belastung wäre derartig , 
daß wohl schon der Friedensdienst darunter lei ~ 
den würde. Der "Sicherheitsdienst" müßte auf 
jeden Fall von dieser erweiterten Feuerwehr los ~ 
gelöst werden und ebenso wie der "Warn dienst" 
bei den Polizeibehörden bleiben, die in ihren Poli~ 
zeirevieren und ~waehen die notwendige De, 
zentralisation des Dienstbetriebes besitzen. 

Wenn eine Anderung der bisherigen Luft~ 
schutzorganisation in Aussicht genommen werden 
könnte und sollte, so wäre wohl in erster Linie 
an eine stärkere Mi I i t a r i sie run g, an eine 
Angliederung an die wiederaufgebaute Wehr~ 
macht zu denken - zum mindesten für den 
"Sicherheits< und Hilfsdienst", das sind die Teile 
des zivilen Luftschutzes, die für den geschlosse< 
nen Einsatz an Gefahrenstellen bestimmt sind. 
Ebenso dringend erscheint es, die Aus b i 1 dun g 
insbesondere der Führer und Lehrkräfte neu zu 
gestalten. Um die notwendige Gründlichkeit bei 
dieser Aufgabe zu erreichen, läßt es sich nicht 
umgehen, vi e I m ehr Z ei t als bisher auf sie zu 
verwenden. Die nötigen Kenntnisse lassen sich 

4) Von Dr . R. No r d wird in seiner Schrilt .. Die deutsche Heeres· 
verfassung nach den GewaltIrieden von Tilsit und Versai11 ..... als 
Sammelname .. H e i m a t weh r" vorgeschlagen. 
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nicht in Stunden und Wochen, sondern besten < 
falls in Monaten, wenn nicht Jahren bei mi..ihsamer 
Arbeit erwerben. Selbst, wenn eine re ill milj ~ 
t~irisehe Ausbildung vorausgesetzt werden kann , 
dürften vier bis sechs Monate kaum ausreichen , 
um die immer größer werdende Materie des Luft~ 
schutzes einigermaßen beherrschen zu lernen. Wer 
als Lehrer oder höherer Führer im Luftschutz 
tütig sein will, muß ein umfas:-iendes theoretisches 
Wissen über den gesamten Luftschutz besitzen, 
das Handwerk von unten auf selbst verstehen 
und das Handwerkszeug genau kennGn; er muß 
endlich auch in der Luftsehutzführerüitigkeit ge~ 
schult sein. Selbst ausbilden und die Ausbildunl! 
überwachen kann nur der, der den Lehrstoff bc~ 
herrscht, und auch die Führertiitigkeit will in 
jedem Fachgebiet gelernt sein. Eine solche ein ~ 
gehende praktische und theoretische Ausbildung 
hat natürlich nur dann einen Sinn, wenn die Alls ; 

geb ildeten auch auf längere Zeit und in haupt~ 
amtlicher Tiitigkeit in den vorgesehenen Stellun ~ 
gen Verwendung finden. Zur Not ließe sich der 
!,\Yeek durch Ausgestaltung und hingeren Besuch 
der bestehenden Lehranstalten, der "Reichsanstalt 
fiir Luftschutz", der "Reichsschule der TN . für 
den Instandsetzungsdienst .. , der Gasschulen und 
der feuerwehrschulen erreichen; zweckmäßiger 
;tber wiire es, die "R eich san s tal t für Lu f t~ 
sc hut z", wenn nötig mit Zweiganstalten im 
I.and , so auszubauen, daß aus ihr ein in sich ge~ 
se hlossenes, vollkommen ausgebildetes Führer ~ 
ll11d Lehrerkorps hervorgehen 'würde. 

Diese erweiterte Reichsanstalt hütte gleiehzei ~ 
tig als Ver s u e h san s tal t zu dienen und böte 
damit am besten Gelegenheit, Vorschriften und 
Lehrbücher für die Allgemeinheit im Luftschutz 
auszuarbeiten und für die nötige Einheitlichkeit in 
den Auffassungen über den Luftschutz zu sorgen. 

Nochmals: Erkundungs- und Meldesystem 
im zivilen Luftschutz 
Stimmen aus unserem Leserkreise 

Wir begrüßen den Widerhall, den die Ausfüh" 
rungen des Präsidenten i. R. Pa e t s c h über obi~ 
ges Thema im Augustheft 1936 von "Gasschutz 
und Luftschutz" bei unseren Lesern gefunden 
haben, wie dies zahlreiche Einsendungen beweisen . 
Nachstehend bringen wir einige der bemerkens~ 
wertesten Äußerungen, ohne uns iedoch in allen 

Punk ten den Ansichten der Verfasser ansehlie~ 
ßen zu können. Es sei außerdem an dieser Stelle 
noch einmal darauf hingewiesen, daß die folgen : 
den Arbeiten lediglich persönliche Meinungen der 
Verfasser zum Ausdruck bringen, die der Auf~ 
fassung amtlicher Stellen nicht in vollem Umfange 
entsprechen dürften. Die Schriftleitung. 

1. Heinrich Klöpper, Hauptmann d. Sch. im Polizeipräsidium Bochum 
Es füllt ganz nIlgemein auf, daß im Ansatz und 

in der Durchführung von Luftschutzübungen -
im großen gesehen - eine gewisse Einförmigkeit 
eingetreten ist, die nur allzu leicht zu einer Unter: 
schätzung des Gegenstandes führen kann, weil 
größere prak tische Erfahrungen auf diesem Ge: 
biete fehlen und aus diesem Grunde alles erst 
mühsam theoretisch konstruier~ werden muß. 
Darauf ist es auch zurückzuführen. daß bestimmte 
Teilgebiete des Luftschutzes entweder überhaupt 
keine Berücksichtigung finden oder als bereits 
durchgespielte Annahmen in der Übung bezeieh ~ 
net oder aber nur ganz leicht gestreift werden. 
weil ihre Wichtigkeit vielfach verkannt wird. 

So ist bisher bei der Abhaltung von Plan ~ 
spielen und bei der Durchführung von Luftsehutz ~ 
übungen meist elie Auslösung eies "rIiegeralarms" 
als Ausgangspunkt genommen worden, worauf 
sich dann die weitere Gestaltung der übung nach 
der augenblicklich herrschenden Ansicht über 
den wahrscheinlichen Verlauf eines Luftangriffes 
und dem daraufhin für nötig gehaltenen Einsatz 
von Kräften verschiedener Art des zivilen Luft: 
schutzes entwickelt. Vorteilhaft wird es jedoch 
sein, die vVarnmeldung "Luftgefahr" .grundsiitz~ 
lieh in die Übung mit einzubeziehen, da sie die 
unbedingt wichtigen Vorarbeiten für den "Flieger~ 
alarm" umfaßt. Wenn auch auf die Warnmeldung 
.,Luftgefahr" im Ernstfalle nicht immer die Aus~ 
lösung des "Fliegeralarms" folgen muß, so wird 
es für die Anlage von Luftschutzübungen den: 
noch. zweckentsprechend sein. immer mit der 
ersten Warn meldung zu beginnen, zumal für die 
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Durchführung beider Warnmeldungen dieselben 
Kräfte in Frage kommen und dadurch von An~ 
fana an ein geschlossenes Bild erhalten. 

\Torhiufig verhält es sich doch so, daß bei der 
Warnmeldung "Luftgcfahr" gemiiß der "Vorbll ~ 
figen Ortsanweisung für den Luftschutz der Zivil. 
bevölkerung, Abschnitt IV" Pol i z e i kr ä f t e an 
den Stellen einzusetzen sind, wo erfahrungsgem iiß 
größere Menschenmassen vorhanden sind oder 
sich zusammenzuballen pflegen und wo sich ein 
starker Verkehr abwickelt. Diese Polizeikriifte 
arbeiten nach einem genau festgelegten Plan und 
werden bereits zu diesem Zeitpunkte versuchen. 
den gesamten Verkehr ohne Aufsehen derart flüssig 
zu halten. daß nach der Auslösung des "Flieger~ 
alarms" die Menschenrnassen in kürzester Zeit 
von den Straßen entfernt sind und der Fahrverkehr 
stillgelegt ist. Die Ortsanweisung fordert weiter , 
daß die Poli7eistreifen nach Erledigung dieser 
Aufgabe ' bis zum Erscheinen der Flieger die 
Straßen weiterhin zu beobachten haben. Dann 
sollen sie sich anschließend auf dem kürzesten 
Wege in die Schutzräume des Luftsehutzreviers 
begeben oder unter gleichzeitiger Meldung an das 
Luftschutzrevier andere Schutzriiume aufsuchen. 

Schon hier wird sich für die Praxis etwas 
Wesentliches ergeben: Es wäre vorteilhafter, diese 
Polizeistreifen nicht zum Luftschutzrevi er zurüek~ 
kehren zu lassen oder mit der fernmündlichen 
Meldung über ihren augenblicklichen Aufenthalt 
zu belasten. sondern ihren ursprünglichen Alarm ~ 
auftrag weiterzufassen m it der Weisung, ganz 
bestimmte. vorher festgelegte Bezirke w ä h ren d 



des F li e ger a n g r i f fes zu betreuen. Dies 
würde also bedeuten, daß die Polizeistreifen auch 
während des Angriffes keine Schutzräume auf< 
suchen, sondern sich in dem ihnen zugewiesenen 
Bezirk in Bewegung befinden, was natu~'gemäß das 
Benutzen von Deckungen - z. B. Hauseingänge, 
Kellerlöcher, Toreinfahrten usw. - nicht aus~ 
schließt. Hierdurch ergcben sich mancherlei Vor~ 
teile. die bisher kaum Beachtung gefunden haben. 
Wichtige Straßenziige oder Stadtviertel sind da~ 
mit unter stündige Beaufsichtigung gestellt, so daß 
strafrechtliche Vorkommnisse sogleich unterbun~ 
dcn werden können; sodann ist die Feststellung 
von eingetretenen Sch~iden sofort an Ort und 
Stelle möglich, brauchbarc Meldungen über deren 
Art und Umfan!1 können also in kürzester Zeit 
zur Kenntnis eies Luftschutzreviers gelangen. 
'A'eiter käme noch hinzu, daß nach dem Luft~ 
angriff das vorzeitigc Verlassen von Schutz. 
räumen - sei es aus Neugierde, sei es aus böser 
Absicht - verhindert würde. Auch dies ist schr 
wichtig, da die Insas')cn der Schutzräumc unbc< 
troffen er Häuser voraussichtlich dic Neigung 
haben werden, die Zufluchtsrä,ume möglichst bald 
zu vcrlassen . 

Um den so eingesetzten Polizeikräften, die wohl 
meist einzeln ihren Dienst versehen werden, eine 
H i 1 f s k r a f t zu stellen, sind ihnen Amtsträger 
des Rcichsluftschutzbundes beizugeben. Diese 
""erden aus der Zahl derer zu entnehmen sein, die 
in Friedenszeiten lediglich organisatorisch~ . Auf. 
ga bcn zu lösen haben und nach bisheriger Ubunj:! 
in Kriegszeiten nicht zur Verwendunj:! gelangen sol~ 
len. In erster Linic kommcn hier die Untergruppen ~ 
und Gruppenführer in Frage; die Blockwarte und 
Stellvertreter sind in ihren Hüuserblöcken bereits 
mit anderen Aufgaben betraut. Die Verwendung 
dieser JIilfskrüfte kann mannigfaltig sein, z. B. poli. 
zeiliche Unterstützung bei erforderlichcm Ein ~ 
schreiten, Durchgcben dcr von der Polizeistreife 
aufgesetzten und Überbrinj:!en mündlicher Meldun . 
j:!en. Bewachung zertrümmerter oder erbrochener 
Geschüftsläden. Läj:!er u. dgl.. bis Abhilfe durch 
den Besitzcr geschaffen ist, usw. Daß die hier 
genannten Aufgaben für die Polizeistreifen mit 
ihrcn Hilfskr~iften während des Anj:!riffcs cine be< 
sondere Gefahr bedeuten, hißt sich nicht vermei ~ 
den; es muß jedoch unter allen Umstiinden daran 
festgehalten wercleD, die Erkundung schon wiih~ 
rend des Luftangriffes ohne Rücksicht auf Ver. 
luste an Mensch'enleben so anzusctzen. daß für 
die Führung möglichst schncll ein klares Bild 
über die auf!1etretenen Schüden geschaffen wird. 
Auf jeden Fall wird aus diesem Ansatze der 
Kriifte ein l!rößerer Gewinn - vor allem für den 
ErkundunGS. und Meldcdienst - zu ziehen sein. 
als wenn'" die Polizeistreifen während des no 
griffes zum Luftschutzrevier zurückkehren oder 
sich in Schutzrüumen aufhalten . 

Wenn hiermit für die Verbesserung des Erkun ; 
dungs. und Meldedienstes cin bestimmter Vor; 
schlag l1emacht ist, so wird für die Durchführung 
in der Praxis eine weitere schwierige Aufgabe zu 
lösen sein, n~imlich die BI i c k sc h ä r fun g der 
Polizeistreifen und ihrer Hilfskräfte. Zur schnel. 
len Erfassung von Art und Umfang des einj:!etre. 
tenen Schadens, zur einwandfreien Feststellung 
sowie zur klaren Entschcidunl1 übcr seine Wich. 
tigkeit oder Dringlichkeit gehört außcr der Melde~ 
technik auch eine eingehende Schulung. Bisher 
wurde das, was jetzt selbst gesehen und zu Papier 
gebracht werden soll, schon vorher am Schreib. 
tisch genau ausgearbeitet, so daß bereits fcrtig~ 

gestellte Schadensmeldungen die Grundlage bil. 
deten. Dieses Verfahren ist für die Abhaltung von 
Planspielen wohl angebracht, ist aber für Luft. 
schutzübungen kaum angängig, da die Meldungen 
infolge der Art ihrer Entstehung nicht von der 
meldenden Person stammen und daher unwirklich 
sind. Außerdem ist es für den verantwortlichen 
Führer erheblich leichter , mit vorbereiteten 
Schadensmeldungen zu arbeiten, die er mit der 
Maschine geschrieben und gut erhalten in die 
Hände bekommt. I-Iandgeschriebene, etwas zer. 
knitterte oder beschmutzte Mcldezettel werden 
im Ernstfalle aber die Regel bilden, woran er sich 
bereits im Frieden gewöhnen muß. Zugleich ent. 
steht aber noch ein schiefes Bild hinsichtlich der 
Z.eit; es wird nämlich bei Luftschutzübungen 
l11eht der Verbrauch an Zeit einbezogen, der für 
d.as blickhafte Erfassen und die Beurteilung des 
emgetretenen Schadens sowie für das Aufsetzen 
der Meldung erforderlich ist. 

Diese Aus b i I dun g i m S ehe nun d Be. 
u r t eil e n eines aufgetretenen Schadens oder 
einer Schadenstelle bedarf eingehender Vor. 
bereitung und dauernder Übung. Zu beginnen 
wäre mit dem Beschreiben von Zimmern, Häusern 
usw., also mit dem, was sich dem Auge ganz 
nahe befindet. Hat sich dieses an eine gewisse 
Erfassung gewöhnt, so sind gleiche übungen an 
solchen Objekten durchzuführen, die durch ihr 
Aussehen und ihre Beschaffenheit das möglichst 
wirklichkeitsgetreue Bild einer Zerstörung nach 
erfolgtem Luftangriff zu geben vermögen. Dar. 
unter fallen Ausschachtungen, im Bau bcfind~ 
liehe Häuser, abbruchreife Häuser, bereits teil~ 
weise niedergerissene T Täuser oder Stallungen, 
u~gelegte Schornsteine, Straßenaufgrabungen in 
\ 1 erbindung mit Kana lisationsa rbeiten, Wasser. 
rohrbrüche, im Bau befindliche Brücken, durch 
Brand zerstörte Gebäude. teilweise gesunkene 
Schiffe u. dgl. mehr. m der Phantasie über die 
Entstehung des Schadens an einem derartigen 
Objekte möglichst wenig Spielraum zu bieten, 
muß der Ausbildende naturgemäß einen passen. 
den Rahmen dafür ziehen. damit immer wieder 
eine möglichst weitgehende Angleichung an die 
Wirklichkeit erzielt wird. So kann bei einem bis 
zum zweiten Geschosse aufgebauten Hause viel. 
leicht gesagt werden, daß dieses von einer 50~Kilo. 
gramm.Bombe getroffen ist, die das Dachgeschoß 
sowie die beiden darunter befindlichen Etagen 
durchschlagen hat und im zweiten Geschosse erst 
zur Explosion gekommen ist. Der so gezogene 
Rahmen birgt gleichzeitig noch den Vorteil in 
sich, die Wirkung der verschiedenen Angriffsmittel 
mehr vor Augen zu führen und einen bestimmten 
Begriff über ihre "Virkung zu vermitteln. 

Ist die AusbildunG im Sehen und Beurteilen 
eines eingetretenen Schadens zu einem gewissen 
Abschlusse gelangt, dann muß dazu übergegangen 
werden, das Gesehene in kurzer und knapper, aber 
doch erschöpfender Form zu Papier zu bringen, 
d. h. eine formgerechte Me I dun gab zu. 
fa s sen. überflüssige Worte und Alll1emein; 
sätze sind zu vermeiden, aufzunehmen sind da. 
gegen etwa entstehende Folgen oder sonstige 
"Veiterungen. die durch den Schaden hervor. 
gerufen sind oder wahrscheinlich noch entstehen 
werden, wie z. B. Verkehrsumleitungen, Keller~ 
überflutungen. Hauseinstürze, übergreifen eines 
Brandes , Explosionsgefahr usw. 

Wenn die Ausbildung bis zu diesem Punkte 
vorgeschritten ist, geht man dazu über, diese Mel. 
dungen mündlich am Fernsprecher durchzugeben. 
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Endziel der Ausbildung muß sein, sie später 
mündlich zu überbringen. Damit soll eine gewissl! 
Ge d ä c h t n iss eh ä r f e erreicht werden, damit 
der Meldende auch in der Lage ist, Wesentliches 
für längere Zeit zu behalten. Bei den Übungen in 
Friedenszeiten wird dies nicht allzu schwer fallen; 
in Kriegszeiten muß man jedoch bedenken, daß 
das unmittelbare Erleben des Angriffes sehr leicht 
entnervend auf das Sehen und Beurteilen von auf~ 
getretenen Schäden und auf das Überbringen von 
Meldungen einwirken wird. Daher muß dieser 
Form der Ausbildung der größte Wert beigelegt 
und durch ständige Übung bei jeder sich bieten ~ 
den Gelegenheit erreicht werden, daß diese Tätig~ 
keit von dem Manne gewissermaßen mechanisch 
ausgeführt wird. Bei Beginn dieser Übung ist ein 
Treiben auf Zeitersparnis unzweckmäßig; später 
wird es sich jedoch empfehlen, das Sehen und 
Beurteilen eines Schadens, da Abfassen der Mel~ 
dung oder das Durchgeben am Fernsprecher oder 
das mündliche Überbringen derselben nach der 
darauf verwendeten Zeit zu bewerten. 

Bei der oben aufgezeigten Verwendung der 
Polizeistreifen werden die dem Revierleiter zur 
Verfügung stehenden Polizeikräfte ausgiebiger 
ausgenutzt als vorher, wobei gleichzeitig mit dem 
Eingang brauchbarer Meldungen über die im 
Revierbereich eingetretenen Schäden in kürzester 
Zeit zu rechnen ist. 

Damit soll aber nicht gesagt sein, daß auf M e I ~ 
dun gen aus dem Pub I i k u m verzichtet 
werden könnte. Einzelmeldungen von ängstlichen 
Gemütern werden immer, meist jedoch in un~ 
klarer oder entstellter Form, eingehen. Diese 
decken sich aber zum Teil mit den genaueren 
Meldungen der PolizeiJ...räfte., so daß dem Revier. 
leiter immerhin eher die Möglichkeit zur Fassuna 
eine Entschlusses in kürzester Zeit gegeben ist, 
als wenn er auf Grund unklarer Meldunj:!cn allein 
erst eine Erkundung ansetzen muß. 

Die hier aufgezeigte Verbesserung des Erkun ~ 
dungs~ und Meldeverfahrens kann noch erweitert 
werden durch Einrichtung von M eid es a m ~ 
m eis tell e n in den Luftschutzrevieren. Dies 
wird sich ohne weiteres ermöglichen lassen, wenn 
man auf die für die Unterbringung der Bereit~ 
schaftskräfte bestimmten Schutzräume zurücb 
greift. Die Personalfrage könnte möglicherweise 
Schwierigkeiten bereiten, da von den in diesen 
Schutzräumen untergebrachten Angehörigen des 
Sicherheits~ und Hilfsdienstes niemand für Erkun ; 
dungs~ und Meldezwecke entbehrt werden kann, 
zumal beim Ausrücken der Formation sowieso 
noch ein Angehöriger derselben zur Bedienung 
des Fern prechers und zur Bewachung des in dem 
Schutzraume untergebrachten Inventars u w. ab ~ 
geteilt werden muß. Für Erkundungs~ und Melde~ 
zwecke wäre demnach neues Personal zu erfassen 
und auszubilden, und zwar je ein Mann und zwei 
jugendliche Melder mit Fahrrädern für jeden als 
Meldesammelstelle vorgesehenen Schutzraum. An~ 
genommen, es wären in jedem Luftschutzrevier 
drei chutzräume des Sicherheits~ und Hilfsdienstes 
als Meldesammelstellen vorgesehen, so wären neun 
Personen - davon jedoch nur drei Erwachsene 
- für ein Revier in Ansatz zu bringen . Be~ 
sonderes Fernsprechpersonal würde nicht mt:.hr 
benötigt, da der von der Formation abgeteilte An~ 
gehörige die Durchgabe von Meldungen usw. ohne 
Beeinträchtigung seiner sonstigen Aufgaben mit 
übernehmen kann. Hinsichtlich der Personalfrage 
besteht aber durchaus die Möglichkeit, die für 
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jedes Luftschutzrevier erforderlichen drei erwach~ 
senen Personen auch noch aus den gleichen Reihen 
der Amtsträger einschließlich Stellvertreter des 
Reichsluftschutzbundes zu entnehmen, die für die 
Gestellung von Hilfskräften für die Polizeikräfte 
vorgesehen sind. Sollten sich hier und da noch 
Schwierigkeiten ergeben, so kann außerdem auf 
das Geschäftspersonal der Ortsgruppen, auf die 
Gerätewarte, Ausbilder, Lehrer usw. zurüeb 
gegriffen werden. Auf diese Weise wäre es mög~ 
lieh, die Meldesammelstellen mit dem erforder~ 
lichen Personal ohne wesentliche Mühe zu be~ 
setzen. 

Da nach bisheriger Übung die Luftschutzhaus~ 
warte gehalten sind, ihre Beobachtungen und Fest~ 
stellungen unmittelbar an das Luftschutzrevier zu 
melden, so wird mit einem lawinenartigen An~ 
schwellen aller Arten von Meldungen zu rechnen 
sein. m dieses nach Möglichkeit zu unterbinden, 
könnte es zweckmäßig sein, zunächst alle Be~ 
obachtungen, Feststellungen, Schadensmeldungen 
lISW. bezirksweise bei den zuständigen Meldesam: 
melstelIen einlaufen zu lassen, wo sie durch deren 
leiter einer sofortigen Sichtung unterzogen wer~ 
den. Die eingegangenen Meldungen muß dieser 
selbst auswerten und sich dann entschließen, ent. 
weder Selbstschutzkräfte einzusetzen oder sich zu. 
sätzliche Hilfe vom Luftschutzrevier zu erbitten. 
Unklare Meldungen gibt er a·n die während des Luft. 
angriffes draußen gebliebenen und für seinen Be. 
reich zuständigen Polizeikräfte weiter, die sofort 
an dem in Frage kommenden Orte Erkundungen 
vornehmen. Ein Großteil so gefi.ihr ter Meldesam. 
melstellen wird daher immer unmittelbare Verbin. 
dung mit der Polizei zur sofortigen Aufklärung 
von ungenauen Schadensmeldungen haben, wohin. 
gegen der Rest - also solche, die z. B. durch ihre 
Lage kaum für einen Luftangriff in Frage kommen 
- unter Angabe des bisher Veranlaßten unmittel: 
bar an das Luftschutzrevier meldet. Einen 
empfindlichen Mangel wird das letztere kaum be. 
deuten, da wichtige Bezirke immer von Polizei. 
kräften überlagert sein werden. Den einzelnen 
Leitern der Meldesammelstellen muß daher be. 
kannt sein, ob sich in ihrem Bereiche Polizei. 
streifen befinden oder ob sie in jedem Falle, also 
auch bei ungeklärter Lage, unmittelbar an das 
Luftschutzrevier zu melden haben. 

Mit diesen Meldungen der Luftschutzhauswarte 
-- sei es an das Luftschutzrevier, sei es an die 
Meldesammelstelle - wird aber zugleich die Frage 
des Z usa m m e n a r b .e i t c n s der Ein s atz. 
kräfte mit den Selbstschutzkräften 
angeschnitten . 

Dem Leiter der Meldesammelstelle muß die 
Möglichkeit gegeben wernen, vor Anforderung 
der Einsatzkräfte, die doch nur äußerst gering be. 
messen sind, sofort zu entscheiden, ob nicht der 
Einsatz einer oder mehrerer Luftschutzgemein. 
schaften an der Schadenstelle genügt, wobei ihm 
die Möglichkeit des Zu sam m e n z i ehe n s 
von SeI b s t s c hut z k räf t e n nicht betrof. 
fener Häuser unbenommen ist. Diese können von 
ihm z. B. ohne weiteres dort eingesetzt werden, 
wo die sofortige Inangriffnahme von Maßnahmen 
erforderlich erscheint, jedoch die Gefahr einer 
Vergrößerung des Schadens nicht besteht. Als 
Beispiel sei nur die Bergung von Verschütteten, 
die in einem offenbar unversehrt gebliebenen 
Schutzraume eingeschlossen sind. angeführt. Wenn 
die Einsatzkräfte und damit in weiterer Folge 
die Bereitschaftskräfte nicht zu früh in Anspruch 



genommen oder sogar ihren ciocntlichen Aufoaben 
entzogen werden sollen, muß der Selbstschutz auf 
breitester Basis zun~iehst allein arbeiten. Es ist zu 
verwerfen, irgendwelche Selbstschutzkräfte nichb 
betroffener Häuser oder gar die luftschutz; 
gemeinschaften mit Gewehr bei Fuß stehen zu 
lassen und statt dessen Hilfe vom Luftschutz; 
revier anzufordern. 

Deshalb darf der Revierleiter auch nicht, wie 
es jetzt meist bei den Luftschutzübungen der Fall 
ist , seine Kr~ifte sofort einsetzen, um dann in 
kürzester Zeit nichts mehr in der Hand zu haben. 
Dies führt nur zu einer verfrühten Belastung der 
Bereitschaftskräfte. Die Ein s atz k räf t e haben 
also gewisserma ßen einen doppelten Zweck zu 
erfüllen, nämlich einmal als Stoßtrupp und einmal 
als Reserve Verwendung zu finden. Dies mag im 
('rsten Augenblick merkwürdig klingen, ist aber 
bei niiherer Untersuchu1lg doch ZlItreffend. Als 
Stoßtrupp sollen sie dort eingesetzt werden, wo 
nach Meldung eines aufgetretenen Schadens be; 
stimmt oder doch größter Wahrscheinlichkeit nach 
mit der Entstehung einer GroßschadensteIl e zu 
rechnen ist. Als Reserve sollen sie dienen, wenn 
von dem Selbstschutz nach bereits erfolgtem Ein . 
satze von Luftschutzgemeinschaften - abcr nur 
dann - Hilfe angefordert wird. Ein e'L u f t s c hut z< 
g e m ein s c h a f t ist deshalb als taktische 
Kampfeinheit zu werfen. die bei richtiger Organi. 
sation, gut durchgebildetem Personal, vollstiin. 
diger Ausrüstung und richti!1em Ansatz eine er. 
folgversprechende Wirkungsmöglichkeit besitzt 
und aus diesem Grunde eine beachtliche Hilfe 
für den Revierleiter darstellt. Die Luftschutz. 
gemein chaften s ind daher, wie es ja auch die 
Praxis bisher gezeigt hat, als ein e Art vorgescho" 
benel' Sicherheitsposten anzusprechen, die sich in 
unmittelbarer ähe einer Schadenste Ile aufhalten 
und sofort verwendungsfähig sind. Um dies zu 
gewührleisten, darf die Befehlsgewalt für den E in < 
satz der Luftschutzhausgemeinschaften nicht dem 
einzelnen Luftschutzhauswart. der sein ihm zur 
Betreuun!1 anvertrautes Haus für ge fährdet hält. 
iiberlasse'n werden. Auf der anderen Seite erleidet 
das Moment der Schnelligkeit - was von alls; 
schlaggebender Bedeutung sein kann - eine 
außerordentliche Einbuße. wenn der Luftschutz; 
hauswart einen aufgetretenen chaden erst un° 
mittelbar an das Luftschutzrevier melden muß 
und dieses dann vi elleicht entscheidet, der Selbst. 
schutz müsse mit ei!1enen K rii ften auskommen. 
Daher wird es am günstigsten sein, dem Leiter der 
Meldesammelstelle die Befehlsgewalt über den 
Einsatz - nicht den Ansatz - der Luftschutz; 
hausgemeinschaften zu übertragen und ihn 
taktisch so zu schulen, daß er den gestellten Auf. 
gaben gerecht wird. 

N ach diesem Vorschlage wird der Eingang von 
7unäehst unwiehti<:!en MeldunQen auf dem Luft. 
schutzrevicr auf ein erträgliches Maß zuri.icb 
geschraubt, da bereits viele Meldun~en auf der 
Meldesammelstelle ihre Erledigung gefunden haben 
werden. Zugleich ist damit eine schnellere Sich; 
tung in erlc'di~te und unerledigte Meldun!!cn auf 
dem Luftschutzrevier gegeben, wodurch sich 
wieder die Einsetzung eines besonderen Beamten 
unter Zuteilung einer jugendlichen Hilfskraft er; 
übrigt. Die Ein g~i n t!c können laufend dem Rcvier. 
leiter mit seinem Stell vertreter als Hilfskraft zur 
sofort igen Beurteilung. Entsch lußfassung und Be; 
fehlserteilung zu!1elei tet w~rclen. was sich nun< 
mehr ohne Schwieridkeiten durchführen la ssen 
wird. .~ 

Diese Meldesummclstellen bergen jedoch nach 
dem Eingange der Warnmeldung: "Luftgefahr 
vorbei" für den Ansatz der Erkunderstreifen 
noch ganz beachtliche Vorteile in sich. Nach jetzt 
herr chender Ansicht müssen die Er k und er. 
s t r e i fe n auf ihrem vorgeschriebenen Streifen. 
wege mehrere vorher bestimmte Amtsträger des 
Reichsluftschutzbundes aufsuchen, um dort Be. 
obachtungel.1 und Meldungcn in Empfang zu neh. 
men und dlcse sofort an Ort und Stelle auf ihre 
Wichtigkeit oder Unwichtigkeit hinsichtlich er. 
forderlieher sotortiger Weiter meldung an das 
Luftschutzrevier zu überprüfen. Bei der Errichtung 
von Meldesammelstellen wird dieses Verfahren 
in Fortfall kommen können, so daß den Erkunder. 
streifen die Möglichkeit zur ausgiebigeren Ober. 
prüfung ~es ihnen überwiesenen Bezirkes gegeben 
ISt. Auf dcm Rück wege zum Luftschutzrevier 
können dann die Meldesammelstell en aufgesucht 
werden, um dort die inzwischen gesichteten Mel. 
dungen aller Art zur Weiterleitung bzw. Mitnahme 
an das Luftschutzrevier in Empfan~ zu nehmen. 
Auf diese Weise wird der Luftschutzrevierleiter 
in erheblich kürzerer Zeit eine allgemeine Ober. 
sicht über die in seinem Bereiche aufgetretenen 
Schiiden, bereits nach deren Wichtigkeit oder 
Unwichtigkeit vorgesichtet, erhalten. Zugleich ist 
aber auch eine größere Sicherheit für die Fest. 
stellung aufgetretener Schäden gegeben, da 
durchaus die Möglichkeit besteht, daß der zur 
Beobachtung von aufgetretenen Schäden einge. 
~etztc Amtstriiger des Reichsluftschutzbundes 
diese Aufgabe gar nicht erfüllen kann, weil er 
durch eigenen Einsatz an der Bekämpfung eines 
Schadens beteiligt ist. 

Eines dürfte jedoch bei der Weitergabe von 
Schadensmeldungen durch das Luftschutzrevier 
an den Luftschutzabschnitt vorteilhaft sein, näm. 
lich ein ergänzender Zusatz über die ö r t • 
lichen Verhiiltnissc an der Schaden. 
s tell e. Für die Beurteilung einer eingegangenen 
Schadensmeldung ist es für den Luft'>Chutz.Ab. 
schnittskommandeur von nicht zu unterschätzen. 
der Bedeutung, darüber orientiert zu sein, wie die 
in Frage kommende Schadcnstelle eigentlich aus. 
sicht und mit welchen besonderen Verhältnissen 
dort zu rechnen ist. Wenn Z. B. auf dem Luft. 
schutzrevier eine Meldung folgenden Inhalts ein. 
geht: "Im Bereich Meyer., Müller. , Schulze. und 
Schm idtstra ße größere Brände und Einstürze. 
Zahlreiche Tote und Verletzte. Menschen lau. 
fen in den Straßen planlos umher", so kann sich 
der Revierleiter auf Grund seiner Ortskenntnisse 
sofort ein Bild von dem dort augenblicklich herr. 
sehenden Zustande machen. Aber schon nach 
Weitergabe dieser Meldung an den Luftschutzab; 
schnitt ergibt sich fi.ir den Kommandeur desseI; 
ben nicht mehr das gleiche Bild. Er kann sich 
woh l über den räumlichen Umfang des betrof< 
fenen Gebietes an Hand seiner Karte orientieren, 
kann aber selten wissen, wie dieser Raum bebaut 
ist. was sich darin befindet oder was sonst noch 
ausschlaggebend für seinen Kräfteeinsatz ist, da 
ihm in den weitaus meisten Fällen die ins ein. 
zeine gehenden Ortskenntnisse fehlen. Für eine 
einwandfreie Beurteilung muß daher eine weiter; 
zuleitende Meldung mit den Ortskenntnissen des 
Revierleiters in form ein es Zusatzes versehen 
werden und in diesem Beispiel etwa folgenden 
Inhalt aufweisen: ,,46 mehrstöekige Häuser mit 
Gesch~ifts l äden, darunter 1 Bank, mehrere Le. 
bensmittelgeschäfte , ] Kino. mehrere Gastwirt. 
~chaftcn . Bevölk erun gszahl 350." Jetzt ist auch 
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der Abschnittskommandeur in der Lage, einen 
zweckentsprechenden Entschluß für den Einsatz 
seiner Kräfte zu fassen. Würde der Zusatz zur 
Meldung etwa lauten: .. 46 Häuser, meistens Vil ~ 
len, Bevölkerungszahl 120", so würde der Kom; 
mandeur zu einem wesentlich anderen Entschluß 
kommen müssen als vorher oder, um das Beispiel 
noch krasser zu gestalten, sich wieder anders ent~ 
schließen müssen, als wenn er nur den nackten 
Wortlaut der bei dem Luftschutzrevier eingegan~ 
genen Meldung erhalten hätte, wie es bis jetzt 
bei den übungen meist geschieht. Die durch 
einen derartigen Zusatz vergrößerte Meldung 
und der dadurch bedingte Zeitverlust sind als nur 
unerheblich anzusprechen; es wird sich immer 
günstig auswirken, wenn der Führung ausrei ~ 
chende und klare Unterlagen verschafft werden. 

Die erforderlichen Zusätze zu den weiterzulei~ 
tenden Meldungen werden dem Revierleiter bis 
auf dic B e v ö I k er u n g s z a h 1 kaum Schwie~ 
rigkeiten bereiten. Die Bevölkerungszahl läßt sich 
verhältnismäßig einfach berechnen, wenn dem 
Revierleiter ein Verzeichnis aller Straßen und 
Plätze, nach bestimmten Gesichtspunkten abge. 
grenzt, z. B. von einer Querstraße bis zur an~ 
deren, zur Verfügung steht. Die Zahl der in die~ 
sen begrenzten Straßenabschnitten noch wohnen~ 
den Bevölkerung läßt s ich dann leicht feststellen. 
Zur Berechnung ~ibt das Meldeamt die Grund~ 
zahl, von welcher die Summe der beim Sicherheits~ 
und Hilfsdienst oder im Werkluftschutz tätigen 
Personen einschließlich der zum Heeresdienst 
Eingezogenen abgesetzt wird. Die so erhaltene 
Zahl dient dann als tatsächlicher Anhaltspunkt 
für die im Augenblick des Luftangriffes zu be~ 
treuende Bevölkerung innerhalb eines solchen 
Straßenabschnittes, ergibt also die Bevölkerungs~ 
zahl. Unwesentlich ist es dabei, ob einige Per. 
sonen weniger oder mehr vorhanden sind, weil 
sie sich beispielsweise auswärts aufhalten oder im 
Krankenhause befinden usw. Wichtig ist es je. 
doch, bei Geschäftsvierteln die Zahl der in den 
Geschäften tätigen Personen sowie die durch. 
schnittliche Besucherzahl hinzuzuzählen. was be~ 
sonders für Kinos, Theater oder größere Vergnü ~ 
gungslokale während der Nacht in Frage kommt. 
Die aufgeführten Punkte sind selbstverständlich 
lange nicht erschöpfend; sie sollen ja auch nur 
Anregungen geben, wie man auf Grund von Be. 
rechnungen zeitraubende Erkundungen oder 
Rückfragen ersparen kann. Das Endziel soll da. 
bei immer sein, den übergeordneten Dienststellen 
möglichst schnell ein klares Bild über das von 
Schäden betroffene Gebiet zu verschaffen, um 
ihnen dadurch die Beurteilung eines Gefahrenher ~ 
des soviel wie möglich zu erleichtern. 

Eine Meldezentrale bei den Luftschutzkom. 
mandostellen ist bereits durch die Anzahl der 
vorgesehenen Fe r n s p r e chi e i tun gen mit 
weiblicher Bcdienung gegeben. Vielleicht wärc 
aber folgende Regelung zu crwägen: Unter 
Außerachtlassung der augenblicklich herrschen. 
den Ansicht über die Behandlung ankommender 
und abgehender Gespräche ist jedes Luftschutz ~ 
revier - analog dem jetzigen Zustande der Poli . 
zeireviere - nur mit ein e r Leitung zum Luft . 
schutzabschnitt zu verbinden, die ein erbe. 
stimmten Fernsprecherin zur Bedienung zugeteilt 
wird. Nimmt man als Durchschnittszahl sechs Luft. 
schutzreviere für einen Luftschutzabschnitt an, so 
können zu gleicher Zeit von sechs Revieren meh. 
rere Meldungen auf einmal ein laufen. Die Niedcr ~ 
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schrift der eingegangenen Meldungen wird sich 
je nach der Ausgiebigkeit derselben verzögern. 
sie werden also nicht zu gleicher Zeit fertigge~ 
stellt sein. Die Vorlage beim Abschnittskom~ 
mandeur erfolgt dann in der Reihenfolge der Fer~ 
tigstellung, worauf im Benehmen mit den Fach~ 
beratern der Entschluß gefaßt wird. Das Um~ 
setzen dieses Entschlusses in den Befehl wird von 
dem Luftschutzoffizier oder dem Adjutanten 
wechselweise übernommen, wie sie gerade frei 
sind. Eine Sichtung und Zusammenfassung wird 
sich außerdem noch wesentlich erleichtern lassen, 
wenn die durchgebenden Luftschutzreviere ihre 
Meldungen mit einem hinweisenden Vermerk auf 
eine bereits durchgegebene und damit im Zu~ 
sammenhang stehende Meldung versehen. 

Die außer dem Vorstehenden noch angeschnit~ 
tene Frage über die Verwendung von beweglichen 
Fe r n S p r e c h t r u p ps bei GroßschadensteIlen 
soll gleichfalls noch kurz gestreift werden. Eine 
derartige Einrichtung mag zweckmäßig sein, ist 
aber nicht notwendig. Erschwert wird sie durch 
den Bedarf an Personal, die Material. und vor 
allem die Kraftwagenfrage. Gerade die letztere 
wird dabei die größeren Schwierigkeiten bereiten. 
Außerdem wird aber der Führer einer Groß. 
schadensteIle im allgemeinen nur verhältnismäßig 
wenig mit den vorgesetzten Dienststellen in Ver~ 
bindung zu treten haben. Zunächst wird es sich 
darum handeln, den ersten Lagebericht zu erstah 
ten und gegebenenfalls die Zuteilung etwa erfor~ 
derlich gewordener Kräfte des Sicherheits. und 
Hilfsdienstes zu erbitten. Dazu genügt ein post~ 
eigener Fernsprecher und beim Versagen der Lei~ 
tung ein Melder mit Fahrrad. Vorteilhafter wird 
es aber sein, die Melder zur Aufrechtcrhaltung 
der Verbindung mit den Fachführern an Ort und 
Stellc zu behalten. Zur überbringung eines Lage< 
berichtes oder zur Erbittung von Verstärkungen 
kann man vielmehr einen unbeschäftigten oder 
entbehrlichen Kraftfahrer der bereits tätigen 
Kräfte mit seinem Fahrzeuge - es braucht nicht 
gerade der größtc Wagen zu sein - einsetzen. 
Welcher Fahrer und welches Fahrzeug hierfür ge~ 
nommen werden können, ist im Benehmen mit 
den Fachführern immer von Fall zu Fall festzu ~ 
legen. 

1st nun der erste Lagebericht gegeben und 
sind erforderliche weitere Kräfte des Sicherheits~ 
und Hilfsdienstes erbeten, so wird in dcn meisten 
Fällen eine größere Pause in der Erstattung von 
Meldungen eintreten. Die erbetenen Kräfte wer~ 
den eintreffen , den Fachführern zugewiesen und 
nun zunächst die ihnen obliegenden Bekämp~ 
fungs~ und Abwehrmaßnahmen durchführen. In 
der gleichen Zeit wird aber auch die gemäß der 
..Vorhiufigen Ortsanweisung für den Luftschutz 
der Zivilbevölkerung, Abschnitt IV" geforderte 
persönliche Erkundung des Luftschutz~Abschnitts~ 
kommandeurs einsetzen, was einen unmittelbaren 
Vortrag des Führers an der GroßschadensteIle mit 
einer Ortsbesichtigung und anschließendem Be~ 
richt der dort eingesetzten Fachführer zur Folge 
haben wird. Es kann aber auch möglich sein, daß 
der :Kommandeur seine Fachberater - sofern sie 
nicht bereits eingesetzt sind - zur Großschaden ~ 
stelle entsendet. was die gleichen Ergebnisse zei~ 
ti gen wird. Sonstige Fernsprüche werden kaum 
nötig sein, da der Führer an der Großschadenstelle 
ja lediglich mit dem Luftschutzabschnitt Verbin ~ 
dung zu halten hat. Insbesondere ist ihm ein 
selbständiges Anfordern von Kräften ohne Wis~ 
sen hz\\' . Einverständnis des Luftschl1tzabschnit~ 



Te:> untersagt. Ich verweise hierbei auf frühere 
Ausführungen .. G edanken über Führung und Ein. 
satz auf der Großschadenstelle"J). 

Die Bekäm pfung derartiger GroßschadensteIlen 
wird immer nur sehr langsam vor sich gehen, so 
daß die Erstattung fortlaufender Lageberichte 
kaum in Frage kommt . Sollten jedoch einschnei< 

2. Polizeimajor i. R. Gaudlitz, Köln 
Der Verfasser des in Rede stehenden Aufsatzes 

sucht ein System, das die Flut von Meldungen, 
die nach Luftangriffen, zeitlich gedrängt, von Be< 
rufenen und Unberufenen den Luftschutzrevieren 
J'ugehen, sammelt, siebt, gegebenenfalls ergänzt, 
nachprüft und in geordnete Form bringt. Er geht 
von der zutreffenden Annahme aus, daß im 
Ernstfalle viel Falsches, Übertriebenes und Un< 
vollständiges gemeldet wird. Die taktisch führen < 
den Stellen werden durch die Richtigstellung der; 
artiger Meldungen, durch Fragen und Rückfragen. 
ja schon allein durch die büromäßige Sichtung 
und Ordnung der Meldungen mit einer Arbeit be; 
lastet, die die Führung beeinträchtigt. Außerdem 
ist einer Meinung nach das Gebiet eines Luft. 
sehutzrevicrs rüumlieh zu groß, als daß letzteres 
als einzige MeldesammelsteJ1e dienen kann. 

Alle diese Gesichtspun kte haben einen Poli< 
leiverwalter bei einer ordsee<Luftschutzübung 
1934 dahin geführt, an fünf bis sechs Punkten des 
Luftschutzrevieres "S ich e rh ci t s < und Be < 
o b ach tun g s pos t e n" aufzustellen. Diesen 
Posten standen mehrere Läufer zur Verfügung, 
von denen je einer einen Fernsprecher in unmit. 
telbarer fähe besetzt hielt, so daß jeder Posten 
dauernd mit dem Luftschutzrevier verbunden 
war. Aufgaben dieser Posten waren: Regelung 
des Verkehrs; Erhaltung der Sicherheit und Ord< 
nung bei Fliegeralarm; Beobachtung der Umge< 
bung, auch der etwas weiteren, mit Hilfe der Läu. 
fer; Entgegennahme von Meldungen und Weiter. 
gabe an das Revier; Entgegennahme von Anord. 
nungen von seiten des Reviers und Weitergabe 
al1 Blockwarte usw. mit Hilfe von Läufern. 

\Vir sehen in diesen Posten einen deutlichen 
Vorläufer Jer vom Verfasser angerenten größe~ 
ren Eil1l'iehtung, die er .. M cl cl es tell c" nennt. 

Die Posten haben damals ihre Aufgaben be. 
stens gelöst. Sie haben sich bei den übungen be. 
währt. genügen aber im Ernstfalle nicht. Die Auf. 
gabcn. die an sie herantreten. sind zu umfang. 
reich. Aus den verstärkten Posten muß - mili . 
tiirisch gesprochen - eine .. F eId w ach e" wer. 
den. Der Luftschutz bedarf ohne Zweifel einer 
Einrichtung. wie sie der Verfasser vorschlägt. 

Das Wort .. Meldestellc" wird allerdings der Auf. 
gabe, die die Einrichtung hat, nicht ganz gerecht. 
Der Verfasser selbst bezeichnet die vorgeschla. 
gene Einrichtung als eine Kombination von reinen 
\'1eldestellen und ErkundungssteJ1en und fährt 
fort: .. f I ier findet eine erste taktische Beurteilung 
der eingetretenen Lage durch den Leiter der 
.V\eldestelle statt. W~IS voraussetzt, daß diese Per< 
sönliehkeit cine hinreichende fachliche Schulung 
erhalten muß." Er meint damit offenbar die 
taktische Beurteilung. die nötig ist. um Meldun. 
gen zu ergiinzen, nachzuprüfen und in eine für die 
Führung brauchbare Form zu bringen . 

Es beginnt hier also bereits - wenn man den 
Begriff etwas weit zieht - dic S tab s t ii t i g • 
k e i t der behördlichen LuftsehutzfLihrung. Des. 
halh bin ieh der i"einung. daß die .. Meldestelle" 

dende Maßnahmen - z. B. Sprengung von Häu. 
sern zur Beschränkung eines Großbrandes - er. 
forderlich werden, die zuvor eine Benachrichti. 
gung des Luftschutzabschnittes bedingen, so wer. 
den Melder mit Fahrrad oder Kraftfahrer mit 
Fahrzeug beim Versagen der posteigenen Lei tun g 
durchaus genügen. 

keine Einrichtung des Selbstschutze1> sein darf. 
sondern eine Ein r ich tun g des Lu f t • 
s c hut z r e v i er es sein muß. Das wird zur 
zwingenden Notwendigkeit, wenn ein Pol i z ei • 
pos te n hinzutritt. Und das möchte ich für einen 
ganz wesentlichen Punkt halten. 

Bei diesen Stellen werden die Menschen sich 
zunächst in größter Not und Aufregung einfin< 
den. Sie suchen dort Polizei - und mit Recht . 
Diese Meldestellen werden ja an den wichtigsten 
Stellen des Reviers einzurichten sein, zentral ge. 
legen in einem bestimmten Revier.Unterbezirk, 
möglichst an einer Kreuzung wichtiger Straßen. 
An solchen Orten ist sowieso die Anwesenheit 
eines Polizeibeamten nötig. Dort muß in den 
Stunden der Unruhe der Reviervorsteher -
im Luftschutz tatsächlicher Führer der Bevöl : 
kerung seines Bezirks - durch einen seiner Leute 
sichtbar vertreten sein, wie es ja auch die Vor. 
schriften fordern. Durch Fernsprecher dauernd 
mit dem Revier verbunden, stellen diese Posten 
tatsächlich den letzten Ausläufer und Fühler der 
Luftschutzführung dar, für den Mann der Straße 
schlechthin "die Polizei". Die Meldestelle wird 
erst, wenn sie zugleich eine Polizeipostenstation 
des Reviers ist , eine vollkommene Einrichtung 
sein. 

Eine Verzettelung der Polizeikräfte ist dadurch 
nicht bedingt. Mit Fernsprecher verbundene Po. 
sten sind nicht, wie Streifen, der Befehlsgewalt 
des Führers entzogen. In einer Zeit größter Un < 
ruhe muß ein straffes, etwas starres Gerippe des 
polizeilichen Straßendienstes vorhanden sein. 
das mit jeder Minute Anordnungen entgegen < 
nehmen und auf Anfrage Bcrieht erstatten kann . 
Sonderstreifen der Art, wie sie der Verfasser 
schildert, sind natürlich trotzdem notwendig. 

Wenn somit die "Meldestelle" keine Einrichtung 
des Selbstschutzes Ist, sondern eine solche oer 
Polizei sein soll, so ist es doch selbstverständlich . 
daß der Selbstschutz an ihr stark beteiligt wird. 
Hier treffen sich Selbstschutz und 
b eh ö r d I ich e r L u f t s e hut z! Der Selbst< 
schutz - der , wie die Luftschutzübungen immer 
deutlicher zeigen, ein außergewöhnlich großes und 
schwieriges Arbeitsgebiet hat - wird auch für 
die Meldestelle übergenug mühevolle Arbeit vor. 
finden . Er hat die Luftschutzhaus. und .block< 
w-arte und ihre i"elder zur richtigen Zusammen~ 
arbeit mit der Meldestelle zu erziehen. eine Auf. 
gabe, die mehr Arbeit macht als die Einrichtunc 
lind Übung der Meldestelle selbst. . 

Die vom Verfasser angegebenen Stärken für die 
Meldestelle würden sich bei meinem Vorschlag 
um einen Polizeibeamten und noch einige Läufer 
erhöhen. Tm Anschluß an die Bemerkung des 
Verfassers auf Seite 199, vorletzter Absatz, über 
die Erkundung während des Luftangriffs darf ieh 
für den Posten hinzufügen, daß er - wenn auch 
etwas gedeckt - während des Fliegerangriffs auf 
der Straße bleiben muß. Ein Mann, der naeh dem 

1) S ... Go",chutz und Lullschutz ... 5 . .J"hr~ .. S. 205- 20Q . IQ35. 
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Luftangriff aus dem Keller kommt, ist unbrauch. 
bar. Er ist einfach nicht im Bilde. 

Bei der Bedienung der Fernsprecher hat sich 
der BDM., als Läufer die I-lJ. bewährt. 

Die Weitergabe der Meldungen von der Melde. 
stelle führt zum Stab des Luftschutzabschnitts 
und Luftschutzortes, wo sie verarbeitet werden 
sollen, führt also zu der vom Verfasser vorge. 
schlagenen "M eId e zen t r ale". 

Den Vorschlag über Einrichtung der Melde. 
zentrale halte ich für gcnau so wertvoll und 
praktisch durchführbar wic den über dic Meld~> 
stclle. Dic Aufgabe, dt:m Führer G eordnetes und 
Vollstünuiges statt Ungeordnetes und Lücken. 
haftes zuzutührcll, wird die Meldezentrale ~r. 
füllen. Ich möchte diesen Vorschlag noch durch 
eine büromüßige Anregung ergünzen: 

aeh cinem Massenabwurf von Bomben führt 
eier plötzüche Zustrom von Mcldungen den lciten ~ 
den Offizicr bald dazu, in der Erteilung von An . 
ordnungen innezuhaltcn. Es wird erst ein Übcr. 
bliek übcr das Gros dcr Meldungcn nötig. Dicsen 
sieh zu beschaffen, ist nicht leicht, wenn die büro. 
mäßige Verarbeitung der ein. und auslaufenden 
Meldungen und Befehle nicht gut geregelt ist. Be ~ 
l:oonders schwer ist es, einen Überblick in allen 
Einzelheiten zu behalten und dauernd darüber 
unterrichtet zu sein, was noch getan werden muß. 
Oft - auch in kleinen Verhältnissen, z. B. bei 
Werkluftschutzübungen, häufig in Erscheinung 
tretend - zeigt sich geradezu eine Verwirrung 
des Führers bei der Bearbeitung der Meldungen. 
falls diese massenweise eingehen. Das darf nicht 
wundernehmen. Erfordert doch jedcr Schaden fall. 
übertrieben ausgedrückt, die Anlegung eines 
,.Aktenstüekcs", das zuweilen aus einer ganzen 
Reihe von Meldungen, Befehlen , Nachfragen und 
Rückfragen besteht. Durch das Stecken der Fähn. 
chen und Hinzufügen der Klötze - was sichtbar, 
aber doch abseits vom Führerplatz und in Stille 
I!eschehen muß - erhält der Führer zwar einen 
Gcsamtüberblick, aber Befehle kann er doch meist 
nur dann erteilen, wenn er den Wortlaut der Mel. 
~ungen, ihrer Nachträge, dcr dazu ergangencn Be. 
fehle von jeder cinzelnen Sehadenstellc einsicht. 
Deshalb bilden die Aufnahmc. und die Wciter. 
gabemeldungen (also Zettel) die Hauptunterlag..: 
für den Führer. Die übersichtliche Ordnung dieser 
Zettel ist somit von großer Bedeutung. 

Als wesentlichen Bestandteil der vorzusehen. 
den Meldezentrale schlage ich deshalb die Ein. 
führung einer TI 0 I z t a fe I vor, die den Zweck 
hat, al Ordner zu dienen. Sie müßte von einem 
Hilfsoffizier des Führers (Adjutant) geführt wcr. 
den und vor dem Führer liegen . Sie hat den 

3. Dipl.-Ing. Kek, Berlin 
Wenn :wch die Schriftleitung den obengenann . 

ten Aufsatz mit einer gewissen Einschrtinkung auf 
den Weg geschickt hat, so ist es doch sehr zu be< 
griißen, daß dieser Frage nähergetreten wird. 

Bei den bisher von amtlicher Seite durehgcführ< 
ten und beaufsichtigten Übungen ist wohl kaum 
auf das Zustandekommen der bei den Übungen 
als "A n fan g" dienenden Meldungen im Ernstfall 
geachtet worden. Es galt im allgemeinen, einen 
!.!rößeren Apparat zu erproben und in größerem 
Rahmen zu arbeiten. Die von dem Verfasser er. 
wähnten vorbere iteten Meldungen waren als 
s ichere Unterlage einfach da. Bei aller Arbeit, 
die in dem Aufbau solcher Un terlagen steckt. 
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Zweck, die eingehenden und abgehenuen Meldun ~ 
gen und Befehle für den Führer übersichtlich lind 
stets greifbar zu halten und daneben laufend an ~ 
zuzeigen, welche Meldungen noch unerledigt sind . 
Wie überall, wird nur Einfaches sich bewtihren . 
Daher soll die Tafel nur vier Spalten ent halten: 
Spalte 1: SchadensteIle, bezeichnet durch Revier . 

Nr. und Straße (Nr.); 
Spalte 2: Zeit (die die Meldung trtigt); 
Spa lt e 3: lediglich eine Aufstecknadel zur Auf~ 

nahme der Meld ezettel (Aufnahme. 
meldung); 

Spalte 4: wie Spalte 3, jedoch für die Weitergabe. 
meldungen. 

Die Meldun!-!en, die erledigt sind, werden durch 
Durchstreichen der Zeit gekennzeichnct. Die 
Spalten 1 und 2 müßten abwaschbar gehalten wer. 
den oder mit abnehmbaren Papierstreifen ver. 
sehen sein. Die Tafel, die in unbenutztem Zustand 
nur mit dem k:opf und den Aufstecknaddn ver~ 
.:;ehen ist, sicht bci Benutzung etwa wic folgt aus: 

Aufnahme Weitergabe 

Diese Einrichtung scheint nebens~iehlicher Natur 
zu sein. Der Verfasser erwiihnt aber richtig in 
seinem Abschnitt über die Meldezentrale, daß 
Vorsorlle getroffen werden muß, damit nicht die 
eine oder die andere Meldung unbearb eitet und 
damit unb eachtet Iiegenblcibt. ' Was aber eine der . 
ar tige Möglichkeit für die Sicherheit der Führung 
bedeutet, licgt auf der Jland . Die Lose.Zettel. 
Wirtscha ft muß beseitigt werden, weil s ie hedeu . 
tende Cefahren in sich birgt. 

war das ernstfallm ~ißige Entstehen solcher Mel. 
dungen sehr in den Hintergrund getreten. 

Wie schwierig es sein muß, im ErnstFall brauch< 
bare Meldunllen dieser Art zu erhalten, wurde 
cindeutig bei kleinen .. nichtamtlichen" II auS · 
und BIo c k ü b u n gen des RLB. festgesteIIt. Für 
die dort durehzuspieknden Lagen mußte unmit. 
telbar von der SchadensteIle selbst ausgegangen 
werden. Obwohl die SchaclensteIIe also eng be. 
grenzt und durchweIl den lIilfskräften und Mel. 
dem bekannt war, zeigten die eingehenden schrift< 
lichen und mündlichen Meldungen überraschende 
Abweichun gen voneinander. Zum Teil war die., 
auf Aufregun!-!. zum Teil auf manl1elndes Cesehick, 



Beobachtungen weiterzugeben. zurückzuführen. 
Durch mehrfache . bungen in dem gleichen Block 
war wohl die Aufregung zu bannen. doch war es 
auch dann noch sehr schwcr, g c n a u c Angaben 
zu crha ltcn. 

Diese Feststellunoen decken sich also ganz mit 
der Forderung des '''yerfassers, .in di.eser Richtung 
durch Ausb ildun (j und Übung e1l1e SIchere Grund , 
lage zu schaffen~ Es sollen hier in kei~er Weisc 
die großen Luftschutzübunger: angegflffen wer , 
den. Diese Übungen müssen se1l1, der l1anze A'pp~ " 
rat muß sich einlaufen; e darf jedoch dabeI nI l: 

vergessen werden , daß es für den ganze.n Luf.t, 
schutz nur eine einzige Ausgangsstelle gIbt: dIe 
S c ha cl e n s tell e. Hierbei bleibt es gleich , ob es 
sich um ein durch eine Sprengbombe zerstörtes 
Haus, um einen Brand, um chemische l\: ampfstof~e 
oder sonst einen Schaden handelt. Gerade dIe 
:vlannigfaltigkeit der möglichen Schäden zcigt be, 
reits deutlich. wie wichtig es ist, von allem Anfang 
an genau zu wissen, "was los i.st". Nach den Er, 
fahrungen aus den Fliegerang: lffen wahr.end ?es 
Weltkrieoes möchte ich bezweIfeln. daß sIch vIele 
mutige Ceute finden werden. die eil1\:andfreic 
,\'\cldungen bereits w ä h r .e nd des Angriffes per, 
sönlich weiterleiten, es seI denn durch den Fern ; 
sprecher. Andererseits ist je~?ch .kaum zu er, 
warten daß der Fernsprecher fur pnvate Meldun , 
gen fre'i sein wird; denn sobald hie.rfür ge~ Ferr~ , 
sprecher freigegeben ist. besteht. dIe. l\1oglJehkelt 
für eine Trennung zwischen wIchtigen. belang, 
losen und ungenauen Meldungen nicht mehr. Der 
Draht wird dann auch so besctzt sein, daß der 
Fernsprecher nicht mehr als schnelles und sicheres 
,\1cldcmittcl geltcn kann. Diesc Erfahrung ist mir 
,I US dem Kriege her bekannt. E mußten sei nerzeit 
die für obige Zwecke erforderlichen Leitungen 
vollkommen ' von dem privat zugänglichen Netz 
(Jetrennt werden. Dies snrieht für ein Melde, 
;ystem mit Läufern oder Fahre.~n inn.erhalb eines 
eng begrenzten Bereiches. Was uber ~1I1en solchen 
Bereich hinausgeht, muß von amthehen Stellen 
auf amtlichen - oder sonstwie für de~l priva.ten 
Verkeh r gesperrten - Leistungen weItergeleItet 
werden. 

Geht nun eine Meldung weiter . so muß sie v?r , 
her genau, am besten am Orte elbst. nach~epruft 
"ein: Man kommt daher notgedrungen :lUf ehe vom 
Verfasser vorgeschlagenen Me I des tell e n .. Es 
ist m. E. jedoch nicht erforderlich, claß nun dIese 

Meldestellen schematisch nach irgendeiner Raum, 
grenze verteilt werden. Wird so vorgegangen, dann 
steigt der Personalbedarf, der heute für den Luft, 
schutz bereits unangenehm groß ist, noch mehr . 
fn unübersichtlichen Stadtwinkeln, in großen Poli , 
zeirevieren, in besonders gefährdeten Bereiehell 
würen diese Meldestellen einzurichten. Dabei kön , 
nen vorhandene Organisationspunkte, wie z. B. 
Ortsgruppen,Gesehäftsstellen des RLB., Rettungs, 
wachen und ähnliche Stellen sowie naturgemäß 
c1ie Polizeireviere selbst, herangezogen werden . 
Auf die Mitverwendung der Polizdreviere für die 
anliegenden Ortsteile hat der Verfasser bereits 
hingewiesen. Die Verkleinerung dei> Melde; 
bereiches bringt den großen Vorteil, da~ der 
Leiter der Meldestelle, der am besten aus dIesem 
Bereich sein oder den Bereich gen a u I.;:ennen 
muß, beim Eingehen der Meldungen leichter 
falsche und übertrieben e Meldungen erkennen und 
ausscheiden kann als ein Leiter in einem großen 
Meldebereich. Erfolgt dann an die. eil klei.nen Stei
len eine geschickte und schnelle Bearbeitung de1" 
Meldum!en, so ist kaum ein Zeitverlust durch 
diese Zwischenschaltung zu erwarten, zllmal ja 
der Verfasser verlangt hat, daß die Meldestelle in 
etwa drei Minuten von allen Stellen ihres Be" 
reiches zu erreichen sein muß. Auch ein gewisse. 
Sammeln und Verarbeiten zu einer einzigen Mel , 
dung an die vorgesetzte Stelle, im allgemeinen 
wohl an das Polizeirevier, wird sich ermögliehe'l 
lassen. da die Meldungen schnell und infolge des 
kleinen Bereiches genauer und in nicht so großer 
Zahl eingehen werden. Gelangen dann z. B. von 
zwei bis drei Meldestellen achrichten an elas 
Polizeirevier. so ist zu erwarten, daß an Hand 
dieser bereits vor g e sie b t e n Unterlagen 
sichere Entscheidunger\ getroffen und T Tilfe f1e, 
sandt werden können. 

Es darf nicht übersehen wcruen, daß die 
sicherste lind beste Meldung vollkommen zwecklos 
ist wenn sie unter einem Wust von unprüfbaren 
M~ldungen. Vermutungen und Mitteilungen ängst, 
licher Spießer verschwindet. Dieses Verschwinden 
tritt um so sicherer ein, je größer der Bereich 
ist, aus dem Meldungen gesammelt werden . Diese 
Frage läßt sich nicht allein auf dem Papier ent, 
scheiden ; da iedoeh von der richtigen Ausgangs, 
meldung alles abhän!!t, dürfte sich ein ent: 
spreehe'nder Versuch b'estimmt lohnen. Ls müssen 
in dem großen R~iderwerk :luch die kleinsten 
Riidehell richtig laufen! 

Das holländische Luftschutzgesetz 
Von Rechtsanwalt Dr. earl Fa lek, Berlin 

' icht nur die Großmiiehte bereiten hit den 
"I:iegsfa ll einen umfangreichen , p.lanmiißi!1. aufge~ 
zo!!enen zivilen Luftschutz vor. DIes tun vJClmeht 
;luch die kleineren Staaten , nicht zulct7.t solche. 
die am Weltkrieg nicht beteiligt waren. So treffen 
jetzt die i e der 1 an d e a ll e Vorbereitungen fur 
den Schutz ihrer Zivilbevölkerung Qegen Luf~, 
an!,!r iffe. Zu diesem Ziele hat Holland am 23. Ar.nl 
1936 ein .. Ge set 7. zum Sc hut z der B e v 0 I , 
k er u n g ge gen Lu f t a n g r i f f c')" er l a~se~. 
welche<; ' :lIn 29. April 1936 in Kraft .get:eten Ist-). 
Rereits vor Erlaß dieses Gesetzes Ist JI1 ?er Be: 
völkerung mit besonderem l aehdruek .Fur den 
Gedanken des zivi len Luftschutzes geworben wor, 

den. ]n fast allen Teilen des Landes fanden unter 
lebhafter Beteiligung der gesamten Bevölkerung 
planmäßige Luftschutzübungen statt. Die Ta, 
geszeitungen aller politischen Richtungen haben 
'über diese Übungen berichtet und dabei stiindig 
auf ihre j otwendigkeit und den weiteren Ausbau 
des zivilen Luftschutzes hingewiesen. 

1) WC! van den 23stcn Apdl 1936. tot bc sc h c rmin ~ va n de be,:,olkin ~ 
tegen luehtaanvall en (a~zulühren al~ Wet betreffende beschernllng te" 
~en luehtaanva ll en). "Staatsblad van het Koninkri l' k der Nede rlanden" 
1936, No. 302. . . , 

2) Dr . Mey.r"Col1in~s ha : In der " Deuts chen Jus\Jz (1936. S. 10221 
eine deutsche Übers.tzun~ des Gesetzes veröffentlicht. Siehe hierzu 
auch den Berich t : DM neue nicder l ä ndi~eh e J.uftsehulzgesc!z f.,Deutsehe 
Justiz" 1935, S. 1280). der eine Besprechung des Gesetzentwurf.s in 
der holländischen Ta~espressc wi<der~ibt. V~1. fern er "Gasschut z und 
Lulbchulz", 5. J~., S. 242 , 1935. 
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Für uns Deutsche ist nicht nur der sachliche 
Inhalt des holländischen Luftschutzgesetzes von 
Bedcutung, vielmehr dürfte bei uns vor .allem auch 
der Umstand allgemeine Beachtung fmden, .~aß 
dieses Gesetz eine besonders stark ausgepragte 
und überdies jedem erkennbare Ab k ehr von 
den stark individualistischen Grund~ 
gedanken des bisher.igen R~cht.es 
der Nie der I a n d e aufweIst. Es zeIgt SIch, 
daß die starke Betonun~ der Sonderrechte des 
einzelnen gegenüber der Volksgesamtheit in 
Europa nirgends mehr aufrechterhalten werden 
kann. Dieser aus den militärischen Verhältnissen 
Mitteleuropas sich ergebenden zwangsläufigen La~e 
gegenüber scheinen die politisc~en und wc.lb 
anschaulichen Einstellungen der emzelnen Regle~ 
rungen durchaus ohn~~chtig zu. sein. D!e Ent~ 
wicklung der neuzeItlIchen Kne~stechl1lk, vor 
allem die der Luftwaffe, zwingt eben zu Schutz~ 
maßnahmen für die Volksgesamtheit und damit 
wiederum auch für jeden einzelnen. Denn der 
Einzelmensch kann, allein auf sich selbst gestellt, 
sich nicht ausreichend gegen die Gefahren aus 
der Luft schützen. So ergibt sich in einzelnen 
Ländern bei der Vorbereitung eines zivilen Luft~ 
schutzes eine völlige Abkehr von den Grundein~ 
stellungen ihres bisherigen Rechts. In dem hol ~ 
ländischen Gesetz tritt diese Wandlung vorzu~s> 
weise durch eine dem niederländischen Recht bis~ 
her völlig unbekannte Ausdehnung und Auswei~ 
tung staatlicher Enteignungsbefu~nisse sowie 
durch den Umstand in die Erscheinung, daß ein 
Anspruch auf Entschädigung .~egen bestim~ter 
Auswirkungen der Luftschutzubungen ausdruck< 
lieh ausgeschlossen wird. 

Dieses neue Gesetz macht den Lu f t s eh u t z 
zu einer A n gel e gen h e i t der i n n e ren 
Ver wal tun g und überträgt die Durchführung 
der in dem Gesetz vorgesehenen Schutzmaßnah< 
men den B ü r ger m eis t ern der einzelnen Ge~ 
meinden. Lediglich im Fall des Krieges oder bei 
Verhängung des Ausnahmezustandes sind die Mi > 
1 i t ä r b eh ö r den befugt, den Schutz der Be~ 
völkerung gegen Luftangriffe zu regeln, und in 
diesem Fall sodar unter völliger Ausschaltun~ der 
Zivilbehörden berechtigt, die gesetzlichen Bestim~ 
mungen insoweit zu' ändern, als dies zur Errei~ 
chung der allgemeinen Sicherheit für notwendi.g 
erachtet wird. Bei höchster Gefahr kann somIt 
die Militärbehörde nicht nur den gesamten Voll~ 
zug in die eigene Hand nehmen. sondern dar~ 
über hinaus sogar die gesetzlichen Bestimmungen 
soweit abändern. wie sie dies nach eigenem Er~ 
messen für nötig erachtet. 

Je nach dem Grade, in dem die einzelnen Ge~ 
meinden etwaigen Luftangriffen ausgesetzt sind, 
werden sie durch Königliche Verordnung auf Vor~ 
schlag des Ministers des Innern und des Kriegs> 
ministers jeweils einer bestimmten Ge fa h ren> 
k las s e zugeteilt. Die durchzuführenden M .. a ß > 
nah m e n bezwecken den Schutz der Bevolke> 
rung gegen Gefah~~n, die d~reh Luftan~riffe ver> 
ursacht werden konnen. DIese Maßnahmen be> 
handeln 

a) die Warnung und Alarmierung der Bevölker,un~, 
b) die Aufgaben der Po~iz.ei. der .Feuerwehr. des Sant

tätsdienstes. des Remlgungsdlenstes und anderer 
Gemeindestellen, 

c) die Organisation des Hilfsdi~nstes, . 
d) die Ausbildung des zum Emschrelten berufenen 

Personals. 
e) die Beleuchtung. 
f) die Aufk lärung der Bevölkerung. 
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g) die allgemeinen oder besonderen Yerhaltungsl1l11ß
regeln für die Bevölkerung. 

h) die Schutz- und Entgiftungsmittel, .. 
i) die Pflichten der Gewerbe. Behorden uno An 

stalten, 
k) den Schutz geschichtlich. kümt.l.erisch oder wis

scnschaftlich wcrtvoller Gegenstandc. 

Welche Maßnahmen in jeder einzelnen GehihrelI> 
klasse durchgeführt werden müssen, wird durch 
Königliche Verordnung geregelt. Unter besonde> 
ren Umständen kann der Minister des Innern be> 
stimmen. daß einzelne dieser Maßnahmen vorläu< 
fig gänzlich oder teilweise außer Anwendung 
bleiben. 

Die Aus f ü h run g aller Luftschutzmaßnah> 
men liegt, wie schon hervorgehoben worden ist: 
in jeder Gemeinde dem Bürgermeister ob. DabeI 
können die staatlichen Behörden in weitgehendem 
Maße i n die SeI b s t ver wal tun gei n , 
g r e i fe n. Trägt der Bürgermeister nicht oder 
nicht hinreichend für die Durchführung der Luft , 
schutzmaßnahmen Sorge, so kann der Minister 
des Innern selbst oder durch einen von ihm be< 
auftragten Beamten Abhilfe schaffen. Durch Kö< 
nigliche Verordnung können zwei oder mehr Ge< 
meinden zur wirksameren Durchführung der Luft> 
schutzmaßnahmen zusammengeschlossen und zu 
gemeinsamer Arbeit einer einheitlichen Oberlei> 
tund unterstellt werden. Einigen sich die beteilig> 
ten °Bürgermeister innerhalb einer durch König> 
Iiche Verordnung bestimmten Frist nicht selbst 
über die Form der Zusammenarbeit, so kann der 
Minister des I nnern entweder selbst die erforder, 
lichen Anordnungen mit rechtsverbindlicher Wir> 
kung treffen oder durch einen von ihm beauftrag> 
ten Staatskommissar treffen lassen. So wird also 
die auch bei dem Aufbau des Luftschutzes an sich 
voll aufrechterhaltene Selbstverwaltung unter dem 
zwingenden Druck der Notwendigkeit und der 
lebenswichtigen Bedeutung der Luftschutzmaß< 
nahmen unter Umständen beiseitegeschoben. 

Zur Durchführung des Gesetzes steht dem Mi < 
nister des Tnnern eine Aufsichtskommis < 
si 0 n zur Seite, die ihn in den Fragen des Luft , 
schutzes berät und gleichzeitig innerhalb dcs Lan< 
des in seinem Auftrage die Durchführung der an > 
geordneten Maßnahmen heohachtet lind übcr< 
wacht. 

Bei Neubau, gänzlicher oder teilweiser Erneue> 
rund, Umbau oder Erweiterung von ~'ohn< oder 
son;tigen Gebäuden, deren nutzbare Fläche be~ 
stimmte Maße überschreitet, kann der Minister 
des Innern besondere Anlagen. Sc hut z r ä u m e . 
verlangen. Diese Bestimmun~en zielen dahin, vor 
allem in den Großstädten und in sonstigen beson< 
ders gefährdeten Orten eine möglichst große, für 
die gesamte Bevölkerung ausreichende Zahl von 
Schutzräumen zu gewinnen . 

Tm Fall drohender Gefahr eines Luftangriffs 
kann auf Anordnung des Bürgermeisters .i e des 
p r i v a teE i gen t u m sofort in Gebrauch ge> 
nommen werden. Für eine solche Maßnahme we~~ 
den alle Räumlichkeiten in Frage kommen, dIe 
als öffentliche Schutzräume geeignet sind od~r 
hierzu um c1 estaltet werden können. Dasselbe gIlt 
für alle Räume, die zur Einrichtung von Stal19< 
Quartieren für Luftschutz~ und Warnposten .I.n 
Betracht kommen. D er Bürgermeister hat fur 
unverzügliche Bekanntgabe seiner diesbezüglich~n 
Anordn~nden an Ort und Stelle zu sorgen. EJI1 
förmliches'" Enteidnungsverfahren braucht also 
nicht eingeleitet z~ werden; für ein solches würde 



ja auch bei der Notwendigkeit schleuniger Durch. 
führung aller Schutzmaßnahmen keine Zeit sein. 

Das Gesetz behandelt in eingehender Weise 
die E n t s c h ii d i gun g der b e t r 0 f f e n e 11 

. G run d s t ü c k sei gen t ü m e r. Die Kosten 
der Herstellung der besonderen Anlagen beim 
Neu. oder Umbau von Gebäuden übernimmt der 
Staat. Einigt sich die zuständige Staatsstelle mit 
dem Grundstückseigentümer nicht gütlich über 
die Höhe der Kosten, so entscheidet das ordent. 
liehe Gericht, und zwar dasjenige, in dessen Be. 
zirk das Gebäude liegt. Die Benutzer aller Wohn. 
und sonstigen Gebäude, in denen solche öffent. 
lichen Schutzräume auf Staatskosten geschaffen 
wurden, sind verpflichtet, auf Anweisung des Bür. 
germeisters diese Schutzräume unverzüglich zu 
räumen und zur Verfügung zu stellen. Hat diese 
öffentlich.rechtliche Last eine Wertminderung 
des Gebäudes zur Folge, so entschädigt der Staat 
die Betroffenen auch wegen dieses Schadens. Im 
Streitfalle entscheidet das ordentliche Gericht 
über die Höhe dieser Entschädigung. Die Staats. 
kasse gewäh rt auch dann Schadenersatz, wenn die 
Räume in Anspruch genommen werden, sofern 
nicht Gegenteiliges vereinbart ist. Der Schaden. 
ersatzberechtigte hat in diesem Falle seinen An. 
spruch binnen einer Ausschlußfrist von sechs Mo. 
naten bei dem Minister des Innern anzumelden . 
Wird diese Frist nicht innegehalten, so geh t der 
Anspruch verloren. Die Ausschlußfrist beginnt 
mit dem Tage der Ingebrauchnahme der in An. 
spruch genommenen Sache. Innerhalb einer Frist 
von zwei Monaten nach Eingang des Antra~es 
auf Gewährung dcs Schadenersatzes hat der Mi. 
nister des Innern dem Geschädigten einen be. 
stimmten Betrag als Schadenersatz anzubieten 
oder ihm für den Fall, daß innerhalb dieser Frist 
dem Geschädigten das Eigentum noch nicht wie. 
der zur Verfügung gestellt ist, eine Bescheinigung 
dahingehend zu erteilen, daß er einen Anspruch 
auf Schadenersatz hat . Erhält der Berechtij:!te in. 
nerhalb dieser zweimonatigen Frist wcder ein 
Angebot noch eine Bescheinigung oder hält er 
den ihm angebotenen Betrag nicht für ausrei. 
chend, so kann er bei dem Gericht Klage erhe. 
ben, in dessen Bezirk die Inansnruchnahme des 
privaten Eigentums erfolgt ist. Dauert die Inan. 
spruchnahme länger als zwei Monate, so kann der 
Minister des Tnnern dem Berechtigten einen Vor. 
schuß bewilligen. 

Bei Kriegsgefahr oder bei Kriegsausbruch kön. 
nen - kraft einer vom Luftschutzgesetz vorge< 
nommenen Abänderung des Enteignun~sgesetzes 
- die Bürgermeister in ihren Gemeinden all e 
G e b rau c h s g e gen s t ä n d e , welche zum 
Sc hut z und zur E n t s eu c h u n g sowie zur 
E n t ~ i f t u 11 g bei der Beschränkung der Gefah. 
ren der Luftangriffe bestimmt sind, sofort und 
ohne jedes förmliche Verfahren beschlagnahmen. 

Die Gemeinden können L u f t s eh u t z ü b u n • 
gen abhalten. Sie bedürfen hierzu jedoch der 
Einwilligung des Ministers des Innern, der auf 
diese Weise die Möglichkeit hat, die Durchfüh. 
rung der Luftschutzübungen für das gesamte 
Staats~ebiet einheitlich zu gestalten und zugleich 
einer übermäßigen Inanspruchnahme der Bevölke. 
rung vorzubeugen. Der Minister des Innern kann 
aber auch da, wo nicht in ausreichendem Um. 
fange Genehmigungen nachgesucht werden, von 
sich aus den Auftrag zur AbhaltuT.lg von übungen 
erteilen und dabei deren Art und Umfang bestim. 
men. um auf diese Weise eine Mindestausbildung 
der Bevölkerung überall sicherzustellen. Für die, 

jenigen Gemeinden, die in die unterste Ge. 
fahrenklasse fallen, sind solche Übungen jedoch 
lediglich dann abzuhalten, wenn und insoweit hier. 
für eine Notwendigkeit im Hinblick auf die Zu. 
sammenarbeit mit Gemeinden aus anderen Ge • 
fahrenklassen besteht. Das Gesetz ermächtigt die 
Königin, zur sachgemäßen Ausgestaltung der Luft. 
schutzübungen Aus f ü h run g s vor s ehr i f • 
t e n zu erlassen. 

Soweit Luftschutzmaßnahmen im ganzen Lande 
einheitlich durchzuführen sind, fallen die durch sie 
entstehenden K 0 s te n den Gemeinden zur Last. 
Dagegen werden die Kosten aller übrigen Maß. 
nahmen vom Staate getragen. Die Gemeinden, die 
aus irgendeinem Grunde der Gefahr feindlicher 
Fliegerangriffe in erhöhtem Maße ausgesetzt sind, 
sollen also mit den Mehrkosten nicht belastet 
werden. Soweit sich staatliche Organe, wie das 
Militär und die staatliche Polizei, an den Luft. 
schutzübungen beteiligen, trägt der Staat diese 
Kosten. Insoweit Gewerbe oder einzelne Ge. 
werbezweige an solchen übungen teilnehmen, fal. 
len ihnen die mit der Teilnahme verbundenen 
Kosten zur Last. Dem einzelnen erwächst kein 
Anspruch auf Ersatz des Schadens, der ihm durch 
übungen oder durch die Teilnahme an diesen ent. 
steht, soweit dieser Schaden in Einkommensrück. 
gang oder in Behinderung bei der Berufs. oder 
Gewerbeausübung besteht. Dagegen enthält das 
Gesetz trotz der sehr eingehenden Regelung der 
Ansprüche auf Schadenersatz oder Vergütung 
einer Wertminderung keine Vorschrift darüber, 
welche Entschädigung der einzelne zu beanspru. 
ehen hat, wenn er bei Luftschutzübungen einen 
körperlichen Schaden, z. B. durch einen Unfall, 
erleidet. Nach dem Gesamtinhalt der Bestimmun~ 
~en werden jedoch solche Schadenersatzansprüche 
als selbstverständlich angesehen. 

Das Gesetz führt eine all gern ein e per > 
s ö n 1 ich e Lu f t s c hut z p f li eh t ein. Jeder 
einzelne ist verpflichtet, die durch den Bürger, 
meister schriftlich geforderte Mitarbeit bei der 
Durchführung des Gesetzes zu leisten und sich 
nach den durch öffentliche Bekanntmachung vor~ 
geschriebenen allgemeinen oder besonderen Ver. 
haltungsmaßregeln zu richten. Die vorsätzliche 
Zuwiderhandlung gegen die Verpflichtunl4en aus 
dieser persönlichen Luftschutzpflicht wird mit 
Gefängnis bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe 
bis zu eintausend Gulden bestraft. Auch die fahr. 
lässige Zuwiderhandlung ist unter Strafe gestellt. 
Bei Zuwiderhandlungen während eines Kric~es 
oder bei Kriegsgefahr verdoopcln sich die an~e. 
drohten Höchststrafen. Bei der Beurteilung dieser 
Strafandrohungen wird zu berücksichtigen sein, 
daß das holländische Gesetz an Strafen nur Ge. 
fängnis und Haft, dagegen nicht Zuchthausstrafe 
kennt. Das Gesetz spricht aus, daß die nach die, 
ser Strafandrohung strafbHren Handhmgen als 
Ver~ehen gelten. Dem holländischen Gesetz ist 
die Dreiteilun~ unseres Strafgesetzbuches in üher. 
tretung. Vergehen und Verbrechen unbekannt. 
Das holländische Strafrecht kennt lediglich über. 
tretungen und Vergehen. 

Zu E r mit t I u n gen von s t r a f bar e n 
Z u w i der h a n d lu n gen gegen das Luft. 
schutzgesetz sind neben den nach dem allgemei. 
nen Recht zur Verfolgung berufenen Beamten 
auch diejenigen Personen befugt, die hierzu durch 
allgemeine Königliche Verordnung bestimmt wer~ 
den. Diese L u f t s eh u t z amt s t r ä ger kön. 
nen, wenn sie der Meinung sind, daß jemand eine 
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nach dem Luftschutzgcsetz strafbarc Handlung 
begeht und dadurch zugleich den Schutz gegen 
Luftangriffe oder das Gelingen einer Luftschutz< 
übung gefährdet, den Täter auffordern. auf der 
Stelle die notwendigcn Maßnahmen zu treffcn . 
Gerät der Täter mit den notwendigen Abhilfe~ 
maßnahmen in Verzug, so können die Luftsehutz ~ 
amtsträger auch gegen den Willen des Täters und 
auf seine Kosten ihrerseits die notwendigen Maß< 
nahmen treffen oder treffen lassen . In diesem 

Fall dürfen sie erforderlichenfa lls zu jeder Zeit, 
a lso auch zur Nachtzeit , Wohnungen gegen den 
Willen ihrer Inhaber betreten. 

So zeigt das Gesetz, dessen nüherer Ausba1l 
durch Königliche Verordnung erfolgen wird , den 
entschlossenen Willen Holland s , 
ein e n . lei s tun g s f ä h i gen z i v i I e n L u f t; 
s c hut z planmäßig auf z u z ich e n und die ge; 
samte Bevölkerung für diese A ufHab e vOl"'l.lIberei; 
ten lIn cl zu seh ul en . 

Bericht über ein Großfeuer in Nieheim 
Branddirektor Heinrich R i t t er, Bielefeld 

Am 30. August 1936 entstanu in Nie he im , 
Kreis Höxter, ein Sc h ade n fe u er, dem vier 
Gebäude zum Opfer fielen . Weitere vier G ebüude 
wurden leicht beschädigt. 

Nieheim, einc klcine Ackerbürgerstadt mit 1800 
Einwohnern , 315 Wohn < und 55 Nebengebüuden , 
hat geschlossene Bauweise, wie sie Bild 1 zeigt. Der 
größte Teil der Gebüude ist aus Fachwerk er; 
richtet . Die Dächer sind in der Mehrzahl mit 
Hohlziegeln gedeckt und inn en mit Mörte l ver; 
strichen; teilweise sind sie aueh noch mit Stroh; 
docken abgedichtet. Ein großer Tei l der Fach; 
wcrkhäuser ist (Bild 1, Jlaus 4 und 5) an den 
Außenfronten mit Brettcrn verkl eidet. Die Stadt 
ist zum größten Tei l von kleinen Landwirten be< 
wohnt. Es sind somit nach der Ernte, je nach der 
Größe der landwirtschaftlichen Bcsitzung des Ge< 
bäudei.Phaber, die Dachböden, Schetinen und 
Stallanbauten verschieden stark mit ungedrosche~ 
nem Getreide, Heu usw. gefü llt. 

In Nicheim sind zwei HalbzÜl1e der Fr e i w i I ~ 

1 i gen Fe u e I' weh I' des Ortspolizeibezirks 
Nicheim aufgestellt. Ihnen stehen an Ge rüten drei 
Il andd rucks pr itzen zur Verfügung . von denen nur 
eine mit Saugwerk (Zubrin ger) versehen ist , wäh< 
I't'nd die anderen beiden nur Druckspritzen sind . 

Die vorhand ene \\ ' asserleitung hat im 
ticfstgelegenen Ortsteil ein en Druck von ] ,5 und 
im höchstgelegenen einen solchen von 0.2 at, kann 
also in der Regel nicht oh ne Druckvcrst~irkung 
mittels Handdruck: oder J-.: rafts pritzen zur Brand ~ 
beLimpfung benutzt werde n. Dic Freiwillige Feuer< 
wehr arbeitet in der Regel so, daß sie das Wasser 
aus der W asserleitung ' in den Wasserkasten dcr 
Druckspritzen laufen 'hißt und es dann durch die 
nötigen Druckmannschaften zur BrandsteIle för ; 
dert~ Die vorhandene Wasserleitung reicht im 
hochgelegenen Ortsteil kaum für ein C~Rohr , im 
t iefgelcgenen notfalls für zwei C;Rohre aus. Der 
Iloehb ehiilter der Wasserle itun g, der ein Fas; 
sungsvermögen von 120 111 " hat, ist jedoch hüufig 
wegen Wassermanlle ls nieht einma l bis zur TT iilfte 
gefü llt . 

Außer der beschriebenen 

A ufn ah men de s Vc da ssc rs . 

\Vasserleitung s ind im hoehf.!e< 
legcnen Ortstei l zwei Fe u c r ~ 
1 ~ s c h t eie h e mit einem 
\Vasserinhalt von zusamm en 
1000 m" vorhand en. Von diesen 
Teichen aus führt durch ein en 
großen Teil des Stadtbezirkes 
ein Abfluß. dem minutlich be< 
Iiebige Mengen \\' asse r aus den 
Te ichen zugefü hrt werden kön< 
nen. Dieser Abfluß wird bei 
Feuer a n ein er der BrandsteIle 
am niiehsten gelegenen gün sti< 
gen Ste11 e abgedäm mt, so daß 
in der Regel für den größten 
Teil dcs Ortes genügend Lösch < 
wasser zur Verfügun g steht. 1m 
oberen Ortsteil müssen jedoch 
größere Entfernun gen von der 
\ Vasserentnahm estelle bis zur 
Brandstelle (lan ge Sehlauehlei< 
tungen) überwunden wer den. 
Tm hi er vorliegenden Fa11e lag 
die Mitte der Brandstellen nur 
rund 150 m von der Wasserenb 
nahmestelle entfernt . Bild 1. BrandsteIlen in Nieheim , Schälerstraße 11- 15 (ZiHern 1- 5) . 
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Am 30. August 1936. gegen 
H,30 Uhr, entstand in dem An , 
wesen des Landwirts Schwuppe. 
Schäferstraße 11. ein Feuer. das. 
da es in der Dehle ausbrach 
und sich infolge der in dem Ge, 
bäude lagernden großen Men , 
gen ungedrosehenen Getreides. 
Heues usw. schlagartig ausbrei , 
tete, innerhalb weniger i\'\ inuten 
auf das N aehbargebäud..: Sehrö, 
der, Sehüferstraße 12, übergriff 
(Bild 1, J läuser 1 und 2). Hinzu 
kommt noch, daß zur Zeit des 
Brandausbruches der \Vind in 
ziemlicher Stärke von Westen 
kam und das durch das bren , 
nende Getreide sich bildende 
Funkenmeer auf die dicht an 
die Brandstelle grenzenden und 
auch noch auf weiter entfernt 
liegende Gcbiiude trieb. 

Gegen 14,45 Uhr wurde mir 
nach Bielefcld, da mir als feuer , 
wehrtechnischem Organ des Bild 2. Brand.leUen in Nieheim, Schälerslraße 11 und 12 (1 und 2) sowie Mauerslraße 10 (3). 

Herrn Regierungsprtisiden ten 
\'on derartig großen Bränden . aehricht gegeben 
wird, durch die Polizei\'ef\valtung ~ieheim der 
Ausbruch des Brandes mitgeteilt. Zu diesem 
Zeitpunkt brannten bereits die Geb~iude Sehüfer, 
straße 11 und 12. Ich ordnete sofort die lar , 
mierung der Freiwilligen Feuerwehren Steinheim 
(8 km Entfernung) und Bredenborn (0 km Ent , 
fernung), die mit J..:.raftspritzen (je 800 I min) aus, 
gerüstet s ind, an und fuhr naeh dem \'on Biele, 
feld 63 km entfernt liegenuen ]\;ieheim. 

Als ich gegen 16,1') Uhr in ~ieheim eintraf. 
brannten bereits vier Gebtiude (s. Lagepltln sowie 
Bilder I und 2). Der an der Brands teIle anweselHI,c 
f\:reisfeuerwehrführer hatte weiter die Freiwillige 
Fcuerwehr Detmold (33 km Entfernung) mit einer 
f\:.raftfahrspritze angefordert. Diese war bei meiner 
Ankunft noch mit dem Auslegen dcr Schlauch , 
leitungen beschüftigt. Die Feuerwehreinheiten 
~ieheim waren zu dieser Zeit mit zwei C ,Rohren. 
Steinheim mit einem B,Rohr und Bredenborn mit 
drei C , Rohren an der BrandsteIle tätil1. Die Frei ; 
willige Feuerwehr Detmold setzte ich mit sechs 
C,Rohren ein, so daß nun der Brand umfassend 
mit einem B,Rohr und elf C ,Rohren bekümpft 
wurde. uf sämtlichen Dachböden in der Umge, 
hung der BrandsteIlen waren Posten mit gefüllten 

\\"assereimern aufgestellt. Später ließ ich noch die 
B, Leitung der Feuerwehreinheit teinheim in drei 
C ,Leitungen gabeln. 

Gcgen 17 Uhr war das Feuer allseitig zum 
Stehen gebracht; es konnte nun zum Ablöschen 
der Brandstellcn geschritten werden. Diese Arbeit 
wur gegell 19,30 Uhr so weit fortgeschritten. daß 
ich die Freiwillige Feuerwehr Detmold abri.ieken 
lasseIl konnte . Die Feuerwehreinheiten Detmold. 
Stein heim und Bredenborn entnahmen das Lösch , 
wasser aus dem etwa 150 m von dl.!ll BrandsteIlen 
entfernt liegenden vorbeschriebenen Ablauf der 
Feuerlöschteiche, die Freiwilli~en Feuerwehrein, 
heiten l\iehcim aus der Wasserleitung, indem sie 
das Wasser unter Anwcndunl1 von zwei r land, 
druckspritzen zur BrandsteIle ' förderten. 

'Weil ein vollshindiges Ablösch en von derartig 
großen Mengen Heu und ungedroschenem Ge, 
treide, wie sie in vorlic~endem Falle auf den Dach , 
böden in den BrandsteIlen lagerten. nicht zu er , 
reichen ist. ohne allzu großen Wassersehaclen zu 
verursachen, mußte an das Ausrtiumen dieser 
Stoffe gegangen werden. Die Arbeiten erschienen 
mir jedoch währcnd der ' acht. da eine nur 
einigermaßen ausreichende Beleuchtung der Brand< 
stellen nicht zu erreichen war. zu Ucfahrvoll. Ich 
ordnete dcshalh an. daß die Feue;'wehrcinhcitell 

A . Ä us bru c hs tc ll c des 
Fe ue rs. 

\\. Massivbaul en. 
F. Fac hwerkbaul cn. 
S Offene Schuppen. 
I. Schäden am Ho lz~ i e b el. 

2. Hol zleislen am Gi ebel 
e ntzünd e t. 

3. Holzzaun enl zündet. 
4. Windbrell er enlzündet. 
5. Heu auf dem Roden enl' 

zündd. 

6 H o l z~ i e b e l enlzündd. 
Schralfi erl: Brandsl d ien 
f. Kraftl ahrspril zc DeI· 

mold . 
II. Kr"ftspril zc St e inhe im . 

Ifl. Kraftsprilze Bredenborn . 

Maße in m. 

Lageplan zum Großfeuer in Nieheim am ]0. 8. 19]6. 
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Steinheim und Bredenborn mit ihren k.raftspritzen 
und je vier Mann Bedienung, die Einheiten Nieheim 
mit zehn Mann während der Nacht an der Brand. 
stelle zu verbleiben hatten, und gab dem Führer 
der Einheiten Nieheim auf, am nächsten Tage mit 
mindestens 50 Mann die Ausräumung der Brand. 
stellen durchzuführen. 

Die Aufgabe wurde dadurch vorbildlich gelöst, 
daß der Ortspolizeiverwalter aus jedem Anwesen 
in Nieheim eine männliche Person und dazu die 
<.:rforderlichen Gespanne zum Ausräumen der 
BrandsteIlen bestimmte, und zwar so, daß etwa je 
50 Mann eine bestimmte Stundenzahl zu arbeiten 
hatten. Auf diese Weise wurde die nicht leichte 
Arbeit bis zum Abend des 31. August durchge. 
führt. Mit ihrer Beendigun~ waren die vier Brand. 
5tellen abgelöscht. 

Aus dem Lageplan und den Bildern 1 und 2 wird 
{;rsichtlich, daß durch das Schadenfeuer vier Ge; 
bäude zum größten Teil vernichtet und weitere 
vier Gebäude leicht beschädigt wurden. 

Wie bereits ausgeführt, ist das Feuer kurz nach 
der Entdeckung von dem Wohn. und Wirtschafts. 
gebäude Schwuppe, Schäferstraße 11, auf das Haus 
Schröder, Schäferstraße 12, übergesprungen. Es 
ergriff dann ein dem Schwuppe gehöriges, Mauer. 
straße 10 gelegenes. altes Fachwerkgebäude, das 
als Strohlager diente, und entzündete ferner die 
Besitzung Ickenberg, Schäferstraße 15, durch Fun. 
kenflug. Das Feuer hat also die an der Schäfer. 
straße gelegenen Häuser Nr. 13 und 14 und das 
an der Mauerstraße gelegene I-laus Nr. 24 a über~ 
sprungen. 

Durch die großen Mengen brennenden ungedro~ 
schenen Getreides, Heues und Strohes in der Be. 
sitzung Schwuppe verursachte das Feuer einen 
sehr starken Funkenflug, so daß hierdurch mehrere 
Entzündungen auch an weit von der Brandstelle 
abgelegenen Anwesen zu verzeichnen sind. Durch 
Funkenflug wurde sogar das Heu auf dem Dach. 
boden des Gebäudes Mauerstraße Nr. 23, 34 m 
von der Brandstelle Ickenberg entfernt, entzündet 
(siehe Lageplan, 5). Hier schloß die Holztür nicht 
ordnungsmäßig; infolgedessen waren Funken 
durch einen etwa 8 cm breiten Spalt auf das vor 
der Holztür lagernde Heu geflogen. Nur dadurch, 
daß der Boden gut bewacht wurde, konnte hier 
dem Feuer Einhalt geboten werden. An den Ge. 
bäuden Mauerstraße Nr. 290 und 286 entstanden 
Entzündungen an den Windbrettern durch Fun. 
kenflug, und sogar ein hinter dem erstgenannten 
Hause gelegener Bretterzaun geriet in Brand 
(siehe Lageplan, 2, 3 und 4). 

Das Gebäude Mauerstraße Nr. 276 (siehe Lage~ 
plan, 1), das eine Bretterfassade hat und nur 6 m 
von dem brennenden Gebäude Schwuppe, Mauer~ 
straße 10, entfernt ist, wurde wiederholt durch die 
ausstrahlende Hitze entzündet. Auch der Bretter. 
giebel der Besitzung Jckenberg, Schäferstr. Nr. 14 
(siehe Lageplan, 6), geriet in Brand. An heiden 
Stellen konnte jedoch das Feuer, bevor es sich 
weiter ausdehnte, durch die Feuerwehr gelöscht 
werden. 

Tch schätze den Brandschaden an Gebäuden auf 
etwa 60000 RM. und den an landwirtschaftlichen 
Erzeugnissen (Getreide, Heu usw.) sowie an Vieh 
- bei Schwuppe sind 15 Schweine verbrannt - 
und Mobiliar auf 30000 RM., so daß ein Gesamt. 
schaden von etwa 90000 RM. entstanden ist. 

Der Brand ist angeblich durch ein fünf jähriges 
Kind, das in der Dehle der Besitzung Schwuppe 
ein verlorenes Spielzeug mit einem brennenden 
Zündholz suchen wollte, verursacht worden. Dort 
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stand ein Wagen voll ungedrosehenen Getreides, 
außerdem lagerte hier eine größere Menge Ballen. 
Preßstroh. 

Welche L ehr e n sind nun aus diesem Brande 
in bezug auf die B r a n d b e k ä m p f II n g i m 
L u f t s c hut z zu ziehen? 

Zunächst wird uns die s c h n e 11 e Übe r t r a • 
gun g des Fe u er s von seinem Ursprungsort 
auf drei weitere Gebäude vor Augen geführt, denn 
von der Brandentdeckung bis zur Entzündung des 
vierten Gebäudes (Schäferstraße 15) liegt nur ein 
Zeitraum von etwa 30 Minuten. Bei bisher abge. 
haltenen Luftschutzübungen ist es vorgekommen. 
daß die Meldung über ein Feuer erst 20 Minuten 
nach dessen Entdeckung bei dem Löschzug, der 
zur Hilfeleistung entsandt wurde, einging. Neh. 
men wir an. daß für Alarm, Fahrzeit ' und Aus. 
legen der Schlauchleitungen weitere 10 Minuten 
verstreichen, so kann bei scharfem Wind, dichter 
Bauweise und Anhäufung von leicht brennbaren 
Stoffen, wie der Fall Nieheim zeigt, das Feuer vor 
Eintreffen e'rfolgversprechender Löschhilfe auf 
mehrere Gebäude übergesprungen sein. 

Wir müssen uns vor allen Dingen darüber klar 
sein, daß durch das Außerbetriebsetzen der elek. 
trisehen Feuermeldeanlagen bei Aufruf des Luft. 
schutzes sämtliche Feuermeldungen mündlich oder 
telephonisch beim zuständigen Luftschutzrevier 
zu erstatten sind. Dieses leitet dann die Meldung 
an den Luftschutzabschnitt bzw. Luftschutzort 
weiter. Erst von hier werden nun, wenn für er. 
forderIich erachtet, Bereitschaftskräfte der Feuer. 
wehr zur Löschhilfe entsandt. Es müssen also bis 
zur Entsendung eines Löschzuges oder Halbzuges 
mindestens zwei Fernsprechverbindungen herge. 
steIlt werden. Hinzu kommt die mündliche oder 
fernmündliche Meldung an das Luftschutzrevier. 

Die Forderung, daß Fe u er me I dun gen 
all e n an der e n Schadensmeldungen vor auS< 
geh e n müssen, wird durch das Großfeuer in 
Nieheim eindringlich bestätigt. 

'Weiter ze igt dieses Großfeuer. welch große Be. 
deutung der Vor b eu gun g beizumessen und 
wie sorgfältig Entzündung durch Fun k e n f lug 
zu verhindern ist. Wie aus vorstehendem Bericht 
zu ersehen, wurden nicht nur Heu und Stroh auf 
Dachböden, sondern auch Bretter der Dacheinfas. 
sungen, an Giebeln und sogar an einem Zaun 
durch Funkenflug entzündet. AIIerdings waren an 
allen SteIlen, wo Bretter durch Funkenflug in 
Brand geriet en, diese morsch. Wie allgemein be. 
kannt, so wird auch hier wieder bestäti~t, daß 
wurmstichi~e und morsche Holzkonstruktionen 
besonders leicht entzündlich sind und daß somit 
die Brandwachen der Hausfeuerwehren diesen 
SteIlen nach Einschla~ von Brandbomben oder. 
falls ein Großfeuer in der Nähe des zu bewachen. 
den Gebäudes ist, besondere Beachtung schenken 
müssen. Daß in Nieheim nicht noch weitere Ge. 
bäude dem Feuer zum Opfer gefaIIen sind, ist in 
der Hauptsache dem Umstand zu verdanken. daß 
während des Brandes die in der Windrichtun~ bis 
zu 100 m von den brennenden Gebäuden entfernt 
Iie~enden Häuser gut bewacht wurden. 

Es wird deshalb beim Abwurf von Brandbom< 
ben bei einem Luftangriff und bei hierdurch ver· 
ursachten Großfeuern in erster Linie darauf an~ 
kommen. ob die aufgesteIlten Brandwachen des 
Selbstschutzes (Hausfeuerwehren) ihrer Auf~abe 
gewachsen sind oder nicht. Von ihnen wird es 
vorwiegend abhängen, ob es durch Einsatz von 
Brandbomben zum Ausbruch eines Großfeuers 
kommt. 



Der Gasaufklärungs- f Gasbeobachtungs- und Gasalarm
dienst in der Roten Armee (Schluß.) 

lV. Die Durchführung der Gasaufklärung und 
=beobachtung auf dem Marsch, im Gefecht und 

in der Unterkunft. 
I . (; run d s ii t z e für die B c feh I s = 

e r t eil u n g. 
in alle Aufklärungsbcfehle gehören auch Anord= 

l1ungen für die Gasaufl.Järung, die die T r u p = 
pe n f ü h r e r vom Regimentskommandeur an 
aufwärts durch ihre Chefs vom chemischen 
Dienst ausarbeiten lassen. Selbst, wenn aus den 
vorliegenden Nachrichten über Maßnahmen des 
Feindes noch keine Anzeichen einer drohenden 
Gasgefahr zu erkennen sind, ergibt sich aus der 
Beurteilung der Lage, des Geländes und des Web 
ters, welche Möglichkeiten des Kampfstoffein = 
satzes sich dem Gegner bieten. Diese Überlegung 
führt zu bestimmten Aufträgen an die verschie~ 
denen Träger der Fern~ und Nahaufklärung, zu 
bestimmten Anordnungen für die Einrichtung des 
Gasbeobachtungs~ und Warndienstes der Truppe 
und zu einer entsprechenden Verteilung der Gas~ 
spürtrupps der chemischen Züge auf die Stellen, 
an denen die schwierigsten und wichtigsten Auf= 
gaben zu lösen sind oder die am meisten bedroht 
erscheinen. 

Der C h e f vom ehe m i s c h enD i e n s t 
kann den Gasspürtrupps des chemischen Zu~es. 
die einem unteren Führer zur Unterstützung 
seiner Truppe unterstellt werden, technische, den 
Befehl des Truppenführers ergänzende Anord~ 
nungen mit auf den Weg geben. Diese beziehen 
sich besonders auf die Entnahme von Erd=, Luft= 
und Wasserproben sowie auf das Sammeln und 
Abliefern von auf dem Gefechtsfelde gefundenen 
oder erbeuteten feindlichen Gaskampf= und =ab= 
wehrmitteln. Nach einem Gasangriff oder der Be= 
setzung einer feindlichen Stellung kann er Teile 
des chemischen Zuges auch selbständig mit dem 
planmäßigen Absuchen des Kampffeldes beauf= 
tragen. In Stellungen bleibt ihm der chemische 
Zug für die Einrichtung und Durchführung eines 
zentral geleiteten Gasbeobachtungs= und Warn= 
dienstes unterstellt (s. IV, 3, B). Außerdem ist er 
für die Wetterbeobachtung und die Versorgung 
der Trupne mit We t t e r m e id u n gen verant= 
wortlich. Hierfür steht ihm der W e t t e r t ru p p 
des chemischen Zuges Cl Führer und 3 bis 5 Mann) 
zur Verfügung. Dieser bleibt gewöhn lich in der 
Nähe des Regimentsstabes, dem er auf dem 
Marsche folgt und in dessen Nähe er auf dem 
Gcfechtsfelde. bei Rasten und in der Unterkunft 
ein e \Vetterbeobachtungsstelle einrichtet. 

2. Auf dem }\I\ ars eh. 
A. Au/gaben der Gasau/klärung und Gassicherullg. 
Während des Marsches ist besonders mit zwei 

Arten feindlicher Kam ofstoffwirkung zu rechnen: 
mit Gehindevergiftungen, die die Marschstraße 
sperren, und mit Gasangriffen feindlicher .Flieger. 
Erst nach Eintritt in den WirkungsbereIch der 

feindlichen mittleren und leichten Artillerie wer; 
den auch Gasbeschießungen mit hohem Muni= 
tionseinsatz zu einer Gefahr, auf die die Truppe 
dauernd gefaßt sein muß. Die Gas auf k 1 ä = 
run g hat es lediglich mit den Geländevergiftun= 
gen zu tun, da es keine Anzeichen für bevor~ 
stehende Gasangriffe aus der Luft oder für Gas~ 
beschießungen gibt, die sie feststellen könnte. Sie 
wird von den Truppenführern angeordnet, die 
möglichst frühzeitig über die Lage von Gelände= 
vergiftungen unterrichtet sein wollen, damit sie 
den Marsch durch rechtzeitiges Abdrehen der 
Kolonnenanfänge auf freie Wege in Fluß halten 
oder die gesperrte Straße durch vorausgesandte 
Vortruppen mit Entgiftungsabteilungen öffnen 
lassen können, ehe eine Stockung eintritt. Die 
Gas s ich e run g erfolgt im Rahmen der alJge= 
meinen Marschsicherung. Sie hat zwei Aufgaben, 
für deren Lösung die unteren Führer auch . ohne 
besonderen Befehl verantwortlich sind. Diese 
haben einmal dafür zu sorgen, daß die Kolonnen= 
anfiinge nicht ungewarnt in eine überraschend 
(z. B. aus der Luft) hergestellte oder der Aufklä= 
rung entgangene Geländevergiftung hineinmar= 
schieren, zum andern, daß die Truppe an jeder 
Stelle der Marschkolonne bei Gasangriffen recht= 
zeitig alarmiert wird. 

B. Lu/tau/klärung. 
Die ersten wertvollen Anhaltspunkte über 

feindliche Geländevergiftungen werden von der 
Luftaufklärung erwartet. Sie wird Räume, die 
sich durch auffällige Verfärbung des Pflanzen= 
wuchses aus der sonst grünen Landschaft abhe= 
ben, als verdächtig bezeichnen, allerdings Vergif= 
tungen, die noch keine 24 Stunden alt sind, im 
allgemeinen nur im Winter auf Schnee erkennen 
können. Besonders ist auf feindliche Vergiftungs= 
truppen zu achten, die möglicherweise an ihren 
Sprüh kraftwagen auf dem Marsch oder bei der 
Arbeit erkannt werden können. Der Truppen= 
führer wird seine Flieger im Aufklärungsbefehl 
auf die Stellen hinweisen, an denen er nach Lage 
und Gelände in erster Linie mit Geländevergif. 
tungen rechnet, z. B. auf Engen. Brücken, bewal= 
eiete Abschnitte usw. 

C. Erdau/klärung. 
Gcnauere Feststellungen über Art und Umfang 

von Geländevergiftungen und vergifteten Sperren 
sind erst von der Erdaufklärung zu erwarten . Sie 
erhält bestimmte Aufträge, für die in manchen 
Fällen die Ergebnisse der Luftaufklärung eine 
brauchbare Grundlage sein werden. Spähtrupps 
der Auf k I ä run g s = Abt eil u n gen, die in 
die entscheidenden Richtungen entsandt werden, 
sind durch Gasspürtrupns zu verstärken. Über 
die Grundsätze für ihre Tätigkeit im Rahmen be . 
r i t t e n e r Kräfte geben die vorliegenden rus= 
sischen Quellen keine Auskunft, verbreiten sich 
aber üher die Verwendung der Gasspürtrupps bei 

325 



motorisierten Aufklärungs~Abtei ~ 
lu n gen. Zu diesen gehören nach Dem e n t ~ 
j e w3

) kleine, auf schnellen gepanzerten Kraft~ 
wagen bewegliche Gasspürtrupps zu 3 Mann und 
größere zu 6 bis 7 Mann. Die letzteren werden 
nach A s a r j e wund Bai ase h 0 w2

) zusam~ 
men mit Pionieren auf leicht gepanzertcn Lkw. 
befördert. Diese Ausstattung soll es der Aufklä~ 
rungsabteilung ermöglichen, den von vornher~ 
ein in verschicdenen Richtungen entsandten 
Spähtrupps eine ihrer Stärke entsprechendc Zahl 
von Gasspürern zuzuteilen und von diesen die 
Gasaufklärung gleichzeitig auf mehreren W cgen 
durchführcn zu lassen, damit mit der Suche nach 
einer Umgehungsmöglichkeit keinc Zcit vcrlorcn 
zu wcrden braucht, wenn der Hauptwcg sich als 
vergiftet und gesperrt erweist. Auf diesem ist 
ein s t a r k e r S p ä h t r u p p mit großcm Gas~ 
spürtrupp und Pionieren einzusetzen. Er hat ge~ 
wöhnlich folgende M ars eh f 0 I g e: vonlus 
2 gepanzerte Kleinkraftwagen als Spitze, dahinter 
als Haupttrupp mit 3 bis 5 km Abstand 1 Panzer~ 
wagen, der Wagen des Führers, 1 schwercr MG.> 
Wagen, ein Schützenzug (3 Lkw.), der Gasspür> 
trupp und eine Gruppe Pionierc auf 1 gepanzcr ~ 
ten Lkw., 1 Panzerwagen. Zur Vershindigung 
zwischen dem Führer des Spähtrupps, der Spitze 
und dem Gasspürtrupp dienen vorgeschriebenc 
lind vcrabredete Zeichen. 

Sobald sich die S p i t z e einem verd~ichtigcn 
Abschnitt nähert, mäßigt sie die Fahrgeschwin ~ 
digkeit auf etwa 10 km /Std. und achtet auf 
Kampfstoffbelegung. Die Wahrnehmung von Senr~ 
gas~ oder Lewisitgeruch meldet sie durch Ra; 
ketenzeichen. Sie versucht dann, festzusteHen, 
ob dic Straßc auch durch Hindernissc gcsperrt 
und vom Feinde überwacht ist. Wenn dies nicht 
der fall ist, durchfährt sic die vergiftctc Stelle, 
ohne sich weiter aufhalten zu lassen, mit aufge~ 
setzter Gasmaske. Vor Sperrungcn biegt sie ab, 
um sofort einen Umgehungs weg zu suchen. 

Für den F ü h r erd es S p ä h t r u p p sergeben 
sich je nach der Lage ganz verschiedcnc Ent ~ 
schlüsse. Maßgebend für sein Handeln ist der 
Grundsatz, daß er sich möglichst nicht aufhalten 
lassen soH, wenn er ein weiter gestecktes Auf~ 
klärungsziel hat. Er läßt daher die Erkundung 
der Vergiftung zwar sorgfältig, aber doch nur so 
weit durchführen, wie es für dic nachfolgenden 
Truppen notwendig ist. Sind diese sämtlich mo~ 
torisiert, so ist für sie eine einfache Wegcvergif~ 
tung kein Hindernis. Der Spähtruppführer schickt 
cinc kurze vorläufige Meldung an den Führcr der 
Aufklärungs~Abteilung, setzt seinen Weg fort und 
läßt nur den Gas s p ü r t r u p p zum Abstecken 
des vergiftetcn Weges zurück. Die Gass pürer 
hrauchen in diesem Falle ihre Zeichen nur an 
der Windseitc der veq~ifteten Wegcstrcckc auf< 
zupflanzen und außerdem noch ein wcitcrcs Zei ~ 
ehen an der Stelle anzubr in gcn"), von dcr aus der 
Weitermarsch mit aufgesctztcr Gasmaske crfol ~ 
gen muß. Nach dieser verhältn ismäßig einfachen 
Arbeit schickt der Führcr dcs Gasspürtrupps un , 
mittelbar an den Führer der AufklärunQs~Abtci ~ 
lunQ eine schriftliche MeldunQ mit Skizze lind 
sucht dann selbst mit seincm Trupp wicder An: 
schluß an den Spähtrunn zu gewinn en. zu dem cr 
gehört. Müssen nachfolgende Truppen zu Fuß 
oder zu Pferde di ·:: Straße benutzen, so hat die 
Meldung auch Angaben über die zur Entgiftull!-! 
nötigen Mittel und Arbeitskräfte zu en th rdten . 

Schwieriger ist die Aufgabc. wenn der Spiih ~ 
trupp auf vcrgiftctc und vom Feinde übcrwachtc 
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Hindernisse stößt. Die Schützcn müssen einge~ 
setzt werden, um die Sicherung und den Feuer, 
schutz der Gasspürer während der Erkundung 
zu übernehmen. Es kann notwendig werden, dat) 
sie hierzu in Gasschutzstrümpfcn durch das vcr~ 
giftete Gelände vorgehen'). Unter ihrem Schutz 
wird die Erkundung durchgeführt, wobei dic mit~ 
wirkenden Pioniere leichte Schncllhind crnissc so< 
fort aus dem \iVege räumen sollen, um ihn für den 
Weitermarsch zu öffnen2

). Sonst ist jcdoch die 
Herrichtung von Durchgängen nicht Aufgabe dcr 
Spiihtrupps, auch reichen ihrc Kräfte hierzu nicht 
aus. Man muß zufrieden sein, wenn es ihnen gc: 
lingt, die Erkundung vor dem Eintreffen des Gros 
der Aufklärungs~Abteilung durchzuführen lIn d 
womöglich auf einem Umwege das wciter ~ 
gesteckte Aufklärungsziel zu erreichen. Vor brci < 
ten Sperrlinien und bei heftiger feindlicher Ge, 
genwirkung wird indessen die Möglichkeit dcr 
Erkundung erst nach Einsatz stärkerer Kr~iftc 
durch Kampf erzwungen werden müssen. 

D. Gassicherung in der Marschrichtung. 

Ungeachtet der Tätigkeit dcr Aufkhirungs ,Ah ~ 
tcilungen gehört ein Gasspürtrupp an den Anfang 
der Marschkolonne. Er wird dcm S p i t zen ~ 
zug e unterstellt, marschiert jedoch nicht mit 
dcr Infanteriespitze, sondern folgt ihr geschlos< 
scn im Haupttrupp des Zuges. Vor dem Ab~ 
marsch wird der Gasspürtrupp an Hand der 
Kartc auf die Stellen hingewicsen, an dcnen Gc, 
liindcvergiftungcn zu erwarten sind oder vcr, 
mutet wcrden. Die Verständigung zwischen 
Spitzc, Zugführer und Gasspürtrupp erfolgt durch 
die vorgeschriebenen Zcichen (s. JIJ, 2). für die 
Arbeitsteilung gilt dcr Grundsatz. daß dic Snitze 
die erste Feststelluna macht. wo Gas im Gehindc 
liegt, wrihrend alle g~cnaueren Erkundungen Sachc 
dcr Gasspürer sind') (s. auch BI , 1). 

Der Führer des Gas s p ü r t ru p p sund N1'. 1 
achten während des Marsches ununtcrbrochen 
darauf, ob sich irgendwo Geruch oder andere An < 
zeichen bcmerkbar machen. die auf das Vorh<ln ~ 
densein von Geländekampfstoffen hindcuten. Sie 
dürfcn sich kcineswcgs darauf verlassen, daß ja 
dic Spitzc vor ihnen auch zur Warnung verpflich, 
tet ist. N 1'. 2 hat auf dic Zeichen der Spitzc zu 
achten, NI'. 3 fcindwiirts zu beobachten, ob sich 
Anzcichcn bemerkbar machen, die auf eine Ge~ 
ländcvcrgiftung hindeuten, z. B. Flugzeuge, dic 
vor dcr Marschkolonne dcn W cg übcrfliegen und 
Kampfstoff abgießen. Bcim Durchschreiten ein er 
Enge nimmt NI' . 3 seinen Weg mit andcren 
Sichercm über eine scitlich gelegene Höhc, wiih ~ 
rend der Gasspürtrupp bei dem Zugc auf dcr 
Marschstraße bleibt. N r. 4 und 5 löscn die N u11l ~ 
mern 1 bis 3 von Zeit zu Zeit ab . Macht der 
Spitzen zug zum Beobachten halt, so bleibt dcr 
Truppführcr neben dem Zugführer. Rechts und 
links rückwürts von ihm legen sich N 1'. 2 und J 
hin. wilhrend Nr. 1, 4 und 5 noch weitcr zurück 
auf Zeichen ihres Truppführers warten. Auch 
ohne besonderen Befehl des Zugführers werden 
beim Durchmarsch durch Ortschaftcn die vor!1c ~ 
schriebcnc Erkundung (s. IU. 5) ausgeführt und 
an verdüc hti j:!cn Stellen der Boden und die Luft 
mit Spürnapicr und Gasbestimmungsgerät unter< 
sucht . falls sichtbare Spuren und G'eruch ni cht 
wahrzunehmcn si nd . Sobalcl Warnungszeichcll 

2) A s a r j e wund B n Ins c h 0 w. a. n. O . 
3) Dem c n t j e w, A., "Der chemisc he Dienst in den motomech3· 

nisierten Truppenteilon" . Moskau 1932. 
4) Li t w i n 0 w. K.. "An~riff mit Üh c rwindcn von T<ampl.tolf

!'pc rren". Tn ,,\Voinn i Rewolu zija". ~'ai / Jttni tQ33 . 



<ler Spitze bemerkt oder sonst wichtige reststel ~ 
lungen gemacht werden, ist dem Zugführer zu 
melden, der den durch die Lage gebotenen Er~ 
kundungsbefehl gibt und die nötigen Anordnun; 
gen für Sicherung und Feuerschutz trifft (s. IlI, 3). 

Sobald sich die Infanterie entfaltet, empfiehlt 
es sich in giftverdiichtigem Geliinde, den zur Er~ 
kundung und Aufkliirung vorausgesandten Späh: 
trupps Gasspürer mitzugeben. Für die Arbeits~ 
teilung gelten auch in diesem Falle dieselben 
Grundsätze wie für das Zusammenwirken eines 
Spitzenzuges mit dem ihm unterstellten Gasspür< 
trupp. Im Gefecht bleiben die Gasspürer hinter 
der Front zur Verfügung der BataiIlons~ lind 
Kompanieführer, denen sie unterstellt worden 
s ind. 

f. Sicherung gegen Gasangriffe aus der LHft ulld 
gegen Gasbeschießungen. 

Vor Gasangriffen feindlicher Flie~ 
ge r soll die Truppe so früh gewarnt werden, daß 
sie rechtzeitig die Gasmasken und Schutzum< 
hiinge anlegen kann. Diese Aufgabe ist so schwie~ 
rig, daß sie nur durch Zu ammenwirken des Luft~ 
spüh~ und Warndienstes mit Gasbeobachtern 
einigermaßen befriedigend gelöst werden kann. 
Allen Bataillonen und Verbänden gleicher Sbirke 
sollen daher Gasspürtrupps der chemischen Züdc 
während des Marsches zugeteilt und außerde';n 
noch in jeder Kompanie, Batterie usw. geeignetL: 
Leute als Gasbeobachter bestimmt werden. 

Lu f t s p ii her , die die Marschkolonne aut 
bei.den Seiten in einer gewissen Entfernung be, 
gleiten, melden ihre Beobachtungen durch Funk, 
sprueh oder Raketenzeichen, die von anderen in 
Jer Kolonne mitmarschierenden Spähcrn auf,se, 
nommen werden. Diese warnen durch Ho~n , 
signale oder Alarmpfeifen. Es werden zwei Si ~ 
gnale unterschieden: a) F I i e (s e r er ku n , 
dun .g" bci Erscheinen ei~~elner" Flieger; b) 
., L u f t ge f a h r" bei Erscheinen ,"on drei und 
mehr F1ie~ern. Obwohl die Truppe auf das letzt, 
genannte Signal hin, wenn nicht ausdrücklich eb 
was anderes befohlen ist, ohnehin Gasmasken 
lind Schutzumhänge anlegen soll, geben die Gas, 
beobachter des chemischen Zuges außerdem noch 
das Zeichen Gas al arm. Sie sind im übrigen 
verpflichtet, es auch ohne vorherige Warnung der 
Luftspüher zu geben, wenn es nach ihrer eigenen 
Beobachtung notwendig ist, also auch schon auf 
Signal ,.Fliegererkundung", wenn sie erkennen, 
daß ein einzelnes Flugzeug Kampfstoffbehälter 
,\111 Rumpf triigt oder !13r schon l(ampfstoff ah < 
gießt. 

Der vom chemischen Zuge gestellte Gasspür< 
trupp oder, wie man in diesem Falle treffender 
sagt, "G ass p ii h t r u p p" marschiert am Ende 
des Bataillons. Zur schnelleren Übermittlung von 
Meldungen können ihm .. Kraftradfahrer des Re< 
giments" zugeteilt werden. Schon beim Abmarsch 
wird ~er Trupp darüber unterrichtet, an welchen 
Stell en (z. B. an Engen ohne Deckung geg(!n Luft< 
beobachtung) und aus welcher Richtung beson ~ 
ti ers mit Fliegerangriffen zu rechnen ist. Der 
Truppführer prüft unterwegs von Zeit zu Zeit, 
h.ei ieder Rast, bei ieder Änderung der Marsch < 
J'I eh tung und, sobald sich der Geländecharakter 
verändert, mit seinem Wimpel die Windrichtung. 

r. 2 und 3 achten auf die Zeichen des Luft, 
warndienstes. NI'. 1 beobachtet die auftretenden 
Feindlichen Flugzeuge und meldet, welcher Art 
sie sind. Nr. 4 und 5 tragen die Alarmsirene. 
Für das weitere Verh alten des Gassp iihtrupps 
gelten folgende Regeln: 

a) ~ i g n a I ,,17 1 i e ger c r k und u n g". Der 
Gasspahtrupp verläßt die Marschstraße und be~ 
gibt sich auf die Seite, von der der Wind her~ 
k?mmt, um beim Abgießen von Kampfstoff auf 
dlC Marschstraße nicht durch den vom Winde 
weitergetriebenen Giftregen und mebel getroffen 
zu werden. Schutzumhänge und Gasmasken wer~ 
Jen in Bereitschaft gebracht. Jedoch wirft vor~ 
liiufig nur r. 1 den Schutzumhang über. 

b) Auf das Si g na I "L u ft g e f a h r" oder auf 
Grund eigener Beobachtung läßt der Truppführer 
durch Nr. -:I: und 5 mit der Sirene das Gas ~ 
al arm s i g n a I geben. Gasmasken und Schutz, 
umhiinge werden angelegt. Der Trupp entfernt 
sich noch weiter gegen den Wind von der 
Marschstraße bis an eine Stelle an der das Ge, 
lände die Beobachtung der Luft und des Rau, 
n~es, in dem die Truppe sich befindet, nicht be~ 
hmdert. Der Truppführer teilt den Nummern ? 
bis 5 Beobachtungsabschnitte seitwärts de7-
Marschstraße zu, während er selbst diese beob, 
lichtet .und Nr. 1 die Flugzeuge im Auge behält. 
- Es hegt auf der Hand, daß dies alles nur mÖd~ 
li~h ist, wenn d~s Herannahen der Flieger sehr 
~ruh bemerkt Wird. Darauf ist aber bei Tief~ 
fliegerangriffen nicht zu rechnen. Sie brausen 
iiberras.chend so sch!1ell über die Truppe hinweg, 
daß, ,":Ie der, AmerIkaner Wa i t P) meint, vom 
Erschemen biS zum Verschwinden der Flugzeuge 
kaum mehr als 30 Sekunden vergehen. -

c) W ä h ren d des Lu f ta n g r i f f s wirft 
sich der Trupp hin, um vor der Splitterwirkung 
abgeworfener Bomben einigermaßen geschützt zu 
sein, und beobachtet im Liegen, auf welche Stet 
len die Flieger Kampfstoff abgießen, wo Bomben 
einschlagen und ob es sich nach dem 'Knall und 
dem Aussehen der Sprengwolke um Gasbomhen 
ha ndelt. 

d) N ach B e end i gun g des Gas a n ~ 
.t.! r i f f setzt der Truppführer seinen ganzen 
Trupp ein, um möglichst schnell die Grenzen und 
Umgehungsmöglichkeiten des vergifteten Gelän ~ 
des zu erkunden. Hat der Feind gleichzeitig 
~ampfstoff abgeregnet und Gasbomben abgeworC~ 
fen, so werden zuerst die beregneten Flächen und 
dann erst durch einzelne Gusspürer die Ein~ 
schlagstellen der Bomben erkundet, wobei die 
Kampfstoffart mit dem Gasbestimmungsgerät 
festgestellt wird. Während Nr. 1 bis 3 Gasanzüge 
anziehen und in der üblichen Weise den vergif~ 
teten Raum erkunden (s. IH, 4) und bezeichnen. 
haben NI'. 4 und 5 gleichzeitig auf der Windseite 
einen Umgehungsweg zu suchen und abzustecken. 
Gewöhnlich legen sie hierzu nicht den Gasanzug, 
sondern nur Sch~tzumhänge und Schutzstrümpfe 
~111. D,e.r. Tr':lp~!uhrer folgt seinen Gusspürern, 
Ihre 1 atIgkelt uberwachend, nach dem Sammel, 
platz, .. der in diese!f1 Falle in der Marschrichtung 
vorwarts des vergifteten Raumes bestimmt wird . 
Hier wird die schriftliche Meldung mit Skizze fer~ 
tiggestellt und dem Bataillonskommandeur zuge~ 
st?llt. ~n der Abzwei.gung des erkundeten Weges 
Wird emer der zugeteilten Melder zurückgelassen, 
um nachfolgende Truppen zurechtzuweisen. 

\,vie die Gasspäher des chemischen Zuges hin~ 
tel' dem Bataillon, so marschieren am Ende der 
Kom 11 a nie n deren eigene Gas b e 0 b ach ~ 
te r. Bei Luftangriffen verhalten sie sich ebenso 
wie der Gasspähtrupp. Nach dem Abgießen von 
iitzendem Kampfstoff übernehmen sie, sofern das 
Bataillon ausnahmsweise nicht über einen Gas, 

5) \Y/ a i t t. Aiden H. , Hauptmann, "Sicherh ei t ~c~en Kampfstoffe" 
fn .. The Coo" l Artillerv Journal", Nov./Dez.·Heft 1935. . 
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spähtrupp verfügt, die Erkundung des vergiftetcn 
Raumes. Hierbei beschränken sie sich jedoch auf 
die "annähernde Feststellung" seiner Ausdehnung 
und suchen nur auf der Windseite "an der Hand 
äußerer Merkmale und mit Hilfe des Geruchs~ 
sinns"2) einen giftfreien Weg. Im übrigen haben 
sie bei Gasbeschießungen ihren Truppenteil zu 
warnen. 

Bei den berittenen und fahrenden Truppen wird 
der Gasbeobachtungsdienst auf dem Marsch sinn ~ 
gemäß nach denselben Grundsätzen geregelt wie 
bei der Infanterie. Wo es die Lage gestattet, kann 
der Truppenführer an Stellen, die sich für Gas~ 
angriffe besonders eignen, z. B. an Brücken oder 
Engen, auch s t ehe n d e Gas s p ä h t r u p p s 
einsetzen, die in enger Zusammenarbeit mit den 
an derselben Stelle tätigen Wachen des Luftspäh ~ 
und Warndienstes die ununterbrochene Gas~ 
sicherun~ der durchmarschierenden Kolonne iiber ~ 
nehmen. 

3. I m G e f e c h t. 
A. Beim Angriff aus der Bewegung. 

Sobald der Feind die Bewegung einstellt und 
sich zur Abwehr einrichtet, kann er zur Verbes~ 
serung seiner Stellung von Geländevergiftungen 
großen Ausmaßcs Gebrauch machen. Er wird 
Kampfstoffsperren zum Schutz nicht angelchnter 
Flanken und vor seiner Front anlegen, um den 
Angriff in die für die Wirkung seiner Abwehrwaf~ 
fen günstige Richtung zu zwingen. Damit die 
Kampfstoffwirkung möglichst lange vorhält, muß 
er die Vergiftungen möglichst spät unter dem 
Schutz von Sicherungen ausführen lassen. Die 
höhere Führung des Angreifers erhält durch ihre 
L u f tau f k 1 ä run g die ersten Meldungen über 
Anzeichen für derartige Maßnahmen des Geg~ 
ners. Um seine Absichten zu vereiteln, sendet 
sie schnell bewegliche, kampfkräftige Vortruppen 
voraus. Diese sollen die feindlichen Sicherungen 
werfen, möglichst die Ausführung der Vergiftun ~ 
gen verhindern, die Vergiftungstruppen des Geg~ 
ners bei der Arbeit vernichten und, wenn dies 
nicht gelingt, die M ö g I ich k e i t zur frühzei ~ 
tigen E r k und u n g der Kam p f s t 0 f f s p e r ~ 
ren erz w i n gen. "über ihre Lage und Aus~ 
dehnung vor der feindlichen Front müssen die 
Kommandierenden Generale und Divisionskom~ 
mandeure im Augenblick der Entschlußfassung 
vollkommen unterrichtet sein.')" 

Um dies zu erreichen, werden am besten mo . 
tor i sie r t e T r u pp e n und Kampfwagenver ~ 
bände verwendet. Wenn' diese nicht zur Verfü~ 
gung stehen, können auch b er i ~ t e n e Auf ~ 
klärungs~Abtei1ungen mIt starker 
Art i 11 e r i e vorausgeschickt werden. Sie sollen 
mindestens 2 bis 3 Stunden vor Ankunft der 
Vorhut vor der feindlichen Stellung eintreffen. 
lhre Schlagkraft muß so groß sein, daß "sie, den 
weichenden feindlichen Sicherungen auf dem 
Fuße folgend, bis an die Hauptverteidigungsstel; 
lung durchstoßen können!)" Hierbei überschrei . 
ten die angreifenden Schützen die Kampfstoff. 
sperren in Gasschutzstrümpfen. Unter ihrem 
Schutz und auf Grund ihrer Meldungen werden 
die bei Beginn des Angriffs hinter der Front Zl~ ~ 
rückgehaltenen Gas s p ü r t r u p p s der che!,I1J ~ 
schen Züge und E r k und erd e rEn t g I f ~ 
tun g s t r u p p e neingesetzt. Beide haben eine 
recht schwierige Aufgabe, denn sie müssen "unter 
verhältnismäßig schwachem Feuerschutz" und 
,unter starkem Feuer aus der Verteidigungsstcl. 
r'ung 2

) " das Gelände absuchen . Außerdem müs~ 
sen sie darauf gefaßt sein , selbst in den Kampf 
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verwickelt zu werden, wenn dcr Feind im Gegen ~ 
stoß den vor ihnen befindlichen Schützenschleiel
durchbricht. Ähnliche Schwierigkeiten ergeben 
sich für die Erkundung, wenn sie mangels berit ~ 
tener oder motorisierter Kräfte von genügender 
Stärkc crst nach dem Eingreifen der Vorhut wäh . 
rend und nach Abschluß der Vor f eid . 
k ~i m p feim Rahmen der Gesamterkundung der 
feindlichen Stellung durchgeführt werden kaI1J? 
Unter diesen Umständen ist allerdings zu bezwel ~ 
fein daß die Truppenführer bei Erteilung des An~ 
griffsbefehls wirklich "vollkommen" über die 
Lagc der Kampfstoffsperrcn unterrichtet sein 
werdcn. Immerhin .wcrden ihnen die Meldungen 
ein Bild geben, das die Entschlu.ßfassung e.~leic~ ~ 
tert. Sie sind die Grundlage mcht nur fur dIe 
Entscheidung über die Lage des Schwerpunkts. 
und die Kräfteverteilung beim Angriff. sondern 
auch für den Einsatz von Entgiftungstruppen, für 
die Ausgabe von leichter Schutzbekleidung an be~ 
stimmte Verbände und für die Verteilung der 
Gasspürtrupps. Diese werden besonders bei den 
ersten Angriffswellen in den Gefechtsstreifen ge~ 
braucht, in denen die Durchführung der Erkun . 
dung nicht ganz befriedigend gelungen ist. Aber 
auch an anderen Stellen, auch bei den zwei; 
tcn und dritten Angriffswellen können sich Lagen 
crgeben, in denen der Einsatz der Gasspürer not ~ 
wendig wird. Man muß damit rechnen, daß der 
Feind bisher freie Räume durch Gasschießen ver ~ 
giftet oder Vergiftungsschießen, deren moralische 
Wirkung die Russen hoch einschätzenD), gegen die 
Bereitstellungen oder die A n~riffswellen selbst 
richtet. 

Vom Beg i n n des An g r i f f s an liegt die 
Gasaufklärung in den Händen der Batai1Ionskom ~ 
mandcure. Sie behalten die ihnen unterstellten 
Gasspürtrupps zunächst zur eigenen Verfügung. 
ziehen sie bei fortschreitendem Angriff sprung~ 
weise nach und setzen sie erst ein, wenn ihnen 
aus der vordersten Linie gemeldet wird, daß sie 
auf Geruch oder sichtbare Anzeichen einer Ge~ 
liindevergiftung gcstoßen sei. Die Aufmerks!lm ~ 
keit eier Gasspürer wird in dieser Lage we111ger 
von der Erkundung des Geländes abgelenkt als 
während der Vorfeldkämpfe; denn sie müssen 
ihre Tätigkeit zwar unter starkem feindlichem 
Feuer ausüben, stehen aber nunmehr auch selbst 
unter "starkem Feuerschutz" und "die Wahr~ 
scheinlichkeit eines Zusammentreffens mit dem 
Feinde ist hier für die Gasspiircr verhältnism äm~ 
gering"2). 

Auch nach dem Ein d r i n gen i n die Ti e f e 
der fe i n d 1 ich e n S tell u n g kann ihr Ein ~ 
satz notwendig werden; denn der Feind kann die 
Einbr llchstelle durch Vergiftungsschießcll abrie~ 
<fcln oder bei planmäßigem Ausweichen "auch in ~ 
~erhalb der VerteidigunQsstellung selbs t in R ich~ 
tung der wichtigsten Verfolgungswege" wirks~ ~ 
merc Kampfstoffsoerren mit Sprühkraftwagen sel ~ 
ner chemischen Truppen herstellen lassen, als er 
durch VcrgiftunQsschießen schaffen könntc·). ~n 
einer vom Feinde geräumten StellunQ hab en dIe 
Gasspürer zu untersuchen, ob etwa .Gräb?n oder 
Unterstände veq;!iftet sind. So bleIbt dlc Gas~ 
aufl: lärllnQ vom Bcginn bis zum Ende der An~ 
griffshandlunQ ein untrennbarer Bcstandteil clcr 
G efechtsa ufklärung. 

Zu diescr gehört . aber wie allf dem Mars~h 
auch im Gefecht neben der Erkllnclllng verglf. 

2) A.a ri cw uncl Balo,, ; ho w, a . a . O. 
4) Litwinow, a. a . O. nuf 
Al Go t 0 w z e w ' .. A .. , .Ch ~mi 'c h e Milt el . ~e i der Abw ehr 

einer normal . n Front . In "WOIn a I Rewol" , ,, ,, , Heft 1 , t933. 



teter Stellen die Gas b e 0 b ach tun g wr War. 
nung vor Gasangriffen. Zwar tritt die Luftbeob. 
achtung an Bedeutung zurück, je mehr sich die 
Truppen auf dem Gefechtsfelde zerlegen, weil 
sie dann für Kampfstoffangriffe feindlicher Flie~ 
ger nicht mehr so lohnende Ziele sind wie 
Marschkolonnen und Ansammlungen auf Rast~ 
plätzen. Dagegen werden Beobachtung und War. 
nung vor Gasschießen um so wichtiger. Sie wer~ 
den aber nicht von den Gasspürern des cherni . 
sehen Zuges übernommen, sondern von geeig~ 
neten Leuten der Kampf truppe selbst, die in jeder 
Feuerstellung, in jeder Bereitstellung sowie in 
jeder FahrzeugsteIlung Gasbeobachter einteilt, die 
zugleich Gasalarmposten sind. 

B. An erstarrten Fronten. 

Sobald der Angriff zum Stehen kommt und die 
Fronten erstarren, gewinnen beide Gegner Zeit, 
den Masseneinsatz chemischer Kampfstoffe, sei 
es zur Abwehr, sei es zur Fortsetzung des An~ 
griffs, vorzubereiten. Beide müssen nunmehr auch 
mit Blasangriffen und Gaswerferschießen großen 
Ausmaßes rechnen und sind daher, unabhängig 
von der Gefechtsabsicht, zu den gleichen Vor~ 
sichtslTlaßregeln gezwungen. um sich vor Ober~ 
raschungcn zu schützen. Es kommt darauf an, 
durch ununterbrochene und lückenlose Beobach. 
tung des Gegners seine Vorbereitungen für 
Kampfstoffeinsatz frühzeitig zu erkennen und dic 
Truppe rechtzeitig zu warnen . 

Die L u f tau f k I ä run g kann wenig hierzu 
beitragen, allenfalls nur durch Augen~ und Licht. 
bilderkundung Erdarbeiten feststellen, die auf 
dcn Einbau von Gaswerfern oder Gasflaschen 
hindeuten. 

Die Hauptsache ist ein gut arbeitender Gas . 
b e 0 b ach tun g s. und War n die n stauf 
der Erde. Bei seiner Organisation gehen die Rus~ 
sen von einer Einteilung der Gasangriffsverfahren 
in zwei Gruppen aus. Zur ersten Gruppe gehören 
der Blasangriff. einschließlich des Einsatzes von 
Giftrauchkerzen, und der Gaswerferangriff, d. h. 
die Verfahren, deren Wirkung meist eine große 
räumliche Ausdehnung hat und deren Vorberei~ 
tung an mancherlei Anzeichen zu erkennen ist. 
Zur zweiten Gruppe gehören Gasschießen der 
Artillerie, Minenwerfer und Gasmörser sowie 
Gasangriffe aus der Luft, deren Wirkung sich 
meist auf kleinere Räume und Verbände er ~ 
streckt und deren Vorbereitung sich durch kei ~ 
nerlei Anzeichen ankündigt, weil sie sich "in 
nichts von der Vorbereitung zum Angriff mit ge~ 
wöhnlichen Artilleriegeschossen, Minen oder 
Bomben unterscheideF)". Dieser Einteilung der 
Gasangriffsverfahren entspricht eine Eintcilung 
in "Gaswachen für örtlichen Alarm" und ,.Gas. 
wachen für allgemeinen Alarm". 

Als"Gaswachen für örtlichenAlarm" 
setzt jeder Truppenteil, Kompanie, Batterie usw. 
eigene Leute, nämlich dcn "chemischen Kompanie~ 
Instrukteur" und besonders ausgebildete Rot. 
armisten. eint). Diese haben, sobald sie bei einer 
Beschießung oder bei einem Luftangriff Gas wahr. 
nehmen, mit besonders hierfür bestimmten Zej ~ 
chen, vermutlich mit Glocken oder anderen durch 
Schlag tönenden Geräten, zu alarmieren. Außer. 
dem gcben sie das allgemeinc Alarmzeichen 
weiter. 

Den allgemeinen Gasbeobachtungs. und \Varn. 
dienst regelt und leitet in jedem Regimentsab. 
schnitt der C he f vom ehe mi s ehe n 0 i e n s t 
entsprechend den Befehlen des Truppcnflihrcrs 

und den technischen Anweisungen des vorgesetz~ 
ten Chefs vom chemischen Dienst. Er setzt an 
der Front Gasspürtrupps des chemischen Zuges als 
HG a s w ach e n für all gern ein e n Al arm" 
ein, die ihm Anzeichen, die auf Vorbereitungen 
des Feindes für Gaswerferschießen oder Blas~ 
angriffe hindeuten, zu melden haben und bei Be~ 
ginn solcher Angriffe die Truppe alarmieren. Zur 
Beobachtung von Blasangriffen wird im allgemci. 
nen eine Gaswache auf 1 km Front für ausrei~ 
chcnd gchalten. Außerdem sollen aber noch Be. 
obachter aufgestellt werden, die von der Flanke 
her die Zugänge zu den für Gaswerferstellungcn 
geeigneten, durch Geländeerhebungen oder Wald. 
stücke gedeckten Räumen übersehen können. 
Hinter der Front bis weit ins Hintergelände ver. 
teilt der Chef vom chemischen Dienst "G a s • 
al arm pos t c n", die lediglich das allgemeine 
Alarmzeichen weiterzugeben haben. Diese Posten 
werden nicht vom chemischen Zuge, sondern 
vom nächsten Truppenteil gestellt und im allge. 
meinen nur eingesetzt, wenn nach Windstärke 
und Richtung ein Blasangriff des Feindes mög. 
lieh erscheint. Die Gaswache für allgemeinen 
Alarm gibt bei Blasangriffen und Gaswerfer. 
schießen verschiedene Ga s a I arm z eie h e n . 
Ihr Hauptalarmgerät ist die Sirene. Zur Weiter~ 
gabe des allgemeinen Alarms dienen Fernsprecher. 
Blinkgeräte, Laut. und Sichtzeichen, z. B. Leucht. 
raketen, hohe Stangen fackeln sowic bei Tage 
und trockenem Wetter auch Rauchzeichen . 

Die Gas w ach e für all gern ein e n 
AI arm (l Führer und 5 bis 6 Mann) richtet zu; 
nächst eine gut getarnte und möglichst auch gegen 
Fcuerwirkung gedeckte B e 0 b ach tun g s . 
s tell e (BSt.) ein, die mit 2 Mann besetzt wird, 
alsdann eine W e c h sei b e 0 b ach tun g s • 
s tell c. Der größere Teil des Gasspürtrupps 
ruht an einer gut gedeckten teile unweit der 
BSt. und löst alle zwei bis vier Stunden die "B e • 
o b ach t e r vom 0 i e n s t" ab. 

Der W ach t hab end e (Truppführer) weist 
sämtliche Leute auf der BSt. und der Wechsel. 
BSt. im Gelände ein. Hierbei werden auffallende 
Punkte (Gebäude, Wegekreuz, Waldspitze usw.) 
als "Orientierungspunkte" bestimmt, mit Num~ 
mern bezeichnet und in eine Geländeskizze ein. 
getragen. Die Entfernung der einzelnen Punkte 
von der BSt. wird nach der Karte oder dureh 
Schätzung ermittelt und aufgeschrieben. Eine 
Ausfertigung der Skizze wird dem Chef vom che~ 
mischen Dienst eingereicht, eine zweite wird den 
Beobachtern vom Dienst zugleich mit dem "B e • 
ob ach tun g s tag e b u c h" ausgehändigt, auf 
dessen erstem Blatte der Wachthabende die Lage 
dcr BSt., den Beobachtungsraum und den beson . 
dcren Beobachtungsauftrag einträgt. 

Alle Beobachter verfügen über die volle Aus~ 
I'listung eines Gassnürers. Außerdem werden den 
Beobachtern vom Dienst auf der BSt. ein Fern. 
glas, wenn möglich ein Scherenfernrohr, die 
Sirene und das Beobachtun/1stagebuch übergeben . 
Die einzelnen Blätter dieses Buches sind in Spal. 
ten mit vorgedrucktem Kopf gemäß Muster auf 
S. 330 eingeteilt. 

Dic heiden Beobachter vom Dienst beobach. 
ten gemeinsam; der ältere führt den Befehl in der 
BSt. und trägt alle Beobachtungen in das Tage~ 
buch ein. Sofort gemeldet wird nur das, was auf 
Vorbereitungen des Feindes für einen Gas. 
angriff schließen läßt. Die Meldung geht fern . 
mündlich über den Wachthabenden an den Chef 

1) Fi~chm3nll, a . R. O. 
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vom chemischen Dienst. achdem die Beobach ~ 
ter auf der BSt. bei Beginn eines B las~ oder Gas~ 
werferangriffs das Alarmzeichen gegeben hab.en, 
melden sie n~iheres über Art und Ort des AngrIffs 
fernmündlich und, sobald sie die Luft mit dem 
Gasbestimmungsgerät untersucht haben, auch 
über die Kampfstoffart. Die Gaswache gibt den 
Alarm und die ergänzenden Meldungen durch 
Laut~ und Sichtzeichen bzw. fernmündlich weiter. 
Wird das Geländc in der Nähe von Artillcrie 
odcr Minenwerfern mit Gasgeschossen oder aus 
der Luft mit Kampfstoffen belegt, so geben weder 
dic Gaswache für allgemeinen Alarm noch ihre 
Beobachter ein Alarmzeichen noch nehmen sie 
die Zeichen dpr Gaswachen für örtlichen Alarm 
auf. Der Wachthabende läßt indessen die Kampf~ 
stoffart feststellen und ' meldet hierüber. Wenn 
es sich um Gcländekampfstoffe handelt, zieht er 
scinen Trupp zusammCll und läßt das Gelände in 
einem Umkreis von etwa 500 m auf Vergiftung 
erkunden. Falls die BSt. selbst vergiftet wird, läßt 
er sie räumen und die WechsebBSt. beziehen. 

Da die Russen Blasangriffe während der Nacht 
für besonders wirksam halten, schieben sie bei 
Einbruch der Dunkelheit "G a s vor pos t e n" 
bis an den vorderen Rand der eigenen Stellung 
vor. Diese werden auch als "G a s h 0 reh ~ 
pos t e n" bezeichnet, wohl weil sie bei der Bc ~ 
ob achtung im Dunkeln in der Hauptsache auf das 
Gehör angewiesen sind. Ein Gasvorposten be~ 
steht aus zwei Mann, von denen mindestens einer 
von der Gaswache für allgemeinen Alarm gestellt 
wird, während der andere ein beliebiger Rot~ 
armist sein kann. Außerdem muß die n ~ichste 
Kompanie noch einen dritten Mann als Verbin ~ 
elungsmann oder Meldegänger stellen, wenn eier 
Gasvorposten sich weit entfernt von der BSt. dCI 
Gaswache einnisten muß. Den Aufstellungsplatz 
sowie den Hin~ und Rückweg erkunden die für 
den Vorpostendienst eingeteilten Leute noch bci 
Tageslicht. Sie bleiben die ganze acht über 
ohne blö ung auf Posten. Ihre Ausrüstung be~ 
steht in dem Gewehr mit reichlicher Munition . 
einigen Handgranaten, Gasmaske, Gashanel~ 
schuhen und ~schutzstrümpfen, Leuchtkompaß, 
elektrischer Taschenlampe, Laterne mit farbigen 
Gläsern, Uhr, Trinkwasser und etwas Ver< 
pflegung. Alle übrigen sonst zum Gasspürdienst 
gebrauchten Ausrüstungsstücke, auch für schrift~ 
liehe Aufzeichnungen usw., bleiben zurück. Beob ~ 
achtungen über Vorbereitungen für einen B1as~ 
angriff meldet der Gasvorposten an die BSt. der 
Gaswache durch gegen den Feind hin abgeblen , 
dete Blinkzeichen, den Beginn des Angriffs durch 
weithin leuchtende Raketensignale. Vor stär~ 
keren feindlichen Stoßtrupps sollen sich die 
Posten zurückziehen, einzelne Späher festnehmen 
und nach rückwärts abschieben oder lautlos nie~ 
dermachen. 

Bleibt die planmäßige Beobachtung der fein d~ 
lichen Stellung ohne bestimm tc Ergebnisse, ob, 
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wohl nach Lage, Wetter, Gelände oder Über~ 
liiuferaussagen u. dgl. damit gerechnet werden 
muß, daß der Feind Gasangriffe vorbereitet, so 
'ichafft sich die Führung dureh S t 0 ß t r u p p ~ 
1I n t ern e h m u n gen in den verdächtigen Ab, 
schnitten Klarheit. Die hierzu angesetzten Trupps 
sollen nicht nur Gefangene machen, sondern vor 
allem auch die feind liche Stellung absuchen und 
Beweisstücke, Teile des feindlichen Abblas~ 
<1eriits Giftrauchkerzen usw. einbringen . I-Herzu 
~vcrdc'n ihnen sachverständige Leutc des chemi ; 
sehen Zuges mitgegeben. 

e. Beim Angriff in Stellungskämpfen. 
In Stellungskämpfen muß man beim Übergang 

zum Angriff darauf gefaßt sein, daß der Verteidi , 
ge r von allen Kampfstoffen und Einsatzverfahren 
einschließlich des Abblasverfahrens zur Abwehr 
Gebrauch machen kann. Deshalb muß der An~ 
ureifer den in der Ausgangsstellun~ eingerichte, 
ten Gasbeobachtungs~ und Warndienst mit seiner 
I ~ intei l ung in Gaswachen für allgemeinen u~d 
iirtlichcn Alarm zunächst aufrechterhalten. Die 
(; ~l S wa c h endes chemischen Zuges für a 11 ~ 
!1 e m ein c n Al arm treten jedoch bei Beginn 
~Ics Angriffs unter den Befehl der Kampfgruppen ~ 
führer . 'Sie blciben aber zunächst grundsätzlich 
auf ihrer BSt. und beobachten, ohne die Über, 
wachung des Feindes einen Augenblick zu unter~ 
brechen, von dort aus auch das Vorgehen der 
eigenen Truppen. Erst, wenn diese nach vorwärts 
Gehinde ~ewinnen, tritt auch die Gaswache an 
und wird nun zum Gas s p ü r t r u pp, der sich 
zur Erkundung von Geländevergiftungen, auf die 
die angreife nden Schützen stoßen sollten, bereit 
hült. Damit aber die Gasbeobachtung selbst wäh~ 
rend der nunmehr notwendig gewordenen Vor~ 
wiirtsbewegung des Trupps nicht unterbrochen 
wird, wird er von einem Beobachtungspunkt zum 
andern nachgezogen. Der Kampfgruppenführer 
lInterrichtet den Trupp vor dem An~riff über den 
Allftra~ der Kampfgruppe, stellt ihm bestimmte 
ßeobaehtungsaufgaben, bezeichnet die der Reihe 
nach einzunehmenden Beobachtungspunkte und 
befiehlt, wohin und auf welchem Wege zu melden 
ist. Beim Vorgehen begibt sich zuerst der Trupp' 
riihrer mit einem "Beobachter vom Dienst" zum 
neuen Beobachtungspunkt und richtet ihn ein. 
Er t, nachdem dies geschehen ist, wird die alte 
BSt. aufgegeben und der Rest des Trupps bis an 
einen gut gedeckten Platz 50 bis 100 m hinter der 
llcuen BSt. nachgezogen. 

4. I n der 0 r t s u n t e r k U 11 f t. 
Bei ruhenden Truppen hinter der Front wird 

die Gasbeobachtung nach Grundsätzen geregelt, 
di e auch im zivilen Luft~ und Gasschutz anwend~ 
bar sind . .Te nach der Größe der Ortsunterkunft 
werden eine oder mehrere Gaswachen in der 
ühlichen Stärke von 1 Führer und 5 bis 
() Mann eingesetzt. A ls BSt. wirel ein möglichst 
hoch flclegener Punkt, z. B. das Dach eines 
I [auses~ gewählt, von dem aus ein großer Beob~ 
achtungsraum gut zu übersehen ist. In nächster 
Nähe, möglichst im selben Hause, wird das 
Wachtlokal eingerichtct, das in sehr hohen Ge~ 
bäuden nicht etwa in einem als Gassehutzrauro 
ab~edieh teten Kell er liegen soll, sondern dicht 
unter der B t. in einem oberen Stockwerk. Auf 
eier Straße wird der Zugang zur Gaswache bei 
Tage durch eine grüne Fahne, bei acht durch 
eine grüne Laterne kenntlich gemacht. BSt .. u? d 
Wacht lokal werden elurch Fernsprecher mttetn~ 
aneler, mit dem Stabe des Ortskommandanten 



und mit dem Flugmelde. 
dienst verbunden. Der 
Wache werden ein Tele. 
phonist und als Melder ein 
Rad. oder ein Kraftrad. 
fahrer zugeteilt. 

Auf der BSt. wird die 
Sirene aufgestclIt. Wenn 
mit Sicherheit gewährlci . 
stet ist, daß die Flug. 
wachen mindestens 10 Mi. 
nuten vor Eintreffen feind . 
licher Flieger über dem 
Ort warnen können. so 
wird sie erst auf Signal 

"Fliegeralarm" besetzt. 

phot. Schcrls Bilderdienst. 

Liegt sie jedoch der Front 
so nahe, daß diese Sicher. 
heit nicht gegeben ist, so 
wird sie dauernd mit einem 
"Beobachter vom Dienst" 
besetzt. Dieser hat, wenn 
die Ortschaft sich noch 
im möglichen Wirkungs. 
bereich feindlicher Blas. 
angriffe befindet, außer der 
Luftbeobachtung noch die 
Pflicht. auf die von der 
Front kommenden allge. 
meinen Alarmzeichen zu 

Russischer Entgilter mit Hand·Entgiltungstrommel. 

achten und sie weiterzugcbcn. Auf Signal "flie. 
geralarm" wird die BSt. sofort voll besetzt, d. h. 
durch den Wachthabenden, einen Beobachter und 
den Fernsprechmann. Alle drei legen Gasmaske.l 
und Schutzumhänge an. Die übrigen Leute blei. 
ben im Wachtlokal unter Aufsicht des vom 
Wachthabenden bestimmten Stellvertreters, be. 
reit, nötigenfalls als Gasspürtrupp in Tätigkeit 
zu treten. 

Während des Fliegerangriffs wird von der BSt. 
aus die Wirkung beobachtet. Sobald erkannt 
wird, daß der Feind Kampfstoffe verwendet, 
wird das Gasalarmzeichen mit der Sirene ge. 

. geben . Der Wachthabende zeichnet in eine vor. 
bereitete Skizze die AufschlagsteIlen der Bom, 
ben und die anscheinend mit flüssigem Kampf. 
stoff beregneten Räume ein. Er unterrichtet als. 
dann fernmündlich seinen Stellvertreter und ord. 
net gleichzeitig an, in welcher Richtung dieser 
Gasspürer zur Erkundung entsenden soll. ach 
Maßgabe der fortschreitenden Beobachtung meb 
det er an den Ortskommandanten über "Brände, 
Bombeneinschläge, Geländevergiftungen, Zerstö. 
rungen, Plünderungen, Verluste usw.2

)". 

Der Stellvertreter des Wachthabenden schickt 
nach dessen Weisungen, noch während der An. 
griff im Gange ist, Gasspürer in der Regel paar, 
weise an die Stellen, an denen der Einschlag von 
Bomben beobachtet worden ist. Im Wachtlokal 
soll jedoch eine Reserve zurückbehalten werden, 
bis die feindlichen Flugzeuge verschwunden sind. 
Erst dann dürfen sich bei Bombenangriffen die 
letzten Gasspürer und der Wachthabende selbst 
an der Erkundung beteiligen. Gießen dagegen die 
feindlichen Flugzeuge flüssigen Kampfstoff ab, 
"dann wird die ganze Wache sogleich unter Lei. 
tung des Wachthabenden zur Erkundung einge. 

sctzt. In diesem Falle können auf der BSt. und im 
Wachtlokal nur die Fernsprechleute zurückblei. 
ben2

)" . Die Erkundung ist stets in möglichster 
Eile durchzuführen. Zunächst werden vor allem 
die Ausmaße der Vergiftung auf den Straßen fest. 
gestellt. Erst auf dem Rückwege wird eine ge. 
nauere Erkundung auch der Höfe an verdäch. 
tigen Stellen, der Häuser, in die Bomben einge
schlagen sind, und der Dächer, die mit Kampf. 
stoff beregnet sein können , vorgenommen; gleich. 
zeitig wird die erste Kennzeichnung der Grenzen 
des vergifteten Raumes nachgeprüft, um die Ab. 
sperrung zu verbessern. Nachdem schließlich 
eine zusammenfassende Meldung mit Skizze an 
den Ortskommandanten abgefertigt ist, halten 
sich die Gasspürer bereit, die von ihm entsand. 
ten Entgiftungstrupps einzuweisen. 

Die russischen Vorschriften für Gasaufklärung, 
Gasbeobachtung und Gaswarnung zeigen, welch 
großen Wert die Führung der Roten Armee auf 
eine gründliche Ausbildung im Gasabwehrdienst 
legt. Die besprochenen Bestimmungen sind un. 
verkennbar das Ergebnis einer fleißigen theoreti. 
sehen Beschäftigung mit den Problemen des Gas. 
kampfs und sicherlich auch der praktischen Er. 
probung mancher Anweisungen durch die Truppe, 
der auf allen Truppenübungsplätzen als .. chemi. 
sehe Viertel" abgegrenzte Gebiete zur Ausbildung 
mit echten Kampfstoffen zur Verfügung stehen. 
Daß sich die Russen im übrigen nicht auf die 
Gasabwehr beschränken. sondern im Gegenteil 
die "Ausbildung für den chemischen Angriff" 
ebenso sorgfältig betreiben, geht aus dem mehr. 
fach angezogenen \Verke von Fis eh man nun. 
zweideutig hervor. 5. 

2) Äsar;ew und Balaschow. a . a . O. 
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Bulgarien. 

Im "Bulgarischen Staatsanzciger" Nr. 167 vom 28. Juli 
1936 wurdc das b u 1 gar i s c h c L u f t s c hut z -
ge set z vom 18. Juli 1936 veröffentlicht, das in sicben 
Abschnitten mit insgcsamt 31 Artikeln bcrclts schI' 
weitgehend Einzelheiten fcstlcgt. D~ es ü~erdics d~s 
erste Luftschutzgesetz in den Balkanlandern Ist, SCI sell1 
Inhalt nachstehend ausführlich wiedergegcben. 

In Abschnitt I wird der Zweck des Gesetz ,cs 
wie folgt umrissen: Organisation des Sc\!utzes der 11.,1 -
vilbevölkerung gegen Luft- und GasangnFfe; Vorbercl
tung der Zivilbevölkerunil auF dic drohenden Gefahren 
und dic Abwehrmöglichkeiten zur Vcrmcldung ell~cr 
Panik; Anregung zur Ergrcifun~ wirksamer Scl~utzmaß
nahmen in Städten, auf Bahnhofen, 111 Industl'l c"'c rk en 
usw.; Auswahl und Ausbildung des Luftschutzpersonals; 
Zusammcnfassung und einhc itlich c Leitung privater 
Gasschutz- und Luftschutzmaßnahmen. Alsdann wird 
angegeben, wclches im allgcmeinen die Ziele Fcindlichcr 
Luftangriffe scin werden, und festilcleilt, daß de~ Kncgs
minister im einzelncn die Orte bcstlmmt, (lie 111 erstcr 
Linie LuFtschutzmaßnahmcn cril rciFcn müsscn. 

Abschnitt H, der umfangrcichste des Gesetzes, b.cfaßt 
sich mit der 0 r g a ni s a ti 0 n dcs gcsamtcn zlv2.lcn 
Luftschutzes in Bulgarien. Obcrste Aufsicht und [' uh
rung oblicgcn der Regierun~ und werden m Ihrem Auf
trage vom bulgarischen KrlegsmlnlsteTium wahrgcnom
men, das einen allgemeincn Luft s c hut z p I a n aus
zuarbeiten und Für dessen DurchFuhrung zu sorgcn hat. 
Die p ra k t I sc h e V c r wir k I ich u n g und . K 0 n -
t roll c dcs LuFtschutzcs li egen in Händcn dcs C.cncral
stabes dcs Hecres, dcr von einem Zen t r a lk 0 mit e e 
beim Kriegsministerium unterstützt wird. Diescm Komi
tcc gchören an: ein Mitglied dcs Gc.nerals!abes a ls 
Präsident, dcr Staatssekretär dcs Inncnmll1lstcrlums. dcr 
Chef dcs chemischen Dienstcs beim Gcneralstabc, Ver
trcter sämtlicher Ministerien, des Bulgarischen Roten 
Kreuzcs und der Union dcr bulgarischen Luftschutzvc r
bände. Dcm Zcntralkomitec stehen 8 Re il ion a 1-
kom i tc e s in den cinzc lnen Regierungsbczirken, 
24 Be z i r k s kom i te c s in den wichtigstcn Garni
sonstädtcn sowic ö r t li c h c Kom i tee s ähn licher 
Zusammcnsctzung zur Scitc, die in ihrcn Bercichen für 
sachgcmäßc Durchführung dcr LuFtschutzpHl~nahmcn 
verantwortlich sind. Entschließungen der Komltces be
dürfen cinfacher Stimmcnmehrheit; bei Stimmcnillcich
heit entscheidet dic Stimme des Präsidcntcn. 

Der LuFtschutz der Eiscnbahncn ist Auf
gabe der Eisenbahnverwaltung. 

Innerhalb dcr Orte sowic in wichtigen I~ldustriewer
ken u. ä. sind nach BcdarF mchrcrc Lu f t sc hut z
g r u p p e n zu bildcn, dercn jcdc über Folgende ~Idfs
kräftc verfügen muß: Beobaehtungs- und, "V~rnabtedun~, 
Feuerwchrabtcilung, Sani tätsabtcilung, . Ent!1IF.tungsabtcl
lung, Polizciabteilung, techn.isehe Abteilung .fur Tnstand
setzun!1sdicnst, Reserveabtedung zur Verstarkung odcr 
zum Ersatz hci AusFall einer der vorgenannten Abtei
lungen. Das P crs 0 na 1 der Luft~chutzgruppen sctzt 
sich aus Männcrn unter 20 und uber 46 Jahren zu 
sammen; Personalstärken werden nicht genann t. 

Abschnitt JII befaßt sich mit Aufgahcn und 
Tätigkeit der vorgenanntcn Komit.ees im 
einzelnen. Grundsätzlich wird ilesagt, daß (he Orts
komitees lediglich ausführende Organe sind, die .. selb
ständig keine Vorschriften er l asse~ oder andern ~urfen. 
Aufklärung und Schulung der Bevolkcrung fallen 111 ?en 
Aufdabenbereich diesel' behördlichen Komitees, md 
a lso "'nicht privaten Organisationen übertragen. 

Abschnitt TV bestimmt. daß die durch staatliche Luft
schutzmaßnahmen entstehenden K 0 s te n auf den or
dentlichen Haushalt des Kr i e g sm i n ist e r i ums 
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übcrnommcn wcrdcn. Die Stadtverwaltungen haben .le
diglich die Kosten für dcn Schutz d~r. städtis~hen Em
richtungen und BetTlebe zu tragen~ f nvatbetnebe .usw. 
müssen jedoch ihren gesamtcn Luftschutz selbst fll1an
zieren. 

Abschnitt V legt die L u f tsc h u tz dien s tp f I i ch t 
folgendermaßen fest: Zur luftsc1lUtzmäßigen Herrich
tung dcr Wohnhäuser, öffentlicher Einrichtungcn usw; 

.muß jeder Mann zwischen 20 und 50 Jahren ~weJ 
A r bei t s tag e jäh r I ich leisten. Zur thcoretlschen 
und praktischen Lu f t s e hut za u s bi I dun g. muß 
jedcr männliche und weibliche Burger vom 7 .. biS ~um 
60. Lebensjahr an etwa 50 Unternchtsstunden Im Jah.re 
teilnehmcn ; dic Höchstzahl dcr Unterrichtss tunden Ist 
jedoch mit drei je Tag bzw. zehn je Monat begrenzt. 

Abschnitt VI behandelt den Auf bau pr i v at e r 
L u f t s e hut z 0 r g a n i sa ti 0 n e n. An jedcm Orte 
darf cs nur einen Luftschutzvcrband geben; die ört
lich en Verbände ganz Bulgariens bilden zusammen die 
bereits in Abschnitt JI genannte Uni 0 n der b u I -
gar i sc h e n Lu f t s c hut z ver b ä n d e, c1i~ dem 
Kriegsministerium untersteht, das auch den Prasldcnten 
und ein Drittel der Verwaltungsratsmitglieder bestimmt. 

Abschnitt VII sc hli cßlieh cnthält schr ausführliche 
S t r a f b es tim m un gen für Übertretun gen des Ge
setzes im a ll gemeinen und für Verletzungen der Luft
schutzdienstpflicht im besondcren. 

Die für Anwendunil dcs Gcsetzes erforderlichen wei
teren Durchführungsbestimmungen erläßt das Kriegs
ministerium. 

Dänemark. 
Die von den technischen Hccreswerkstältcn herge

stellte I [ cer e s - Gas m a s k e M. 1931 wird nunmehr 
auf dem in Dänemark vorgcschriebencn \Vege über die 
.\pothcken 1) in großem Maßstabc an die Z i v i I b e.
v ö I k c I' u n g vertrieben. Der amtlich festgesetztc PreJs 
beträgt 22.50 dänische Kroncn für die vo llständige Aus
rüstung; das ReserveFilter kostet 6 Kronen ( 12,25 bzw. 
3,25 RM.). 

England. 
Vorliegcnden Pressemeldungcn zufolge sind für An 

fang 1937 im Raumc zwischen Colombo (Cetlon), 
Singapore, Hongkong und ~ort Darwm M. an? v ~ r 
großcn Ausmaßcs geplant, d.lc m erster Lml~ dl~ Er
probung dcr in diesem

r 
Gebiet, vornchmllch I.n. Smga

pore, in dcr letzten Zelt gctroffcnen Verteldlgung.s
maßnahmen zum Ziele habcn. Außer den gesamten In 
dem bezeichncten Raumc stationiertcn Land-, Sec- und 
Luftstrc itkräften sollcn die im Irak stehenden Teile 
der britischen Luftwaffe tcilnchmen. Darüber hinaus 
wird gleichzeitig auch dic Wirksamkeit der für die 
Zivilbcvölkerung vorberciteten Gas eh u tz - und 
Lu f t s c hut z maß nah m c n einer Prühmg unter
'l,Ogcn wcrden. Für dic Zivilbevölkerung d~r St~.dt 
Hongkong so ll en dem Vcrnehmcn nac.h bcrelts Rau
mungsplänc Hir den Fall von Luftangnffen ~u.fgesteIlt 
~ein, auch wurde in Singapore aus den A~ileh(lTIge':l der 
britischcn Offizierc einc Luftsehutzabtcdung gcb! lcl et. 

Frankreich. 
Untcr dem Titel .. N 0 t i c e te c h ni q u e re l'a -

tive a l a verification et a l'en trctien des 
installations de proteetion contre les 
ga z a l'i n tc r i e u r cl e s ab r i s" erlicß das fran
zös ische Tnnenministerium kürzlich eine Ergänzungs
vo rschrift zu dem am 13. April 1932 beschlossenen 
Anhan(J IV der .. Tnstruction pratique sur la defense 
passiv; contre les attaques aeriennes" vom 25. Novem-

1) Vgl. .. Gasschutz UM Luftschutz", 5. J g., S. 19, 1935. 



ber 1931. Die neue Verordnung befaßt sich in 4 Ka
piteln mit dem ß a u von . c hut z r ä um e n, ihr~r 
technischen Ein r i e h tun g (Belüftung usw.) sowIe 
deren Unterha l tun g und Prüfun g auf Be
triebssicherhei t. 

Kapitel I schreibt vor, daß die für Durehfluß-Rau.m
belüfter zu verwendenden F i I te r den vom franzosl 
se hen Kriedsministerium am :L Februar 1936 veröffent
lichten Bedingungen entsprechen und ,:on diesl!m zu
ge lassen se in müssen. Das Filter ist I~ Schutzraum 
vor Feuchtigkeit zu schützen ; zu diesem Z\\'eck~ musse.n 
in den Rohrleitunden vor und hinter dem hlter Je 
eine Absperrvorrichtung angebracht wcrden, die bei 
~iehtbenutzung der Anlage stets geschlossen zu halten 
sind. Die A r bei t s Ie ist u n g des Rau m bel u f -
te r s ist so zu bemessen. daß nicht nur die für die 
Sehutzrauminslissen erforderliche Luftmenge zugeführt: 
sondern auch ein ilberd ruek von 5 bis 10 101m \VS 
erzeugt wird. Zur Erreichung dieses Zieles wird eine 
L u f t z u f uhr y 0 n e t w a 5 m" je Person und tunde 
für erforderlich erachtet, wobei betont wird, daß sich 
hier eine allgemeine Regel nicht aufsteHen läß t: da diese 
Luftmenge wesentlich von der BauweIse des Sehutzrllu
mes abhängt. Für die Berechnung des 17 ass u n g s ver : 
m ö ge n s des Schutzraumes wird ein Raum von 3 n1" 
je Person genannt; im übrigcn wIrd empfohlen, .au.ßer 
der Zuführung filtrierter Frischluft auch dIe l\1og!Jch
keit der Zufuhr unfiltrierter Außenluft vorzusehen. 

Kapitel Il -befaßt si~.h mit d;:r :-\ b nah m e p r ü -
fung für Schutzraume. Zunachst wnden d~e 
Rohre der Belüftungsanlage untersucht, .alsdann . dIe 
Leistung des Raumbelüfters s~lbst und dIe GasdIcht
heit des Schutzraumes durch l'es tstellun g des erzIelten 
Überdrucks gegen Außenluft gemessen. Hierzu wird 
ein gewöhn liches FILissigkei tsmllnometer yorge.sc~lagen, 
dessen einer Schenkel in den Schutz raum h Illell1 ragt, 
während der andere gasdic ht durch die \Vand hindurch 
nach außen geführt wird. Schließlich sind die VerteI 
lung der FrischluFt im Schutzraum und das einwaIld 
freie Arbeiten des Filters zu prüFen. ach DurchFuh
rung dieser Einzelmessungen soll sodann eine Pr ü 
fund des vollbesetzten Schutzraumes 
vorg;nommen wcrdcn, wobei insbesondere der Kohlen 
säure- und der Sauerstoffgehalt der Raumluft zu messen 
~ind: der C:O"- Gehalt darf 1 .. 'i v. H. nicht übersteigen. 
_ Zur Sicherung der einwandfreien Handhabu~g der 
gesamtcn Anlagen wird die AnbTlngu.ng eIller .. l ~ Ill~·leh
tungsskizze sowie von GebrauchsanweIsungen f~r samt
liehe Belüftungs- u. a. Vorrichtungen vorgeselmeben. 

Kapitel I!I gibt Richtlinien für die . nt e ~ haI -
tung des Sehutzra.ullles und seIller EIllTleh
tung: J\letallteile sind du~ch Sehutzans.tTleh ';.or. Kor
rosion zu schützen die Filter durch (!Je III KapItel I 
genannte Vorrichtu;l!! vor Einwirk,ung von Feuchtigkeit 
zu bewahren. .\l1I.! bcweglichen 1 eIle sIlld des .ofteren 
t;!ründlieh zu schmicren: zur Erhöhung der WIrksam
keit dieser Maßnahme \\' ird wiederholte InbetTleb
setzung des mechanischcn Teils der Schutzraumbeluf
tun!! empfohlen. . . 

Kapitel IV bestimmt. daß jeder Schutzraum eIllel 
all j ii h r I ich e n B e tri e b s p r ii fun g zy unter
ziehen ist. Diese Prüfund soll unter den gleIchen Be
dingungen wie die bmfhmeprüfung (vgI. Kapitel .Tl) 
vor sich gehen, um die sichersten Vcrglelehsmog
Iichkeiten zu haben. Es wird verlangt. daß sIch etwa 
der gleich e Oberdruck einstellt wie bei der Abnahme
prüfung; andernfalls si nd eingehende Untersl!chungen 
a ll er einzeln en Rauteile erfordcrlieh. Für dns hlter der 
Belüftungsanlage wird nur eine alle zwei Jahre statt
findende Priifung für notwcndig erachtet. 

Die gesamte Vorschrift behandelt - soweit .sie sich 
auf die Schutzraumhelüftung hezieht - nur FI'Ischluft
Raumbelüfter. Die Regelung der Abnahme- und Pru
fungshedingungen für Kreislaufbelüfter und Sauerstoff
Raumbelüftungsanlagen wird ausdrücklich ein er spä
tercn Vorschrift vorbehalten. 

Lettland. 
In Riga wurde eine lettische. L~lldesl':lft

sc hut z s c h u I e eröffnet die somIt dIe erste Ihrer 
Art in den ba ltischen Ral;dstaaten ist. Zunächst sind 
vierzehntägige Kurse für Luftschutzführer aus allen Or-

tell des Landes vorgesehen; die Lehrgangsteilnehmer 
werden für die Dauer der Ausbildung kaserniert. In die 
Leitung der Schule teilen sich Polizeiinspektor K i h s e -
li s, Oberst 0 sol s und In geni eur 0 s i ti s. 

Niederlande . . 
Das auf S. 319 bis 322 d. H. besprochene holländische 

Luftschutzgesetz erhielt am 22. September 1936 durch 
Königliche Verordnung über die Ein s tu fun g der 
holländischen Städte in die im Gesetz vorgesehenen 
G e f a h ren k las sen eine Ausführungsbestimmung. 
Zur Gefahrenklasse I zählen 19 Orte, darunter Amster
dam, Dordreeht, 's Gravenhage, Rotterdam, Utreeht, 
VIissingen ; die Gefahrenklasse 1I umfaßt etwa 70 Orte, 
u. a. Arnhem, Groningen, Haarlem, Leiden, Hock van 
Holland: alle übrigen Gemeinden gehören zur Ge
fahrenklasse Jll. 

Rumänien. 
In Buk are s t wurde Ende August 1936 unter der 

französischen Firmenbezeichnung "L e sEn t r e p r i -
ses A e I' 0 chi m i q u es d e G u er r e" ein Unter
nehmen gegründet und in das Handelsregister einge
tragen, das sich mit folgenden Ge s c h ä f t s z w e i gen 
befaßt: Her s tell u n g und Ver tri e b von Gas
m a s k e n sowie a lles sonstigen, dem Schutz vo~ der 
aeroehemisehen Gefahr und der a llgeme inen Landes
verteidigung dienenden Materials; Einrichtung von 
G i f t gas fa b I' i k e n und I [erstellung chemischer 
Kampfstoffe nach den \Veisungen des Verteidigungs
ministeriums und des Generalstabes. Das Gründungs
kapital beträgt eine Million Lei. An der Führung des 
Unternehmens sind die Generale He n z e s e 0 und 
1 e g r e i sowie Tng. Rad u I e s cu maßgeblich be
teiligt. 

Schweiz. 
Der Bundesrat beschloß kürzlich eine An der u n g 

der Organisation des zivilen Luft
sc hut z es. Dcmzufolge wird beim Eidgenössischen 
Militärdepartement eine neue "A b te i I u n g für den 
pas s i v e n Lu f t s c hut z" geschaffen, die den Luft
sch utz der Zivilbevölkerung und den Schutz von Ge
bäuden, Anlagen usw. der Bundesverwaltung bearbeitet. 
Die bisherige Eidgenössische Luftschutzstelle1

) wird auf
gelöst; sie geht in der ' neuen Luftschutzabteilung des 
Militiirdepartements a uf. Die Leitung der neucn Dienst
stelle wird dem Präsidenten der Eidgenössischen Luft
schutzkommission, Prof. v . \Va I d kir eh, übertragen. 

Nach Durchführung dieser organisatorischen Neuord
nung ist nunmehr der gesamte Luftschutz der Schweiz 
beim Militärdepartement zusammengefaßt, da bei die
ser Behörde kurz zuvor eine "A b te i I u n g für 
F lu g wes e nun d F I i e ger a b weh r" eingerichtet 
wurde, die sich unter Leitung von Oberst im General
stabe B ra nd i u. a. mit dem militärischen Luftschutz 
befaßt. -

Am 25. September 1936 trat eine vom Schweizeri
schen Bundesrat erlassene Aus f ü h run g s be s tim 
m u n g zum Bundesbeschluß vom 29. September 19342

) 

in Kraft, die sich mit der Regelung und Durch 
f Li h I' U n g des F I i e ger a I arm s befaßt. Die 22 
Artikel umfassende Alarmvorschrift sieht vor, daß die 
Schweiz in AI arm z 0 n e n eingeteilt wird, die je eine 
oder auch mehrere mi I i t ä r i s ehe Aus wer t e 
zen t r ale n aufweisen; letztere sind für die Alarmie
rung ihrer Zonen auf Grund der bei ihnen einlaufenden 
Meldungen zuständig. Alle luftsehutzpflichtigen Orte 
müssen AI arm zen t I' ale n einrichten, die in stän
diger Verbindung mit der zugehörigcn Auswertezen 
trale stehen. Nicht luftschutzpflichtigcn Gemeinden 
bleibt die Schaffung von Alarmzentralen freigestellt, 
die dann jedoch ebenfalls an die zuständige Auswerte
zentrale anzuschließen sind. Für luftsehutzpfliehtige Be
triebe gelten die gleichen Vorschriften wie für luft
schutzpflichtige Ortschaften. Die Größe des von einer 
Alarmzentrale aus zu warnenden Al arm s e k tor s 
hat sich nach den örtlichen Gegebenheiten zu richten. 
Der Befehl für \ Varnung und Entwarnung wird grund
sätzlich von der militärischen Auswertezentrale gege
ben, jedoch erteilt bei überraschenden Luftangriffen die 

I) und 2) Vgl. "Gasschutz und Luftschutz", 5. Jg., S. 69. 1935. 
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jeweils zuständige höchste Ortsbehörde von sic h aus 
den Warnbefehl. 

Für die War nun g der B e v ö I k e run g dürfen 
nur behördlich zugelassene ortsfeste und fahrbare Si
renen verwendet werden; die näheren Einzelheiten 
sollen in einem besonderen Lastenheft festgelegt wer
den. A ls Zeichen für den F I i e ger a I arm ist ein 
drei Minuten anhaltender, periodisch an- und abschwel
lender Heu 1 ton von 250 bis 400 Hertz, für die 
E n t war nun g ein ebenfalls drei Minutcn währender 
Da u e r t on von 400 Hertz vo rgesehcn. Dic Alarm
geräte sind in regelmäßigen Zeitabständen zu prüfen; 
die Prüfung ist der Bevölkerung rechtzeitig vorher mit
zutei len, auch darf hierfür nur da'> Entwarnungszeichen 
verwendet werden. Schließlich wird angeordnet, daß 
zur Vermeidung von Verwechselungen vorhandene Fa
brik-, Feuersirenen u. ä. nicht im Bereiche von 180 
bis 450 Hertz arbeiten dürfen, ausgenommen lediglich 
im Falle ihrer Verwendung zum Fliegeralarm. -

Am 13. Oktober erließ das Eidgenössische Militär
departement eine Aus f ü h run g s b e s tim In u n g 
zum Bundesratsbeschluß ü h e r die Ver dun k e I u n g 
im Luftschutz vom 3. Juli 19361) . Die neue Verordnung 
setz t für di e Durchführung aller erforderlichen Vorbe
reitli.ngsmaßnahmen eine Frist bis zum I. Februar 1937. 
Nur in Ausnahmefällen und auf ausreichend begründ e
ten Antrag hin kann eine einmalige Fristverlängerung 
von höchstens zwei Monaten gewährt werden, so daß 
demnach am I. April 1937 die Durchführung der Ver
dunkelung nach einheitlichen Grundsätzen in der ge
samten Schweiz sichergestellt ist. -

Im Gotthardgebiet fand Ende Oktober die erste 
Luft sc hut z- und Verdunkelungsübung 
der Schweizer ßund esba hn en sta tt . Die Be
leuchtung mit dunkelblauen Lampen war auf das ge
ringstmögliche Maß beschränkt. An inte ressanten Ein 
zelhei ten ist zu berichten , daß während der V erdunke · 
lungsiibung auf dem Bahnhof Airolo zwei Militärson 
derzüge abgefertigt wurden . Für die Verladung, di e 
teils völlig im Finstern, teils unter Zuhilfenahme 
schwach leuchtender blaue r Handlampen erfol gte. soll 
nicht mehr Zeit benötigt worden sein als für normale 
Verladungen bei Tage. 

Ungarn. 
Das unga rische Kriegsministerium er li eß eine Dur c h

führungsbestimmung zum Luft sc hut zge 
set Z2), die sich mit der Personalerfassung im Luft
schutz befaßt. Die für L u f t s c hut z di e n s t e he r -
a n z u z i e he n den Z i v i I per s 0 n e n werden dem
nach in zwei G rupp en eingeteilt: 

Zur ersten Gruppe gehören die von der Militär
behörde zur Unterstützung militärischer Luftschutzmaß
nahmen ausgewählten Zivilis ten, für deren Einberufung, 
Unterbringung und Verpflegung sowie Ausbildung led ig
lich die militä rischen Diensts tell en zuständig sind. Als 
Grundsatz gilt, daß nach Möglichkeit nur gediente Leute 
mit ei nem Mindestmaß an physisch en Kräften ausge
sucht werden soll en. 

Die zweite Gruppe umfaßt alle übrigen zu Luftschutz
hilfsdiensten heranzuziehenden Zivilpersonen (Haus
feuerwehr, Entgiftungsdienst, Flugbeobachtungs- und 
Meldedienst usw.). Diese Gruppe umfaßt im Gegensatz 
zu der e rstgenannten auch Frauen, di e jedoch in erster 
Linie nur für leichtere Arbeiten (Büro-, Fernspreeh-, Sa
nitätsdienst) eingeteilt werden sollen. 

Personen, die noch der aktiven Militärdienstpflicht 
unterliegen, dürfen nur in begründeten Ausnahmefällen 
zum Luftschutzdienst in einer dieser Gruppen heran 
gezogen werden. 

Ein weiterer Paragraph der Verordnung unterstellt 
die Errichtung von Luftschutzbauten sowie die Herstel
lung von Luftschutz- und Gasschutzgerä ten der 0 b e r 
wa e h u n g durch die zuständigen Abteilungen des 
Kriegsministeriums im Einvernehmen mit den anderen 
beteiligten Ministerien, insbesondere mit dem Industrie
ministerium. Auch die Verkaufspreise für Gasschutz
geräte unterliegen einer strengen Kontrolle. 

t) Ygl. "Gasschutz und Luftschutz", 6. Jg., S . 248 [September). 1936 . 
2) Vgl. " Gasschutz und Luftschutz", 5. Jg., S. 216, 1935 . 
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Deutsche Gesellschaft für Wehrpolifik 
und Wehrwissenschaften 

In der Arbeitsgemeinschaft .. "V e h r pub I i z ist i k" 
behandelte am 5. November Hauptmann (E) Mac k e -
ta n z die ,.W ehr pub I i z ist i kai sei n Mit tel 
zur S t ä r k u n g der Weh r kr a f t". Vortragender 
erörterte u. a. auch kurz die Aufgaben des Luftschutzes 
auf dem Gebiete der Wehrpropaganda und Wehr
erziehung. 

Die Arbeitsgemeinschaft "G ass e h u t z" trat am 
20. Novembe r ·zusammen. Prof. F I ur y, \Vürzburg. 
sprach "Ober den chemischen Krieg" .. Er 
zeigte, wie die Wissenschaft vom chemischen Kn.egc 
erst im "Veltkriege entstand und wie trotz der Kurze 
der damals zur Verfügung stehenden Zeit mit wissen 
schaftlicher Gründlichkeit alle Faktoren untersucht 
wurden die auf diesen neuen Zweig der Kriegführung 
irgend\~ie von Einfluß sein konnten . An einigen. Bei 
spielen erläu terte der Vortragende, welche wlss~n 
schaftli chen Disziplinen zum Bau der Fundamen.te dl ~ 
ses neuen Gebäudes beigetragen haben, und m wIe 
vielsei tige r und umfang re icher Weise d iese jüngste 
Wehrwissenschaft sich nach dem Weltkrieg fortent 
wickelte. Redner berührte sodann etwai ge künft ige
Möglichkeiten der chemischen Kri egführun g, w.obei. er 
unter Hinweis auf die Weltkriegserfahrungen emdnng
lieh vor einer ° b e r s c h ätz u n g der Wir k u n g s
m ö g I ich k e i t der chemischen Waff~. w~rnte;. auch 
is t im übrigen. wie sich aus dem VerhaltlllS ZWIschen 
eingesetzter Kam pfstoffm enge und erzielten Verlust~n 
unter Berücksichtigung der tödlichen Dosis ergebe, dI e
moralische Wirkung der chemischen Waffe offenb a,r 
höher zu bewerten als die erzielte physische Schädi 
gun g des Gegners. Folgli ch sei die Frage e ines wirk 
samen Gasschutzes mit in erster Linie eine Erziehungs
fra ge. - Prof. F lu r y, der es verstanden. hat.te , zah l
reiche an sic h bekannte Tatsachen unte r fur dIe Mehr
zah l der Zuhörer völlig neuen Gesichtspunkten zusam
menzustellen zu b etrachten und auszuwerten, erntete
für seine kl'aren und ge istr eichen Ausführungen, für 
die ihm Regierun gsbaurat Dr. Mi e ie n z namens des: 
zur Zeit im A usland weilenden Vorsitzenden der A r
beitsgemeinschaft den Dank aussprach, lebhaftesten lind 
ungeteilten Beifa ll. 

Die nächste Sitzung der Arbeitsgemeinschaft "L u f t 
sc hut z" find et an) Dienstag, dem 15. D ezember 1936. 
20 Uhr, statt. Es sprechen Major (E) Jak 0 b über 
"A u f ga b e nd e r Pol i z e i und Pol i z e i a ~ f 
sie h t s b e h ö r d e n im Lu f t s c hut z" und M1111-
sterialra t Li n d ne r üb er "A u f ga b e nun d 0 r 
ganisation d es Brand sc hutz es im ziv i 
l e n Luftschutz". 

Verschiedenes 

Eröffnung der Ausstellung "Das politische Deutschland" 
in Berlin. 

Aus Anlaß der 3. Reichsa rb eitstagun g der "Reichs
stelle zur Förderung des deutsch.en Schrifttum~" yvurdk am 21. NO \'ember in der PreußIschen Staatsblbltothe. 
in Berlin die bereits während des Nürnberger ParteI 
tages 1936 gezeigte Ausstellung "D asp 0 I i t i s eh e 
D e l\ t sc h I a n d" eröffnet. Reichsleiter R 0 sen b erg 
betonte in seiner Ansprache. daß die Besinnung <;Ies 
deutsch~n Volkes auf seine geschichte kei.neswegs el{ß~ 
Flucht m die VergangenheIt bedeute, wIe dIes m 
günstig e Gegner oft behaupteten ; sie sei vielmehr be
gründet in dem Bestreben, aus der lebendigen Gegen 
wart heraus die große deutsche Vergangenheit erst 
richtig verstehen zu lernen. - Mit einem Rundgang 
unter Führung des Reichserziehungsmini sters RU; t 
und des Re ichsinnenministers Dr. F r i c k wurde le 
sehenswerte Ausstellung, die in Urkunden, Schrif~en 
und bildlichen Darstellungen vom Schicksa lsweg es 
deutschen Volkes durch zwei Jahrtausende seiner Ge
schichte herichtet. sodann der Öffentlichkeit übergeben . 



Die deutsche Luftfahrt. Jahrbuch 1936. Herausge· 
geben von Dr. Heinz 0 rIo vi u s, Oberregierungsrat 
im Reichsluftfahrtministerium, und Richard Sc h u I z , 
Hauptschriftleiter der Zeitschrift "Luftwissen". 286 S. 
mit zahlreichen Karten und Skizzen . Sammlung "Na
turkunde und Technik", Verlag Fritz Knapp, Fra n k -
f u r t a. M. 1936. Preis in Ganzleinen 4,20 RM. 

Die erste Ausgabe dieses neuen, künftig regelmäßig 
erscheinenden Jahrbuchs kann sich naturgemäß nicht 
darauf beschränken, die Entwicklung nur des letzten 
Jahres aufzuze igen, vielmehr muß sie zurückgreifend den 
Kampf um die Freiheit der deutschen Luftfahrt seit 
dem Versailler Diktat darste llen und somit die Gründe 
nachweisen, die zu den Ereignissen der letzten Zeit ge
führt haben. über Entstehun g und Organisation der 
deutschen Luftwaffe und ihre ersten Manöver im Jahrc 
1935, den Aufba u der Reichsluftfahrtvcrwaltung und 
ihre gesetzlichen Grundlagen, Bedeutung und Aufgaben 
des Reichswetterdienstes für die gesamte Luftfahrt gibt 
das Werk die auch vom Luftschutztätigen oft benötigte 
zuverlässige Auskunft Ziele und Erfolge der weltum
spannenden deutschen Handelsluftfahrt sowie die Lei 
stungen der deutschen Flugzeug-, Luftsehiff- und Mo
toren industrie werden klar und eindring li ch beschrieben 
und schließlich Organisa tion und Durc.hführung des 
ueutschen Luftsports einschließlich dcs ~lodel1flugsports 
anschaulich dargestellt. Das Buch ist ein sachkundiger 
Fiihrer durch das gesamte dcutsche Flugwesen und kann 
somit a ll en Interessier ten empfohlen werden. Me. 

Die Eroberung Abessiniens 1935/36. Militärische Er
fahrungen und Lehren aus dem ersten neuzei tlichen 
Vernichtungs krieg auf kol oni alem Boden. Von Rudolf 
Ritter und Edler von X y I a n d e r. 87 S. mit e iner 
Karte und 25 Skizzen. Verlag E. S. Mittler & Sohn , 
B e l' I i n 1936. Preis kart. 3,50 RM. 

Die Dreiteilung der Broschüre in di e Abschnitte: 
Vorbereitung, Schilderung des Feldzuges, Betrachtun
gen und Lehren erl eichtert dem Leser außerordentlich 
uas Studium. Der wichtigste und wertvollste Teil, die 
Betrachtungen und Lehren, gibt in sehr geschickter 
Auf teilung des Stoffes einen Extrakt dessen wieder, was 
aus diesem Feldzug für Gegenwart und Zukunft bei 
übertragung auf einen etwaigen europäischen Kriegs
schauplatz gelten dürfte. 

Im Rahmen dieser Besprechung inte ressieren beson
ders di e Ausführungen des Verf. über den Gas ein -
s atz. Verf. kommt zu dem Urteil, daß eine Verwen
dung von chemischen Kampfstoffen nur in geringem 
Umfange stattgefunden habe, und zwar sollen die ita
liener sie erst als Vergeltungsmaßnahmen wegen grau
samer Behandlung der Gefangenen durch die Abes
sinier in Anwendun g gebracht haben. Kampfstoffe sind 
hauptsächlich durch Bombenabwurf zur Vergiftung von 
Geländeteilen benut zt worden, und zwar zur Sper
rung von Anmarschwegen des Feindes, zur Dec~ung der 
eigenen Flanken und zur Erschwerung des Ruckzuges 
der Abcssinier. Auf die ungeschützten Abessinier sollen 
die senfgasähnlichen Kampfstoffe seelisch sehr nieder
drückend gewirkt haben, die tatsächlichen V erluste 
sollen jedoch weit hinte r den anfänglich von der Presse 
gebrachten Zahlen zurückgeblieben sein. 

ü ber die Verwendung der Lu f t w a f f e .wird. ge
sag t, daß selbständige Luftunternehmungen Im Smne 
Douhetscher Theorien, wohl hauptsächlich wegen Feh
lens geeigneter Ziele, verhältnismäßig selten zur Durch
führung gekommen seien. Dagegen ergab sich ein sehr 
inni ges Zusammenwirken zwischen Luftwaffe und H eer. 
wobei sich herausgestellt hat. daß über die Verwendung 
der. Luftwaffe bei gemeinschaftli chen Operationen nur 
der oberste Befehlshaber des H eeres bes timmen kann . 
Ein e hcson dere Roll e hat das Flugzeug für die V ersor-

gung oft weit yorgesc hobcner Truppen mit Wasser. 
Lobensmitteln und Munition gespielt. Die oberste Füb
run g hat sich des Flugzeuges in sehr vielen Fällen 
bedien t, um aus der Luft ein Bild von der Lage beim 
Feind und bei der eigenen Truppe zu gewinnen und 
durch Funkverbindung in die Leitung der Verbände 
l-inzugreiFen. Allerdings ist diese Art der Flugzeug
verwendung für die Schaffung eines erhöhten Beobach
tungs- und Befehlsstandes durch das Fehlen jeglicher 
gegnerischen Lufteinwirkung und Flakartillerie erleich
tert worden. 

über die z i v i I e n Lu f t s e hut z maß nah m e n 
der Abessinier gibt die Broschüre keinerlei A uskunft. 
Es wäre sehr dankenswert, wenn auch diese Frage an 
Hand amtlichen Materials möglichst bald zum Gegen
stand einer Veröffentlichung gemacht werden könnte. 

P. 

Ricerche fisiopatologiche sulla selenio-iprite (Physio
patho log ische Studien über Selen-Yperit). Von Dr. G . 
Fe r ra 10 r 0, Militärphysiologisches Institut Ma iland. 
Sonderd ruck aus "Pensiero Medico" 1936, 5. 

Selen-Yperit (Cl. CH 2 • CH2• Se. CH2 • CH2 • CI) vom 
Schmelzpunkt 24,5° C ist ein dickes, gelbli ches Öl mit 
einem dem Yperit ähnlichen Geruch. Verf. versuchte, 
di e pathologische Wirkung am Meerschweinchen zu 
klären. Außerdem stellte er noch fest , in welcher 
Höchstverdünnung beim Menschen auf der Haut ei ne 
Wirkung erzielt wird. Die Tiere wurden nach Auf
tropfen des Kampfstoffes festgebunden, um eine V er
sehleppung und eine V erminderung der Einwirkung 
durch Abwischen zu verm eiden. A uf der Haut ent
steht nach einer Latenzzeit von 4 bis 5 Stunden ein 
ausgebreitetes ödem. Ein kleiner abgestorbener Schorf 
bleibt zurück, der 10 bis 15 Tage später abfällt. Wenn 
keine Komplikation hinzutritt, ist die Wunde in 20 bis 
30 Tagen abgeheilt. Neben der örtlichen Wirkung 
zeigen die Tiere allgemeine Vergiftungserscheinungen 
(Freßunlust, Gewichtsabnahme), die bei höheren Dosen 
(etwa von ]()O mg je Kilogramm Körpergewicht an) 
zum Tode führen. Das Sektionsbild ergibt: örtlich Ne
krosen der Oberhaut, sulziges Ödem der Unterhaut mjt 
Blutaustritten, Stauungsleber, Hyperämie der Nieren, 
Lungen meist ohne Befund. Die Versuche am Men
schen ließen erkennen, daß Verdünnungen des Kampf
stoffes von 0,5 und 1 v. H. in Benzol keinerlei Wir
kung hervorrufen, zweiprozen ti ge Verdünnung führte 
bei einigen Versuchspersonen nach Ablauf von 4 Stun
den zu einem Erythem, das nach einigen Tagen ver
schwand. Bei dreiprozentigen V erdünnungen waren die 
Erscheinungen kräftiger und nachhaltiger. die Latenz
zeit war jedoch immer vorhanden. In keinem Falle 
wurden subjektive Störungen all gemeiner Art beobach
tet. Selen-Yperit übt demnach eine blasenziehende Wir
kung ähnlich Yperit aus, daneben eine Resorptivschädi
gun g. Auch bei Verdünnung zeigt es ein starkes Reiz-
vermögen. Mu. 

Ricerche fisiopatologicbe sull'idrogeno arsenicale 
(Physiopathologisehe Untersuchungen über Arsenwas
serstoff). Von Dr. G. F e r r a I 0 r 0, Militärphysiologi
sches Institut Florenz (Direktor Prof. Lustig). Sonder
druck aus .. Gazzetta Tnternazionale di Medicina e Chi
rurgia" 1936, XlV. 

In der umfangreichen Literatur über Arsenwasser
stoffvergiftung sind sich die Autoren zwar einig über 
die zerstörende Wirkung des Giftstoffes im Blut (Hä
molyse der roten Blutkörperchen), aber über den Wir
kungsvorgang gehen die Ansichten auseinander. D ie 
Versuche des Verf. hatten die achprüfung der Lite
raturangnben über den Giftigkcitsindex sowie über die 
pathologischen Veränderungen im Organismus zum 
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Ziel. da vielleicht auch Arsenwasserstoff als Kampf
stoff in Betracht kommen könnte. Als Versuchstiere 
wurden j'v\eer chweinchen benutzt. Tm Krankheitsbild 
ergab sich einheitlich bei diesen Versuchen, daß die 
Tiere während der Einatmung des Giftes keine Er
scheinungen zeigten. und zwar gleichgültig, ob hohe 
J..::onzentrationen kurze Zeit oder geringe Konzentra
tionen lange Zeit eingeatmet wurden. Die Vergiftungs
erscheinungen traten erst 3 bis 6 Stunden naeh Gift
aufnahme ein, wobei sie um so früher beobachtet wur
den, je größer die eingeatmete Gesamtgiftmenge war. 
E kommt bei den Tieren zu Unruhe, Freßunlust, all 
gemeinem Zittern; der rin wird blutgemischt. Bei 
zunehmender Verstärkung der Erscheinungen werden 
die Tiere matt. reagieren kaum mehr und gehen 8 bis 
18 tunden nach der Einatmung, nach kurzem Todes
kampf. zugrunde . Bei subletalen Dosen zeigt sich das 
Krankheitsbild in abgeschwächter Form. nach einigen 
Tagen scheinen die Tiere wiederhergestellt. Die Tem
peraturkurve zeigt nichts Besonderes, lediglich bei ganz 
schweren fällen sinkt sie, was prognostisch ungünstig 
ist. Die Sektion ergab stets: Leber und Milz stark 
blutüberfüllt und vergrößert. Nieren im Zeichen ciner 
schwcren G lomerulonephritis, Blut dunkelfarbig, hämo
lytisch . :\m ervensystem makroskopisch kein Be
fund. Der Giftigkeitsindex nach Habcr wurde mit 
etwa 16000 crmittelt. Der A rsenwasscrstoff ist also 
als ein Rlutgift anzusehcn Mu . 

Versuche zum Luftschutz. Von Oberstudiendirektor 
Dr. fTermann Pet Z 0 I d und Studienrat Ur. Reinhold 
Sc h a r f. 2. Auflage. 74 S. mit 36 Abhildungcn. Vcr
lag B. G. Tcubner. Lei p z i g und Berlin 1936. Preis 
stcif kart. 1,60 RM. 

Nichts zeigt besser die otwendigkeit eines zuver-
lässigen Expcrimentierbüehleins im Luft~chutz, nichts 
beweist aher auch mehl' die Güte dcs vorliegcnd cn 
Werkes als die Tatsache. daß es nach wenig me h r als 
.lahre Frist bereits in zweiter Auflage erscheinen mußte. 
\\ 'as hereits über die Vorzüge der ersten Auflage an 
dieser Stelle gesagt wu rd e'), hat in vollem Umfange 
seine Gültigkeit behalten. 

Darüber hinaus ist festzustellen. daß uer Inhalt de~ 
Buches durch Ergänzungen und Fortführung auf uen 
neuesten Stand der 'Wissenschaft in jeder Hinsicht ge
wonnen hat. Hier ist besonders ein Versuch zu nen
nen, der geeignet erscheint. mit dem weitverbreiteten 
Irrtum bezü(!lieh des " bsin kens der Kampfstoffe in 
folge ihrer Schwere" gründlich aufzuräumen . Dem Lost
nachweis wird - seiner Bedeutung entsprechend -
in der Neuauflage breitcr Raum gewidmct: selbsh'er
~tiind i ich arbeitcn Verff. hicr wie bci dcn übrigen 
Kampfstoffvcrsuehcn nur mit Ersatzstoffen, wobe i sie 
betonen. daß auch diese .. Tndustriegifte" häufig nicht 
h ngefährlich sind und äußerstc Vorsicht crfordern. Tn 
diesem Zusammenhangc sei erwähnt, daß der bei Be
spreehunf,! dcr ersten Auflagc gegcbenen Anrcgung. die 
Sprengstoff"crsuche als besonders gefährlich und nur 
für erfahrcnc Experimentatorcn bestimmt zu kennzeich 
nen, _ tattgegeben wurde. Schließlich sei darauf hinge
wie. cn. daß das wichtigste Giftgas des tä(!liehen Lc
I ens. das Kohlcnoxvd. ausführliche Behandlung gefun 
den hat. Aueh der Sehwebstofftcil, der Brandschutz 
sowie die künstliehcn Ncbel erfuhren Bereichcrungcn. 

Das kleinc Buch kann somit als zuverlässiges Hilfs
mittel für dcn praktischen Luftschutzunterricht unein 
geschränkt empfoh len werdcn; dic Senku ng des Preises 
gegenüber der ersten Auflage wird ebcnfalls ihr Teil 
zu sClinc ll cr Vcrbreitung der Neuauflage beitragen. 

Me. 

Der Flieger. Vom Jungvolk zum Waffenträger im 
Dritten Reich . Von Major a. D . Otto L e h man n. Mit 
Geleitworten dcs Reichsministers der Luftfahrt. General
oberst Gör in g, und des Reichsministers für Erziehung. 
Wissenschaft und Volksbildung Ru s t. 207 S. Gerhard 
Stal1ing Verlag. 0 I den bur g i. O. und Berlin 1936. 
Prei broseh 3.20 RJ\\ .. in Ganzleinen 4.50 RM. 

Dic an sich für die Fliegcrei bCf,!cistcrte Jugend mit 
dem eigentliehcn Wesen der Luftfahrt, mit den Forde
rungen. dic sic an jeden einzelnen stellt, der sich ihr 
widmct, bckannt zu machen, ist das Ziel dieses Buches. 
Nicht Neigung erwccken will dcr Vcrf., sondcrn der 
Schulc helfen bei ihrer verantwortungsvollen Aufgabe 
der Auslese. dic - entsprechend dcr hohen Bcdeutung 
der Luftfahrt für dic Landesvertcidigung - nicht Früh 
genug einsetzen kann. fn sachlich einwandfre ier, Icicht 
verständ li cher Darstellung wird dcr jugendliche Lescr 
in alle Gebiete des Flicgens - Modellflug, Segelflug. 
j\lotorflug, Bedcutung . dcr Motorenleistung und des 
ßrennstoffverbrauchs, Lcistungen des fliegenden Perso
nals, Nachtflugsicherung. \\ 'etterdienst - eingeführt, 
um schließlich allcs für ihn V. ' issenswl:l'te über die Luft
waffe zu erfahren, entsprechend der vom Rcichsministcr 
der Luftfahrt in seinem Geleitwort gestellten Forde
rung, daß .. kein deutscher Junge die Vorbercitung aut 
die fliegcrei als Spielerci betrachtcn darf, sondern als 
eine Anf,!elegenheit. elcr er sich mit Ernst lind Gewissen 
haftigkeit hingeben muß, sowoh l in dcr praktischen 
Ausbildung als auch in der Aneignung des notwcndi
gen \ Vissens auf allen Gebietcn des Luftfahrtwesens". 
Auch dicscs Bueh wird sein Teil zur Sichcrung der 
Deutschen Lanclesverteidigung in der Luft bcitragcn. 

Me. 

Periodische Mitteilungen 
Anfang ovembcr d . .I. erschien das erste lieft der 

neucn, vom Reichskriegsministcrium herausgcgebenen 
illustrierten I f alb mon a t s s ehr i f t "Die Wehr
macht". Rcichskriegsminister Gcncralfeldmarschal l von 
Bio m bel' g umreißt die Aufgaben dieser neuen Zeit
schrift im Geleitwort des ersten Heftes wie folgt: 

"Nach fast vier Jahren nationalsozialistischer ",ehr
politischcr Arbeit ist dcr Aufbau der \\ chrmacht in 
ihrem iiußercn Rahmen gefügt. Ocr innere Ausbau . 
die geistige Festigung vcrlangen neue, uEcrmüdliche 
Tatkraft, erfordern den ganzen Einsatz aller, die be
rufen sind, in ihr und für sie zu wirkcn. Die Wehr
macht des Dritten Reiches wurzclt im ganzcn dcut
sehcn Volk. Ihr Dascin, ihr Tun. ihre Haltung gehen 
dic gesamte ;\iation an. Deshalb wcndet sieh die ne~e 
Zeitschrift "Dic \Vehrmacht" an alle Dcutschen. SIe 
oll das gute Buch, clie Tageszeitung und dic militän 

sche Fachzeitschrift nicht vcrdrängen, sic hat andere 
Aufgabcn . 

Dem jungen deutschen Mann soll sic das \Vissen 
vermittcln, das cl' beim Eintritt in die Wehrmacht 
braucht. Sic soll ihn von der Notwcndigkeit seines 
I ~ hrendienstcs für Volk und llcimat überzcugen. ihm 
die großcn Zl1sammenhiinge der Landesvcrteidigung 
nähcrbringen. Dem gedienten Soldaten soll die n~uc 
Zeitschrift cin Freund werden, die Erinnerung an seme 
Dienstzcit wachhalten und ihn von den Fo~tschritten 
und Ändcrun!!en bei der Wehrmacht unterrichten." 

" I~ie Wehrmacht", deren erstes, 48 Seiten umfassen 
des I-Ieft einen reichhaltigen und viclseitigen Inhalt 
al1fwcist. wird sich - nicht zuletzt durch ihre druck
technische Ausgcstaltung - sicher viele Freund.e er
werben und das ihr !!estell tc Ziel zweifell os crrelchen . 

Nur kurze Zeit vorher, im Oktobcr, c rsehi en in W.ien 
die erstc Nummer einer neucn "M 0 n a t s s chI' 1ft 
J'iir den So ld ate n von gestcrn, heut~. 
mol' ge n" unter dem Titel "Wehr und Waffen". DIe 
von Oberstleutnant d. R . R 0 s t ge leitete Zeitschrift 
will hclfen bei der Erziehung dcs Soldatcn der ncucn 
österreich ischen Wchrmacht zu d en a ltcn deutschen 
Sol da ten tugenden: Treue, Eh rgefüh I. Ka mera?scha ft 
und J Tilfsbereitschaft. Die populärwissenseha.ft lteh. ge
haltene Zeitschrift verfügt über namhafte MItarbeIter: 
Manöverbetrachtun!!en, Auslandsteil und Bücher- bzw. 
Zeitschriftenschau verdienen Beacht ung. Auch dtCser 
ZcitsehriFt di.irftc weitcste Verbre itung gewiß sein. 

1) Vgl. "Gasschulz und Luftschutz", 5. Jg., S. 109, 1935. 

Schluß d~s redaldionellen Teils . 

HQuptschrift!e iter : Dr. Rudoll H. n s I i a n. Abteilungsleiter : Heinrich P a e t • chi Luftschutz), Or.- Ing . ';rnot ß a u m (GaJlchutzl. 
Heinz ·GÜnther M e h I IAuslandl. sämtlich in Berlin. 
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